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Liebe LeserInnen!

Die Ihnen vorliegende Ausgabe der 
impulse gibt einen Teil der vielfältigen 
Angebote der Jahrestagung der BAG 
UB wieder, die vom 24.-26.11.2004 
mit dem Titel  „Zukunft der Teilhabe 
am Arbeitsleben - Vielfache Reformen: 
Abbau oder Ausbau von Chancen für 
Menschen mit Behinderung?“ in Leip-
zig stattgefunden hat.

Aufgrund der Hotelkapazitäten muss-
ten wir die Anzahl der Teilnehmer auf 
330 beschränken, freuen uns jedoch 
darüber, dass der Anteil der unterstütz-
ten Arbeitnehmer mit mehr als 40 Teil-
nehmern weiter gestiegen ist. Ergebnisse 
der erstmals zum Teil gänzlich nur von 
unterstützten Arbeitnehmern durchge-
führten Seminare finden Sie ebenfalls in 
diesem Heft.  

Das Tagungsthema war den Heraus-
forderungen, mit denen Maßnahmen 
der beruflichen Integration zur Zeit 
konfrontiert sind, durchaus angemessen, 

doch befriedigende Antworten konnten 
nur zum Teil gefunden werden, dann, 
wenn Beispiele aus der Praxis zeigten, 
dass an anderen Orten der Bundesrepu-
blik durchaus konstruktiver und kreati-
ver gearbeitet werden kann als in der ei-
genen Region.

Schwierige Zeiten verlangen anschei-
nend grundsätzlich neue Fragestellun-
gen und Methoden, um zu zukunfts-
weisenden Antworten und Rahmenbe-
dingungen zu kommen. Wir suchen da-
her für 2005 eine Tagungsform, in der 
die Teilnehmer ihre spezifischen Fra-
gestellungen und Erfahrungen stärker 
einbringen können und in der wir rich-
tungsweisende Ergebnisse für die He-
rausforderungen der Zukunft finden 
können. Anregungen von Ihrer Seite 
hierzu nehmen wir gerne entgegen.

Vorstand, Geschäftsführung 
und Mitarbeiter
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„Was willst du einmal werden?“ – 
Diese Frage kennen wir sicher 

alle. Entweder hat man uns die Frage als 
Kind oder Jugendliche bzw. Jugendli-
chen -zigfach gestellt. Oder wir haben 
selbst andere Personen gefragt, welche 
Berufswünsche sie denn so haben. Dar-
auf zu antworten ist gar nicht so einfach: 
Manche Menschen haben (erst einmal) 
keinen Berufswunsch. Anderen wieder 
fällt es schwer, sich auf einen Berufs-
wunsch festzulegen. Und bei den we-
nigsten Menschen bleibt es letztend-
lich bei einem Berufswunsch. Oft gibt es 
mehrere Arbeiten, die spannend erschei-
nen. Und viele Menschen haben einfach 
auch unterschiedliche Fähigkeiten und 
interessieren sich deshalb für verschie-
dene Tätigkeiten. Daraus dann (den) ei-
nen passenden Beruf und (die) eine pas-
sende Arbeit herauszufiltern, fällt uns al-
len oft schwer. 

Für Menschen mit Behinderungen, 
besonders für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten1 stellen die Entwick-
lung von Berufswünschen2 sowie deren 
anschließende Umsetzung oft besondere 
Herausforderungen dar: 

Zum einen fällt es noch immer vie-
len Menschen mit Lernschwierigkeiten 
schwer, ihre eigenen Fähigkeiten und 
Stärken zu sehen, ihren Unterstützungs-
bedarf zu formulieren und daraus dann 
letztendlich ihre Berufswünsche zu ent-
wickeln. Auch das (familiäre und profes-
sionelle) Umfeld vieler Menschen mit 
Lernschwierigkeiten tut sich dabei oft 
noch schwer. Der Blick auf all die Din-
ge, die jemand nicht kann und die nicht 
möglich sind, steht noch zu oft im Vor-
dergrund und beschränkt damit in al-
ler Regel einen Denkprozess, im Laufe 
dessen kreative Ideen entwickelt werden 
könnten. 

Zum anderen sind die Berufswahl-
möglichkeiten von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten scheinbar, in der heu-
tigen Zeit aber auch tatsächlich einge-
schränkt. Und so erscheinen viele Be-
rufswünsche dann doch all zu oft als 
„unrealistisch“ und werden, mit der Be-
gründung, Enttäuschungen vorbeugen 

zu wollen, von vornherein klein gehal-
ten oder erst gar nicht geweckt. Ange-
boten wird in aller Regel nur das, was 
gerade machbar erscheint und gegebe-
nenfalls auch schon erprobt wurde. 

Deshalb stellt sich die Frage: Wie kön-
nen Menschen – gerade auch Menschen 
mit Lernschwierigkeiten – sinnvoll und 
praktisch dabei unterstützt werden, ei-
gene Berufswünsche zu entwickeln und 
diese (ganz oder teilweise) umzusetzen? 
Das Konzept der Persönlichen Zukunfts-
planung bietet hierfür Anregungen und 
hält für den Prozess der Ideensammlung 
und Planung kreative Methoden bereit. 
In der Arbeitsgruppe „Lieber die Taube 
in der Hand – Berufliche Wünsche plan-
voll unterstützen“ während der Jahres-
tagung der BAG UB 2004 hatten wir3 
es uns zum Ziel gesetzt, den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern einen Einblick 
in die Hintergründe, Ideen und Metho-
den, vor allem aber in die praktische und 
machbare Umsetzung der Persönlichen 
Zukunftsplanung zu geben.

Was ist Persönliche 
Zukunftsplanung?

Die Ideen der Persönlichen Zukunfts-
planung kommen aus Nordamerika. 
Dort werden Zukunftsplanungen bereits 
seit über 15 Jahren von Menschen mit 
und ohne Behinderung durchgeführt. 
In Deutschland kennen viele Menschen 
die Ideen der Persönlichen Zukunftspla-
nung noch nicht. 

Persönliche Zukunftsplanung ist ei-
ne Sammlung verschiedenster kreati-
ver Ideen und Methoden, um mit einer 
Person über ihr Leben und ihre Zukunft 
nachzudenken, Träume und Wünsche 
zu entdecken, Ziele festzulegen und an-
schließend Umsetzungsschritte zu ent-
wickeln. Bei einer Persönlichen Zu-
kunftsplanung muss die planende Per-
son nicht alles alleine machen, sondern 
wird bei ihrer Ideensammlung und Pla-
nung, aber auch bei der Umsetzung ih-
res Plans von anderen Menschen un-

terstützt. Man könnte Persönliche Zu-
kunftsplanung mit einer Schatzkiste ver-
gleichen: Anhand einiger Kernfragen im 
Verlauf der Planung und mit Hilfe ver-
schiedenster kreativer Methoden gilt es, 
„die Schätze“, die jede Person in sich 
trägt, zu entdecken und daraus mit der 
Person eine positive Zukunftsperspek-
tive zu entwickeln. Wichtig ist dabei, 
dass es nicht die eine richtige Form einer 
Persönlichen Zukunftsplanung gibt, die 
an allen Orten mit allen Menschen und 
für alle Situationen unverändert durch-
geführt werden kann oder muss. Ganz 
im Gegenteil: Persönliche Zukunftspla-
nung ist eine sehr individuell einsetzba-
re und veränderbare Methode, die gera-
dezu dazu einlädt, sich ganz speziell auf 
den jeweiligen Menschen, dessen Le-
bensumstände, die verfügbare Zeit für 
die Planung und die Inhalte, für die ge-
plant werden soll, einzustellen. Unver-
änderbar sind nur die Kernfragen wäh-
rend des Planungsprozesses, die sich je-
de planende Person stellen sollte. Die 
Fragen bilden sozusagen das Fundament 
für eine erfolgreiche Zukunftsplanung, 
bei der die planende Person im Mittel-
punkt steht. 

Diese Fragen sollte sich die planende 
Person, auch mit Hilfe ihres Unterstüt-
zungskreises, stellen: 
• Was soll einmal aus mir werden? Wel-

che Wünsche und Träume habe ich?
• Was kann ich gut? Was sind meine 

Stärken? 
• Wobei brauche ich Unterstützung?
• Welche Hindernisse gibt es? Wie kann 

ich die Hindernisse überwinden?
• Wer kann mich auf meinem Weg un-

terstützen?
• Wie komme ich Schritt für Schritt 

meinem Ziel näher? – Erforderliche 
Handlungsschritte

Für wen ist Persönliche 
Zukunftsplanung?

Persönliche Zukunftsplanung ist be-
sonders gut für Menschen, die nicht 
alleine über ihre Zukunft nachdenken 
wollen. Sie ist eine passende Methode 

„Am liebsten die Taube in der Hand“
Berufliche Wünsche planvoll unterstützen
Von Susanne Göbel und Maik Kasang
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für Menschen, die Unterstützung wol-
len oder brauchen. Für Persönliche Zu-
kunftsplanung spielt es keine Rolle, ob 
eine Person behindert oder nicht be-
hindert ist. Es ist egal, ob jemand spre-
chen kann oder sich anders mitteilt, ob 
eine Person sehen kann oder nicht se-
hen kann. Allein wichtig ist, dass sich die 
planende Person auf den Prozess einer 
Persönlichen Zukunftsplanung einlas-
sen will und dass sich der Prozess an den 
Möglichkeiten dieser Person orientiert.

Persönliche Zukunftsplanung bietet 
sich immer dann an, wenn eine Person 
nicht mehr zufrieden ist und / oder ihr 
Leben verändern will bzw. muss, zum 
Beispiel, weil Lebensabschnitte wech-
seln. Eine Persönliche Zukunftsplanung 
kann für die verschiedensten Lebensbe-
reiche gemacht werden: Wohnen, Arbeit 
oder Freizeitgestaltung. Die Methode 
bietet sich zum Beispiel auch dann be-
sonders an, wenn das Thema Berufswün-
sche für eine Person neu oder wieder an-
steht, vielleicht aufgrund des Übergangs 
Schule - Beruf oder beim Übergang aus 
der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derungen auf einen Außenarbeitsplatz 
oder einen Arbeitsplatz auf dem ersten 
Arbeitsmarkt. Ein Ziel einer Persönli-
chen Zukunftsplanung könnte dann 
zum Beispiel die Entwicklung und an-
schließende Umsetzung eines bestimm-
ten Berufswunsches sein. 

Und wie ist das mit dem 
Unterstützungskreis?

Auf ihrem Weg in Richtung selbst ge-
stecktem Ziel ist es für die planende Per-
son gut, den vielleicht langen und auch 
steinigen Weg bis zum Erreichen des 
Ziels nicht alleine gehen zu müssen und 
deshalb von verschiedenen Menschen 
unterstützt zu werden. Die Unterstüt-
zungspersonen helfen der Person, die 
sich verändern will, bei ihrer Zukunfts-
planung. Sie unterstützen sie zum Bei-
spiel dabei, überhaupt erst einmal eige-
ne Ideen zu entwickeln und diese Ideen 
dann so weit wie nur möglich in die 
Wirklichkeit umzusetzen. Die Unter-
stützungspersonen können Vorschläge 
machen oder von ihren Ideen erzählen. 
Sie bringen aber auch ihre Kontakte mit 
ein, die für das Erreichen des Ziels wich-
tig sein können und sie unterstützen die 
planende Person bei der Umsetzung des 
Plans. Wichtig ist dabei jedoch immer, 

dass die planende Person für sich selbst 
entscheidet, was sie möchte. Sie ent-
scheidet, welche Ideen ihr gefallen. Und 
sie entscheidet auch, welche Schritte 
letztendlich gegangen werden. Es geht 
um ihr Leben, deshalb muss die planen-
de Person sagen, was sie will. 

Genau das hat Maik Kasang im Rah-
men seiner Persönlichen Zukunftspla-
nung gemacht. Hier seine Geschichte:

„Wie habe ich meine 
Zukunftsplanung gemacht?!“ 

In der achten Klasse wurde ich vor 
die Frage gestellt, was kann ich nach 
der Schule arbeiten. Um das herauszu-
finden, habe ich viele Praktika durchge-
führt. Dabei ist mir klar geworden, dass 
ich am Besten in einem Büro-Job arbei-
ten kann. Aber wie sollte das nur mög-
lich werden? Das war eine sehr schwie-
rige Aufgabe, denn für diesen Job konn-
te ich keine allgemeine Ausbildung 
machen. Auch in der Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung gab es für mich 
keinen Ausbildungsplatz für diesen Job.

Über meinen Kontakt zum Integra-
tionsfachdienst „integra“ ist mir durch 
die Beratung deutlich geworden, dass es 
keine andere Alternative für mich gibt, 
als mit Unterstützung anderer Men-
schen diese Arbeitsmöglichkeit in Lü-
beck neu zu schaffen. So wurde die Idee 
geboren zusammen mit einem Unter-
stützerkreis an diesem Ziel intensiv zu 
arbeiten.

Ich musste erst einmal herausfin-
den, wer mich überhaupt unterstützen 
will und dann auch noch die Zeit dafür 
hat. Über ein Kooperationsseminar von 
mixed pickles e.V., mittendrin e. V. und 
dem Arbeitskreis Integration an der Ge-
schwister Prenski Schule wurde das The-
ma Persönliche Zukunftsplanung in Lü-
beck über eine Veranstaltung mit Stefan 
Doose vorgestellt. Ich habe mich gleich 
dafür interessiert, auch einmal eine Per-
sönliche Zukunftsplanung für mich zu 
machen. Auch über diese Veranstaltung 
waren andere Leute daran interessiert, 
so etwas auch mal in Lübeck auszupro-
bieren. So fand ich nette Leute, die In-
teresse an einer Einladung für mein ers-
tes Treffen hatten. Stefan Doose hatte 
sich für die Moderation bereiterklärt. 
Nun konnte es losgehen!

Als Erstes überlegte ich, wen ich al-
les einladen wollte. Natürlich erst einmal 
meine Eltern. Dann meine Lehrerin und 
drei Mitschüler/-innen. Es sollten Leute 
sein, denen ich vertraute und die mich 
gut kennen. Dazu gehörten natürlich 
auch mein Zivi und meine Krankengym-
nastin, die mich schon kurz nach mei-
ner Geburt kennen gelernt hatte. Auch 
Caroline und Angela, gute Freundinnen 
der Familie, waren dabei. Natürlich war 
auch „integra“ eingeladen und ein Be-
treuer aus dem Jugendzentrum. Ich ha-
be zum Teil mit den Leuten telefoniert 
und allen eine persönliche Einladung 
per Mail geschickt. Besonders habe ich 
mich darüber gefreut, dass meine Prak-
tikumsbetreuerin aus meinem ersten Bü-
ropraktikum in einer Serviceabteilung 
eines großen Betriebes gekommen ist.

Für die Einladung habe ich mir eine 
Telefonliste erstellt und nach den Mail-
Adressen der Leute gefragt. Die Einla-
dung aber war nicht alles. Das Schwie-
rigste war die Terminabstimmung. 

Ich musste mich auch auf das Treffen 
vorbereiten. Dazu habe ich drei intensi-
ve Gespräche in Form eines Interviews 
mit meinem Vater geführt. Ich sollte mir 
erst einmal klar werden, was ich selber 
wirklich machen will. Dann haben wir 
auch die Begrüßung und die Vorstellung 
für das Treffen vorbereitet. Auch muss-
ten wir uns mit meinem Moderator ab-
sprechen und klären, wer die Dokumen-
tation schreibt.

Wir mussten natürlich einen geeigne-
ten Raum für unser Treffen finden. Gu-
te Verpflegung mit Keksen, Knabbersa-
chen und Getränken gehörte auch da-
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zu. Wir brauchten auch ein Flipchart, 
Metaplanpapier, Karten, eine Stellwand, 
Kreppband, Filzschreiber und Steckna-
deln. Schließlich war alles geklärt und 
wir konnten uns das erste Mal am 12. 
Februar 2002 treffen. 

Zuerst habe ich gesagt, was ich gerne 
mag und was ich nicht mag. Dann ha-
ben wir meine Stärken und Fähigkeiten 
aufgeschrieben. Anschließend ging es 
um meine beruflichen Wünsche, Träu-
me und Ziele. Wichtig waren auch mei-
ne ersten Praktikaerfahrungen mit ganz 
verschiedenen Tätigkeiten. Zum Schluss 
wurden erste Ideen für meine Zukunft 
gesammelt. Diese wurden dann einen 
Monat später am 12. März mit Hilfe 
des PATH-Prozesses4 weiter bearbei-
tet. So haben wir Schritt für Schritt mei-
ne Zukunftsplanung erarbeitet und um-
gesetzt.

Mein 10. Treffen war dann am 1. Sep-
tember 2003. Einige Teilnehmer/-in-
nen sind bis heute dabei geblieben, ei-
nige sind nicht mehr dabei. Leider ist 
eine Lehrerin verstorben. Einige sind 
als Unterstützer/-innen neu hinzuge-
kommen: mein jeweils neuer Zivi, eine 
Lehrerin von der Sehschule, ein Prakti-
kantenbetreuer der Groneschule, eine 
Vertreterin der Vorwerker Werkstätten, 
auch mein neuer Lehrer aus der Schu-
le für Körperbehinderte, in die ich 1 1⁄4 
Jahre gegangen bin. Es kamen immer 
meine Betreuer/innen aus meinen Prak-
tika und aktuell sind meine beiden Job- 
Coaches und eine Betreuerin aus der Be-
rufsschule in den Vorwerker Werkstät-
ten dabei.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
gab es immer wieder kleine und grö-
ßere Schwierigkeiten zu überwinden. 
Im Rahmen unserer guten Zusammen-
arbeit sind immer Lösungen gefunden 
worden. So habe ich z.B. allein Busfah-
ren gelernt, um zu meinen beiden Aus-
bildungsstellen zu kommen und um die 
Berufsschule besuchen zu können. Das 
ist für einen Rollstuhlfahrer nicht so ein-
fach. Dank der tollen Unterstützung 
durch die Busfahrer der Lübecker Ver-
kehrsbetriebe ist es mir aber möglich ge-
worden.

In 2004 gab es sechs Treffen und ei-
nen ganz wichtigen Erfolg: Ich habe 
jetzt seit dem 18.10.2004 einen Ausbil-
dungsplatz im Rahmen eines ambulan-
ten Arbeitsplatzes des Berufsbildungs-
bereiches der Vorwerker Werkstätten. 
Für die Begleitung und Betreuung ist 
der Integrationsfachdienst „integra“ zu-

ständig. Vom Arbeitsamt erhalte ich ein 
Ausbildungsgeld. Ich habe zwei Ausbil-
dungsplätze bei der Hansestadt Lübeck 
– in den Fachbereichsdiensten und im 
Umweltamt.

Mein Dank für die tolle Unterstüt-
zung geht an all die lieben Leute, die 
mir das ermöglicht haben!

Wie kann Persönliche 
Zukunftsplanung in die 

Praxis umgesetzt werden?
Die von Maik Kasang vorgestellte Per-

sönliche Zukunftsplanung ist eine von 
vielen Möglichkeiten, wie die Metho-
de in die Praxis umgesetzt werden kann. 
Festzuhalten bleibt, dass die von Maik 
Kasang gewählte Form des Planungs-
prozesses eine Erfolgsgeschichte ist, die 
sich in jedem Fall gelohnt hat und nur 
zur Nachahmung empfohlen werden 
kann, die aber von ihm, seinem Unter-
stützungskreis und dem Moderator auch 
ein recht hohes Maß an Engagement, 
Zeiteinsatz und Durchhaltevermögen 
verlangt. 

Realistisch angemerkt, haben zurzeit 
noch viel zu wenige Menschen mit Be-
hinderungen wie Maik Kasang die Ge-
legenheit, so umfassende Planungspro-
zesse für sich zu machen. Zum einen 
ist Persönliche Zukunftsplanung als Pla-
nungsinstrument noch zu wenig be-
kannt und so gibt es auch noch nicht 
allzu viele Moderatorinnen und Mode-
ratoren, die durch die Planungen führen 
können. Zum anderen stehen sehr viele 
an Persönlicher Zukunftsplanung Inter-
essierte (gerade auch Fachleute der Be-
hindertenhilfe, wie zum Beispiel Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von In-
tegrationsfachdiensten, WfbMs oder 
Wohneinrichtungen) vor der Heraus-
forderung, nicht genügend Zeit oder fi-
nanzielle Möglichkeiten zur Verfügung 
zu haben, um umfassende Planungspro-
zesse selbst initiieren bzw. begleiten zu 
können. 

Aber diese Realität ist kein Grund zu 
resignieren und Persönliche Zukunfts-
planung als Methode für ein paar wenige 
Glückliche abzutun. Die Grundprinzipi-
en der Persönlichen Zukunftsplanung5 
können von vielen in der Behinderten-
arbeit Tätigen tagtäglich, aber auch im-
mer dann eingesetzt werden, wenn Ver-
änderungen im Leben einer Person an-

stehen. Das Recht auf Selbstbestim-
mung und Mitbestimmung gilt jederzeit 
und für jeden. Eigentlich müssten die 
Grundprinzipien der Persönlichen Zu-
kunftsplanung – herauszufinden, was ei-
ne Person wirklich will und gemeinsam 
mit Verbündeten nach der Umsetzung 
der Wünsche der Betroffenen zu stre-
ben, gekoppelt mit dem Angebot echter 
Wahlmöglichkeit - das Herz aller Aktivi-
täten in der Behindertenarbeit sein. 

Einige Ideen zur 
praktischen Umsetzung

Hier jetzt einige Ideen, wie die 
Grundprinzipien der Persönlichen Zu-
kunftsplanung auch in kleinen Schrit-
ten in der Praxis Einzug halten können, 
zum Beispiel als planvoller Teil von Be-
ratungssituationen (sei es als (Haus-
)Aufgabe für eine Person oder als Be-
standteil eines Gesprächs), vor allem 
aber als Grundhaltung der Arbeit mit 
Menschen mit Lernschwierigkeiten (und 
anderer Personenkreise natürlich auch):

1. „Nichts über mich ohne mich!“ – Je-
der Mensch hat das Recht, über sein Leben 
selbst zu bestimmen und bei Entscheidun-
gen mitzubestimmen.

Fragen Sie immer nach, was jemand 
will. Nennen und erklären Sie der Per-
son alle vorhandenen Wahlmöglichkeiten 
– und nicht nur die, die Ihnen passend 
erscheinen. Akzeptieren Sie die Wahl der 
Person, auch wenn Sie sich eine andere 
Entscheidung gewünscht hätten.

Wenn eine Person ihre Wünsche und 
Entscheidungen nicht oder nur schwer 
verbal bzw. mit Hilfsmitteln mitteilen 
kann, entscheiden Sie nach bestem Wis-
sen und Gewissen im Sinne der Person 
(beziehen Sie andere Menschen ein, die 
die Person auch gut kennen) und erklä-
ren Sie der Person Ihre Entscheidung. 
Auch wenn wir meinen, eine Person ver-
steht die Entscheidung nicht, hat sie ein 
Anrecht darauf zu erfahren, weshalb ei-
ne Sache so und nicht anders gemacht 
wird. 

2. „Wir alle haben Träume und Wün-
sche.“ – Träume und Wünsche können 
am ehesten in Erfüllung gehen, wenn wir 
darüber sprechen und uns auf den Weg 
machen, ihnen näher zu kommen.

Erkunden Sie die Träume und Wün-
sche zusammen mit der Person. Er-
fragen Sie ihre Träume und Wünsche: 
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Manche liegen tief verschüttet, ande-
re sind ganz offensichtlich. Hinterfra-
gen Sie die Träume: Was genau meint 
die Person? Was verbirgt sich hinter ei-
nem bestimmten Wunsch? Nehmen Sie 
die Träume und Wünsche ernst, tun Sie 
diese nicht als unrealistisch ab: Natürlich 
gibt es Träume und Wünsche, die sich 
nie erfüllen werden, es gibt andere, die 
sich leicht erfüllen lassen und wieder an-
dere, denen man nur Schritt für Schritt 
näher kommen kann. Aber als Träume 
haben sie alle ihre Berechtigung. Ihnen 
allen ist außerdem gemein, dass sie le-
bensbestimmend sind, ähnlich einem 
Leitstern, nach dem man sich richtet.

Lassen Sie die Person ihre Träume 
und Wünsche gestalten, zum Beispiel 
als gemaltes Bild oder als erzählte Ge-
schichte. Geben Sie der Person einen 
Ort, an dem sie ihre Träume und Wün-
sche „los werden kann“, zum Beispiel 
in Form einer Traummappe oder einem 
schön gestalteten Schuhkarton, in dem 
die Träume gesammelt werden können. 
Geben Sie der Person den Raum, über 
Träume nachzudenken und zu erzählen, 
zum Beispiel in Form  bestimmter Zei-
ten, in denen sie darüber sprechen kann. 
Ausgesprochene Träume und Wünsche 
bieten die Chance, in Erfüllung zu ge-
hen oder sich damit auseinanderzuset-
zen, welcher Teil denn tatsächlich mög-
lich ist. Verborgene Träume lassen einen 
in aller Regel mit der Frage zurück, ob 
eine Verwirklichung möglich gewesen 
wäre. Und nur weil Träume und Wün-
sche unausgesprochen geblieben sind, 
verschwinden sie nicht. Erkunden Sie 
mit der Person gemeinsam den Kern 
des Traumes: Was verbirgt sich tatsäch-
lich hinter dem Traum? Welche Ideen 
können aus dem Traum geschöpft wer-
den und lassen sich dann vielleicht in ei-
nem anderen Zusammenhang aufgreifen 
und umsetzen?

3. „Ich kann was!“ – Jeder Mensch be-
sitzt Stärken und Fähigkeiten, sie müssen 
nur bewusst entdeckt werden.

Gerade Menschen mit Behinderungen 
erleben es immer wieder, dass ihre Defi-
zite begutachtet und unter Umständen 
noch besonders hervorgehoben werden. 
Das hinterlässt Spuren: Spuren bei den 
betroffenen Menschen selbst, die nicht 
selten von sich sagen: „Ich kann das 
nicht“, aber auch Spuren bei der Um-
welt, die Menschen mit Behinderungen 
eher daran misst, was sie nicht können, 

denn an den verschie-
densten Fähigkeiten, 
die in ihnen stecken.

Deshalb auch hier 
die Ermunterung, er-
kunden Sie mit der 
planenden Person zu-
sammen ihre Stärken 
und Fähigkeiten. Was 
macht ihr Spaß, für was 
interessiert sie sich, was 
macht sie gerne, was 
kann sie gut, was treibt 
sie an? Ähnlich den Träumen und Wün-
schen kann es sehr hilfreich sein, einen 
Ort für Stärken und Fähigkeiten zu fin-
den, vielleicht eine Collage aus Fotos zu 
erstellen, eine Mappe der besten Werke 
und Werkstücke einer Person zusammen 
zu stellen oder einfach eine Liste von 
Dingen zu machen, welche die Person 
gut kann. Noch ein Tipp: Versuchen Sie 
zusammen mit der Person auch einmal 
„den anderen Blick“ auf den Punkt Stär-
ken und Fähigkeiten zu werfen. Sehr oft 
fällt es ja leichter, eine Liste der so ge-
nannten Defizite zusammen zu stellen. 
Mit dem „anderen Blick“ auf diese Lis-
te entpuppt sich das eine oder andere so 
genannte Defizit dann aber vielleicht als 
Stärke. Zum Beispiel: Wenn eine Person 
andauernd Papier zerreißt – Schmierpa-
pier, wichtige Dokumente, Zeitungen, 
eben alles, was ihr in die Quere kommt 
– ist das dann ein Defizit und ein Verhal-
ten, das geändert werden muss? Oder ist 
dieses Verhalten eine Fähigkeit, die nur 
in die richtigen Bahnen gelenkt werden 
muss, indem die Person zum Beispiel als 
sehr sorgfältige Schredderin arbeitet?

4. „Gemeinsam sind wir stark – gemein-
sam wissen wir mehr!“ – Unterstützungs-
kreise helfen dabei, Ziele zu erreichen.

Manche Menschen haben ein sehr 
ausgeprägtes und stabiles soziales Netz-
werk, bei anderen gibt es nur wenige 
Menschen, die Rückhalt bieten. Und 
trotzdem: Jeder Mensch lebt in sozia-
len Bezügen. Erkunden Sie diese Be-
züge mit der planenden Person: Welche 
Menschen sind der Person wichtig? Gibt 
es Familie, mit wem ist die befreundet, 
in welchen Gruppen macht sie mit, mit 
wem trifft sie sich gerne? Überlegen Sie 
mit der Person, warum ihr die einzelnen 
Personen wichtig sind, was sie mit den 
Personen gerne macht. Alle diese Men-
schen sind mögliche Mitglieder von Un-
terstützungskreisen. 

Lassen Sie die planende Person zum 
Beispiel ein Fotoalbum mit Fotos der 
ihr wichtigen Personen zusammenstel-
len oder ein Plakat mit Bildern der Per-
sonen gestalten. Und überlegen sie dann 
mit der Person, bei was diese Menschen 
sie unterstützen könnten. Oder nutzen 
Sie das Fotoalbum oder Plakat dazu, he-
rauszufinden, wen die Person gerne als 
Unterstützerinnen und Unterstützer zu 
einem Treffen einladen würde, um zum 
Beispiel über ihre berufliche Zukunft zu 
sprechen.

Diese wenigen ausgesuchten Praxis-
beispiele verdeutlichen, dass es bei der 
Umsetzung der Grundprinzipien Per-
sönlicher Zukunftsplanung besonders 
auf drei Punkte ankommt:
• Die Person, um die es geht, steht im-

mer im Mittelpunkt und wird zur ak-
tiven Mitgestalterin ihres Lebens.

• Die Grundprinzipien der Persönli-
chen Zukunftsplanung sind auch und 
gerade im Kleinen und einzeln um-
setzbar. Jeder umgesetzte Schritt ist 
eine Chance dafür, dass sich das Le-
ben und die Lebensqualität der Per-
son, um die es geht, verbessert.

• Kreativität ist gefragt! Es gibt nicht 
die eine richtige praktische Umset-
zung; jeder Mensch ist anders und 
so muss sich die Umsetzung auch im-
mer an den Bedürfnissen und Fähig-
keiten der Person orientieren.

Herausforderungen
Abschließend noch eine Zusammen-

stellung verschiedenster Herausforde-
rungen, kritischer Fragen sowie ermun-
ternder Äußerungen und Ideen, die 
sowohl während des Workshops auf-
getaucht sind als auch allgemein im 
Zusammenhang mit Persönlicher Zu-
kunftsplanung immer wieder zur Spra-
che kommen, für die es zum Teil schon 
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Antworten gibt, die uns aber zum Teil 
sicherlich auch noch in Zukunft beschäf-
tigen werden:
• Ja, aber die Umsetzung von Persön-

licher Zukunftsplanung ist doch uto-
pisch.

• Und wie soll das mit Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf gehen? 
Die können sich doch nicht äußern. 
Und die können nicht selbst bestim-
men. Dann wird ja wieder von ande-
ren bestimmt.

• Ist es in Ordnung, nach Wünschen 
und Träumen zu fragen? Die Realität 
sieht doch ganz anders aus. Es gibt 
doch kaum Arbeitsplätze. Da weckt 
man doch Wünsche, die dann wieder 
enttäuscht werden.

• Wie kann man das alles mit der we-
nigen zur Verfügung stehenden Zeit 
machen? Man hat doch für jeden 
Kunden oder jede Kundin sowieso 
schon zu wenig Zeit.

• Kommen Unterstützerinnen / Un-
terstützer wirklich zu so einem Tref-
fen? Ist das nicht komisch für sie?

• Kann man Zukunftsplanung auch mit 
jüngeren Schülerinnen und Schülern 
machen?

• Eigentlich ist Zukunftsplanung etwas 
für jeden Menschen!

• So ein Bild mit Stärken und Fähig-
keiten könnte Bestandteil eines Hilfe-
plans sein.

• In der Werkstatt gibt es immer mal 
wieder keine Arbeit für die Gruppe. 
In der Zeit könnte man doch so eine 
Traumkiste basteln.

• Man fragt seine Kunden und Kun-
dinnen wirklich viel zu selten, was sie 
wollen.

• Man sollte Zukunftsplanung einfach 
einmal ausprobieren!

Stimmt, denn „es geht nicht an, das 
als utopistisch zu bezeichnen, woran 
man seine Kraft noch nicht erprobt hat.“ 
(Martin Buber)

In diesem Sinne wünschen wir vielen 
von Ihnen viel Kraft und Spaß beim An-
stoßen und Umsetzen kleiner und gro-
ßer Zukunftsplanungsschritte. Und viel-
leicht wagt sich in Zukunft der eine oder 
die andere dann auch einmal daran, für 
sich selbst einen Persönlichen Zukunfts-
planungsprozess zu machen.6

***
Fußnoten
1  Das Netzwerk People First Deutschland 

e.V. – eine Interessenvertretung von 

Menschen mit Lernschwierigkeiten 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
– lehnt die Bezeichnung „geistig 
behindert“ als verletzend und 
diskriminierend ab. Die Betroffenen 
bezeichnen sich selbst als Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, da ihnen 
einerseits in aller Regel in ihrer 
Schulzeit das Lernen erschwert wurde 
und sie andererseits anders lernen 
als viele andere Menschen, sich eben 
auch schwerer damit tun. Der Begriff 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
ist die wörtliche Übersetzung des, 
von fast allen englischsprachigen 
Selbstvertretungsgruppen weltweit 
genutzten Begriffes „people with 
learning difficulties“ und darf nicht 
mit dem Begriff „Menschen mit 
Lernbehinderungen“ verwechselt 
werden. Der Begriff „Menschen mit 
Lernschwierigkeiten“ schließt für die 
People First-Bewegung alle Menschen 
ein, die als geistig behindert oder 
mehrfachbehindert bezeichnet werden.

2  Auch wenn in diesem Text immer nur 
von Berufswünschen die Rede ist, so 
steht dieser Begriff auch stellvertretend 
für die Begriffe Arbeitswünsche 
und / oder Wunsch nach sinnvoller 
Beschäftigung. Jeder Mensch mit 
Behinderung – unabhängig davon, wie 
hoch der Unterstützungsbedarf ist – trägt 
die Fähigkeit in sich, einer sinnvollen 
Beschäftigung nachzugehen und zu 
arbeiten. Die Herausforderung besteht 
darin, den passenden Ort zu finden 
sowie die notwendige Unterstützung 
zu organisieren. Wenn hier also von 
Berufswünschen die Rede ist, so ist damit 
als Ziel zwar auch aber eben nicht nur 
an fair entlohnte Arbeitsstellen gedacht, 
sondern vor allem an Arbeit, die den 
Fähigkeiten und Wünschen der Person 
entspricht und die Person befriedigt. 

3  Maik Kasang, 18 Jahre alt: „Ich wohne 
in der Hansestadt Lübeck. Meine 
Interessen sind Rolli-Bike fahren, mit 
dem Computer spielen und arbeiten, 
nette Leute kennen lernen, mit ihnen 
telefonieren und Vorträge über meine 
Persönliche Zukunftsplanung halten. Ich 
bin elf Jahre gerne zur Schule gegangen 
und habe viel gelernt. Ich wohne noch 
zu Hause bei meinen Eltern. Meine zwei 
Jahre jüngere Schwester geht immer 
noch auf die Gesamtschule, die ich auch 
besucht habe. Mein zwei Jahre älterer 
Bruder ist ebenfalls auf dieselbe Schule 
gegangen und studiert jetzt in Stuttgart. 
Er war in meinem letzten Schuljahr mein 
zwölfter und letzter Zivi. Zuhause haben 
wir eine liebe Hovawart-Hündin, mit der 
ich auch gerne spazieren fahre.

 Susanne Göbel, 40 Jahre alt: Ich 
lebe und arbeite als „ausgewanderte“ 
Schwäbin in Kassel/Nordhessen. Meinen 
Berufswunsch Journalistin habe ich nach 
meinem Deutsch- und Geschichtsstudium 

erst einmal an den Nagel gehängt 
und bin als Quereinsteigerin in der 
Behindertenarbeit gelandet. Durch 
und seit meiner beruflichen und 
privaten Zeit in Oregon/USA arbeite 
ich als Unterstützerin für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. In meinem 
Gepäck habe ich damals die Ideen der 
Selbstvertretung von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten (People First) und 
der Persönlichen Zukunftsplanung 
mit nach Deutschland gebracht. Seit 
1994 erzähle ich so vielen Menschen 
wie möglich von diesen Ideen. Mein 
Ziel ist es, die Grundgedanken von 
Selbstvertretung und Persönlicher 
Zukunftsplanung weiträumig zu 
verbreiten. Seit 2001 bin ich beim 
Netzwerk People First Deutschland e.V. 
als Unterstützerin für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten angestellt.

4  Der PATH-Prozess ist eine bestimmte 
Vorgehensweise, eine Persönliche 
Zukunftsplanung durchzuführen und 
darzustellen. Der PATH-Prozess wurde 
Anfang der 90er Jahre maßgeblich von 
John O’Brien, Marsha Forest und Jack 
Pearpoint entwickelt. PATH steht für 
„Planning Alternatives Tomorrows with 
Hope“, was übersetzt so viel wie „Die 
Planung alternativer und hoffnungsvoller 
Zukunft“ bedeutet. Path ist aber auch 
das englische Wort für Weg bzw. Pfad 
und steht damit sinnbildlich auch 
für den Weg, auf den man sich bei 
einer Persönlichen Zukunftsplanung 
macht. In der Kurzinformation, Heft 2 
(erhältlich bei der BAG UB oder dem 
Netzwerk People First Deutschland 
e.V.) wird die Vorgehensweise PATH 
ausführlicher beschrieben. Sie finden die 
Kurzinformationen auch im Internet 
(www.persoenliche-zukunftsplanung.de).

 5  Die wichtigsten Grundprinzipien 
sind: Die betroffene Person steht im 
Mittelpunkt aller Planungen. * Welche 
Fähigkeiten und Stärken hat die Person? 
* Was sind die Träume und Wünsche der 
Person? * Welche Ziele hat die Person? 
* Welche Menschen unterstützen sie? 
* Planungen sind Prozesse, die sich 
ausschließlich an der planenden Person 
orientieren sollen. *

6  Wer jetzt neugierig geworden ist und 
mehr zur Persönlichen Zukunftsplanung 
wissen will, kann bei der BAG UB 
oder dem Netzwerk People First 
Deutschland e.V. verschiedenste 
Arbeits- und Informationsmaterialien 
bestellen oder sich auf der Homepage 
www.persoenliche-zukunftsplanung.de 
informieren. 

***
Kontakt
Susanne Göbel
Netzwerk People First Deutschland e.V.
Kölnische Str. 99, 34119 Kassel
Fon: 0561 / 72885-55, Fax: -58
eMail: susanne.goebel@people1.de
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Aufgrund der stetig zunehmenden 
TeilnehmerInnenzahl von Unter-

stützten ArbeitnehmerInnen und den 
Erfahrungen der letzten Tagungen, gab 
es im letzten Jahr für den gesamten Ta-
gungszeitraum erstmalig eine eigene 
Ansprechpartnerin für die Unterstützten 
ArbeitnehmerInnen.

Durch das steigende Interesse an un-
serer Fachtagung wuchs die Zahl der 
TeilnehmerInnen von Jahr zu Jahr deut-
lich, weshalb sich sowohl die Veranstal-
tungsangebote, als auch die Räumlich-
keiten vergrößert haben.

Für Unterstützte ArbeitnehmerIn-
nen stellt die Orientierung in dem Ta-
gungstrubel eine Herausforderung dar, 
die auch manchmal zur Überforderung 
wird.

Die Fragen sind vielfältig: „Wo und 
wann ist der nächste Workshop? Wo 
gibt es Essen? Wo war jetzt noch mal das 
Zimmer? Was passiert am nächsten Tag? 
Welche Freizeitaktivitäten sind möglich? 
Wie funktioniert die Minibar? Ich benö-
tige noch ein Kopfkissen? Ich habe mei-
nen Schlüssel verloren? Ich hab Kopf-
weh? Kann mich morgen jemand we-
cken?“

Der Unterstützungsbedarf ist also 
sehr individuell und sollte aus unserem 
Verständnis heraus auch entsprechend, 
d.h. individuell und persönlich gedeckt 
werden.

Mir war es daher wichtig, präsent zu 
sein, um stets gefunden und angespro-
chen werden zu können.

Im Zuge dieser Überlegungen verän-
derten wir auch zwei Elemente des bis-
herigen  Tagungsablaufes:

Zum einen erfolgte die Anmeldung 
für die Unterstützten ArbeitnehmerIn-
nen separat am Anmeldetisch, dies be-
deutete mehr Zeit und weniger Stress 
bei der Anmeldeprozedur und es ergab 
sich somit schon gleich zu Beginn die 
Möglichkeit, mich als Ansprechpartne-
rin und Unterstützerin vorzustellen.

Die zweite Veränderung waren reser-
vierte Tische zu den Mahlzeiten für die 
Unterstützten Arbeitnehmer. Dies war 
ein mehrfach geäußerter Wunsch, da-
mit auch größere Gruppen an einem ge-
meinsamen Tisch Platz finden und sich 
die einzelnen Gruppen nicht aufteilen 
und getrennt essen müssen. Dieses An-
gebot wurde fast von allen Unterstütz-
ten Arbeitnehmern genutzt und ent-
sprechend positiv bewertet. Die Mahl-
zeiten wurden damit zu einem siche-
ren und nicht stressbesetzten Treffpunkt 
und einer gemeinsamen Aktivität. Dies 
stärkte die Gruppe  und sorgte für ei-
ne entspannte und fröhliche Atmosphä-
re unter den Teilnehmern.

Ein Höhepunkt dieser Tagung war ei-
ne gemeinsame Stadtrundfahrt mit ei-
nem Bus und der Besuch im Museum 
„Runde Ecke“, dem ehemaligen  säch-
sischen Hauptquartier der Staatssicher-
heit in Leipzig.

Wir hatten zwei kompetente Frem-
den- bzw. Museumsführerinnen, die viel 
Interessantes zu erzählen hatten und auf 
die vielen Fragen auch immer eine Ant-
wort wussten. Hervorzuheben ist die 
eindrucksvolle Führung der Museum-
spädagogin durch das Museum, die sehr 
anschaulich über das Leben in der DDR 
berichten konnte. Zumal die originalge-
treue Einrichtung vieler Räume  eine be-
klemmende Idee der damals herrschen-
den Atmosphäre herstellte und es viele 
Ausstellungsstücke gab, die nicht unter 
Glas waren, sondern ganz genau unter 
die Lupe genommen werden konnten.

Dieser Ausflug wurde im Vorwege 
von Spektrum e.V. aus Marburg orga-
nisiert.

An dieser Stelle von allen Beteiligten 
noch mal einen herzlichen Dank dafür!

Neben dem Spaß war natürlich der 
Austausch untereinander wichtig. Es er-
gaben sich immer wieder kleinere Grup-
pen, die über Politik,  Tagungserlebnis-
se und über Verbesserungsvorschläge, 
zukünftige Aktivitäten und über People 
First diskutierten.

Ideal für diese Treffen war der eigene 

Tagungsraum für die Unterstützten Ar-
beitnehmerInnen, dort konnte dann in 
Ruhe gearbeitet werden.

Am letzten Tag verteilte sich die 
Gruppe dann auf zwei Workshops, was 
zum Einen von Vorteil war, weil die 
Gruppen somit kleiner waren, zum An-
deren fehlte deswegen ein gemeinsamer 
Abschluss der Tagung, der größtenteils 
gewünscht wurde.

Dies ist auf jeden Fall eine der Anre-
gungen, die ich für die nächste Tagung 
der BAG UB mitnehme.

Aus den zahlreichen persönlichen 
Rückmeldungen weiß ich, dass die Un-
terstützten ArbeitnehmerInnen Spaß an 
der Tagung hatten und viele Informatio-
nen, Anregungen und Impulse mit nach 
Hause genommen haben.

Ich möchte mich noch mal bei allen 
Unterstützten Arbeitnehmern für die 
erfolgreiche und tolle Tagung bedan-
ken und würde mich freuen, möglichst 
viele bei der nächsten Tagung wieder zu 
sehen!!!

Also bis zum nächsten Mal, Elke
***

Kontakt:
Elke Schmidt
elkeschmidt@bekommtpost.dev

Erweitertes Tagungs-Angebot der BAG UB 
für Unterstützte ArbeitnehmerInnen
Von Elke Schmidt

Foto: Elke Schmidt
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Wir haben mit einer Vorstellungs-
runde begonnen, in dem jeder 

eine Hut-Karte gezogen hat und jeder 
hat sein Namen gesagt und was auf 
der Karte steht.

Doris: Musikerin
Hans-Jürgen: Sitzungsleiter
Amina: Fensterputzerin
Marion: Pünktliche Person
Florian: Musiker
Elke: Gartenmensch
Veronika: Schreiberin
Arne: Angestellter
Bastian: Gärtner
Stefan: Ehrenamtlicher/Freiwilliger
Erika: Sängerin
Gabi G.: Busfahrerin
Martin: Tyrann
Dominik: Sortierer
Maik: Pünktlichkeit
Gabi P. Studentin
Andreas: Reisen
Julia: Verkäuferin
Christin: Schwimmerin

Wünsche:
Gabi P.:
- Schloss
- Geld
- Gesetzbuch 
- Reich werden
- mehr Rechte für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten
Arne: 
- mit Freunden zusammen wohnen, 

wo es warm ist
Bastian: 
- eigenes Hotel haben
Stefan: 
- einmal Trainer sein (Fußball)
Erika: 
- Leipziger Tagung (mehr Seminare), 

Kollegen mit auf Seminare holen
Doris: 
- Haus haben und am Meer liegen
Hans-Jürgen: 
- auf mehr Seminaren sein
Maik: 

- möchte Künstler werden
Marion: 
- mehr Lohn, auf dem freien Arbeits-

markt arbeiten
- gut nach Hause im Dunkeln kom-

men
- reisen, eigene Wohnung, weniger 

Tabletten, Seminare teilnehmen, 
mehr Spazieren gehen, mit Freun-
den in die Oper gehen

Christin: 
- mehr Reisen mit Freunden, Part-

ner, Träume bewahren
Julia: 
- Familie gründen (Kind bekommen) 

und selbstbestimmt Leben
Florian: 
- Bummeln gehen
Andreas: 
- Auto, neue Arbeit, Laptop, Familie
Elke: 
- kleines Häuschen am Wasser
Amina: 
- gutes Buch lesen, mit Freund zu-

sammen wohnen

Wie kann ich Träume umsetzen?

Unterstützer für Träume holen
Selber an Träume arbeiten
Ruhe auf dem Weg zum Traum
Ich bin die Person, die den Traum 

verwirklicht

Alle fanden den Workshop gut und 
haben gesagt:

Gut gefallen (basteln war schön)
Kreativ sein dürfen, gut gefallen
Offen zeigen der Träume und wün-

sche keine dummen Bemerkungen
Kursleitung von Menschen mit 

Lernschwierigkeiten
Lob an Kursleitung
Dank an Unterstützerin, Hans-Jür-

gen und Doris
Macht weiter so
Viel Spaß gehabt
Gruppe war lustig, nicht nur reden
Würde mich freuen, wenn nächstes 

Jahr wieder eine Tagung ist
***

Workshop „Wünsche und Träume“
Geleitet von Doris Haake und Hans-Jürgen Behrens 
unterstützt von Amina Preißler

Foto: Workshop „Wünsche und Träume“
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Der methodische Workshop „Pro-
fessionelle Arbeitsplatzakquisition 

war  auf der Vorkonferenz platziert. Auf-
grund der Weiterentwicklung und in-
zwischen breiten Erfahrung mit Arbeits-
platzakquisition sollte dieser Workshop 
kein „allgemeiner Grundkurs“ zum 
Thema Arbeitsplatzakquisition werden. 

Ziel war vielmehr (entsprechend des 
Workshop-Untertitels) einzelne Aspekte 
professioneller Akquisition näher zu be-
leuchten, die Erfahrungen der Teilneh-
merInnen aus ihrer Alltagspraxis zu bün-
deln und für alle zur Verfügung zu stellen 
sowie Ideen für Arbeitsplätze der Ziel-
gruppe zu sammeln und zu verbreiten.

Teil I des Workshops befasste sich mit 
der sogenannten Arbeitsplatzerfindung. 
Im zweiten Teil ging es um weitere stra-
tegische Aspekte erfolgreicher Arbeits-
platzakquisition.

Zunächst musste man sich definito-
risch an die Zielgruppe (Menschen mit 
Teilleistungsfähigkeiten – diesen Begriff 
hatte der Veranstalter anstelle von „min-
derleistende ArbeitnehmerInnen“ ins 
Programm gefügt) annähern. 

Dies geschah durch die Beleuchtung 
der gebräuchlichen Definitionen für 
die Begriffe „Lernbehinderung“, „Ver-
haltensstörung“, „Teilleistungsstörung“ 
und „geistige Behinderung“.

Da die Fähigkeiten dieser Arbeitneh-
merInnen häufig nicht zu den Anforde-
rungsprofilen ausgeschriebener Stellen 
passen, erscheint die Idee der Arbeits-
platzerfindung verlockend.

In einem zweiten Schritt wurde ein 
Austausch über die bisherigen positiven 
Erfahrungen mit „erfundenen“ Arbeits-
plätzen angeregt. 

Untersucht werden sollte, 
• was es mit dem (vielfach als Zauberwort 

hoffnungsvoll gehandelten) Begriff 
„Arbeitsplatzerfindung“ auf sich hat

• ob es denn tatsächlich Erfahrung in 
den Fachdiensten mit „erfundenen 
Arbeitsplätzen“ gibt

• und falls ja: welche Faktoren aus-
schlaggebend für den Erfolg sind/

waren, und in welchen Tätigkeiten 
bzw. Branchen diese stattfinden.

Zudem sollte versucht werden aus den 
Ergebnissen Hypothesen zu bilden, die 
Hinweise auf Verbesserungen der zu-
künftigen praktischen Akquisetätigkeit 
geben könnten.

Dazu wurden Arbeitsgruppen mit ma-
ximal acht Personen gebildet. Die Do-
kumentation der Arbeitsgruppenergeb-
nisse wurde so gestaltet, dass jede(r) 
Workshop-TeilnehmerIn die gesamten 
Ergebnisse zur Verfügung gestellt be-
kommt.

Im Austausch gefragt wurde nach
• der Tätigkeitsbezeichnung des ge-

schilderten „erfundenen“ Arbeits-
platzes

• der Branche, in der dieser installiert 
wurde

• der Tätigkeitsbeschreibung
• den wesentlichen Erfolgsmerkmale, 

differenziert nach
• der ArbeitnehmerIn
• dem Betrieb
• dem Fachdienst
• sonstigen Beteiligten

• zusätzliche relevante Faktoren für den 
Erfolg (bspw. Akquisestrategie; kon-
kreter Nutzen für den Betrieb, beson-
dere Kommunikationsformen etc.)

• dem Namen der berichtenden Teil-
nehmerIn, für den Fall, dass Nachfra-
gen und ein längerfristiger Austausch 
erwünscht sind.

In der folgenden Plenarsitzung wur-
den die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
vorgetragen und ausgetauscht. Anschlie-
ßend wurden Gemeinsamkeiten der Be-
richte zusammengefasst und als Hypo-
thesen formuliert. 

Einige davon sind in folgenden  Stich-
worten dargestellt:
• Es gibt in vielen Fachdiensten posi-

tive Erfahrung mit erfundenen Ar-
beitsplätzen.

• Die Tätigkeiten bei erfundenen Ar-
beitsplätzen sind sehr vielfältig. Im 
Workshop wurden genannt: 

 Bote im öffentlichen Dienst; Helfer 
in Druckerei; Fahrzeugpfleger und 
Helfer in Busunternehmen; Assistent 
in der Haustechnik; Wäschereihelfe-
rin im Altenheim; EDV-Archivar in 
Pharmabetrieb; Hausmeisterhelfer im 
Krankenhaus; Zimmermädchen und 
Anfertigung von Tischdeko im Ho-
tel; Helfer im Garten-Landschafts-
Bau; Helfer in Fotolabor; Leergutan-
nahme im Supermarkt; Dateneingabe 
und scannen in Inkassobüro; Mitar-
beiterin im ärztlichen Schreibdienst 
eines Krankenhauses; Arbeitsvorberei-
ter und Helfer in Handwerksbetrieb; 
Verwaltungskraft in ökologischem 
Bauernhof; Mitarbeiter im Hygiene-
Center einer Bäckerei; Empfangshilfe 
bei einem Beratungs- und Schulungs-
träger; Bibliotheksassistentin; Bauhel-
fer im Betonbau; Büroassistent in so-
zialem Dienstleistungsbetrieb; Haus-
meister im KFZ-Gewerbe; Küchen-
helfer in der Gastronomie; Tankstel-
lenhelfer; Pferdepfleger; Hausmeis-
terhelfer in einem Möbelhaus; Kü-
chen- und Verkaufshelfer in einer Ca-
feteria; Allroundkraft in Forstbetrieb; 
Bürogehilfe in einer Bäckerei. 1

• Erfundene Arbeitsplätze umfassen 
Tätigkeiten, die sinnvoll und nutz-
bringend sind, aber 
• bislang im Betrieb nicht ausge-

führt wurden, 
• im Betrieb bislang nur selten, ne-

benbei und unregelmäßig („wenn 
Zeit ist“) ausgeführt wurden

• die bislang von teurerem Personal 
ausgeführt wurden, das nun ent-
lastet wird.

• Die meisten „erfundenen Arbeitsplät-
ze“ sind durch Umgestaltungen in 
Betrieben entstanden. Häufig werden 
dazu verschiedene Aufgabenteile bis-
heriger MitarbeiterInnen kombiniert, 
und zu einem neuen Arbeitsplatz für 
die behinderte MitarbeiterIn zusam-
mengefasst.

à „Erfundene Arbeitsplätze“ sind also 
i.d.R. eher „gestaltete Arbeitsplätze“.

• Diese Arbeitsplätze bieten die Chan-
ce auf Passgenauigkeit entsprechend 

Professionelle Arbeitsplatzakquisition
Strategische Aspekte bei der Akquise für ArbeitnehmerInnen mit Teilleistungs-
fähigkeiten - wichtige Rahmenbedingungen und Arbeitsplatzerfindung
Von Jürgen Länge
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der Fähigkeiten des Menschen mit 
Behinderung, und damit auch lang-
fristig gute Erfolgsaussichten. Häufig 
erscheinen sie sogar als einzige Mög-
lichkeit zur Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt.

• Die Akquisition und Gestaltung dieser 
Arbeitsplätze ist sehr zeitaufwändig.

• Sie kann aussichtsreich nur bei ent-
sprechenden Ressourcen und gu-
tem Kontakt zum jeweiligen Betrieb 
durchgeführt werden.

• Wesentliche Erfolgsfaktoren müssen 
gleichzeitig auf allen beteiligten Ebe-
nen zusammen kommen. Unter an-
derem: 
• Die ArbeitnehmerIn verfügt über 

eine hohe Motivation. Ihre Fä-
higkeiten, Interessen und Kompe-
tenzen sind reflektiert und von ihr 
selbst akzeptiert. Sie verfügt über 
Lernwillen und die notwendigen 
Arbeitstugenden.

• Der Betrieb (zunächst Verantwort-
liche, dann auch MitarbeiterIn-
nen) ist offen für Neues, hat wenig 
Abwehrimpulse gegenüber Men-
schen mit Behinderung und (am 
häufigsten genannt) „die Chemie 
zwischen den Personen stimmt“.

• Die Rahmenbedingungen tragen 
dem Sicherheitsbedürfnis von Be-
trieb und ArbeitnehmerIn Rech-
nung (z.B. Praktikum; Angebot 
zur zeitlich befristetes Projektko-
operation u.a.m.).

• Relevante UnterstützerInnen (Ar-
beitsagentur; Integrationsamt; El-

tern u.a.) werden je nach Bedarf 
einbezogen und sind motiviert 
den Integrationsprozess sinnvoll 
zu unterstützen.

• Der Fachdienst verfügt über fun-
dierte Beratungskompetenz auf 
allen relevanten Ebenen, Ideen-
reichtum und Begeisterungsfähig-
keit, und über guten, vertrauens-
vollen Kontakt zu allen Beteilig-
ten. Er koordiniert und steuert 
den gesamten Prozess, und sorgt 
für Verbindlichkeit. 

Insgesamt lässt sich aus den Erfah-
rungen der TeilnehmerInnen herausfil-
tern, dass Arbeitsplatzerfindung im dar-
gestellten Sinne durchaus ein geeigneter 
Weg für die Integration von Menschen 
mit „Teilleistungsfähigkeiten“ ist. 

Einschränkend muss jedoch gesagt 
werden, dass in der Praxis häufig schon 
die Anfangshürde der verfügbaren zeitli-
chen Ressourcen zu hoch ist. 

Da zudem zahlreiche Faktoren für 
den Erfolg zusammenkommen müssen, 
ist die Arbeitsplatzerfindung sicherlich 
nicht das Ei des Kolumbus – wohl aber 
eine lohnenswerte, und manchmal auch 
die einzige Möglichkeit, auch und gera-
de in „besonders schwierigen“ Fällen.

Im zweiten Teil des Workshops ging 
es um strategische Aspekte der professi-
onellen Arbeitsplatzakquisition. Es wur-
de die Methode des Innenkreisgesprä-
ches2 gewählt, um einerseits einen in-
tensiven Austausch über viele der zen-

tralen strategischen Aspekte und die 
Erfahrungen aus der Praxis zu initiieren. 
Andererseits sollte möglichst vielen Teil-
nehmerInnen die Möglichkeit geboten 
werden, die sie besonders interessieren-
den Aspekte zu vertiefen.

Im Verlaufe der angeregten Diskus-
sion wurde deutlich, dass in den Fach-
diensten viele positive Erfahrungen mit 
erfolgreicher Arbeitsplatzakquisition ge-
sammelt wurden.

Als gemeinsame Merkmale wurde he-
rausgefiltert:
• Arbeitsplatzakquisition ist erfolgreich.
• Arbeitsplatzakquisition ist mühsam, 

zeitaufwändig und erfordert hohe 
Frustrationstoleranz.

• Es ist sinnvoll den Akquisitionspro-
zess intensiv vorzubereiten, und über 
eine breite Palette an Strategien zu 
verfügen, um individuell flexibel auf 
die jeweilige Situation reagieren zu 
können.

• Erfolgsfaktoren sind in der Regel eine 
gelingende Kommunikation zwischen 
Fachdienst und allen Beteiligten, so-
wie der klar und glaubhaft darge-
stellte Nutzen für den Betrieb durch 
die Zusammenarbeit mit dem Fach-
dienst. 

Einige der im Workshop diskutier-
ten strategischen Elemente, sowie der 
eventuelle Entwicklungsbedarf für Fach-
dienstmitarbeiterInnen dazu stelle ich 
im folgenden Abschnitt dar.

Foto: Workshop Professionelle Arbeitsplatzakquisition - Jürgen Länge (v.l.)
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§ entsprechend. u.a. regionaler Gegebenheiten, Klientenstruktur; 
Ressourcen; Auftrag

§ erste Vorentscheidungen bei jedem Fall:
°  Kaltakquise oder Warmakquise?
°  fachdienstzentriert oder klientenzentriert?
°  Art der Suche entscheiden (z.B. SIS; Internet; persönliche 

Kontakte, ...)
°  Art der Kontaktaufnahme entscheiden (telefonisch; persön-

lich; schriftlich)
°  Arbeitsplatz für volle Leistung oder Leistungsminderung ge-

sucht?
° à  zeitliche Ressourcen klären

§ langfristig:  à Entwicklung flexibler Akquisestrategien

• finden,  entsprechend passender + erfolgversprechender 
   Zugangswege (s.o.) à welche Branchen und Betriebe 
   wachsen bzw. sind gesund in meiner Zielregion?
• auswählen,  u.a. nach Bedarf/ Größe/ Lage/ wirtschaftliche 
   Situation/ Branche/ Tätigkeiten Derzeit sind kleine 
   und mittlere Unternehmen erfolgversprechender als 
   Großbetriebe.
• langfristig:  à Betriebslandkarte der Region erstellen
   à Kontakte erweitern und pflegen (Zeitfaktor!)

§ positive Einstellung zu KlientIn
§ klarer Beratungskontrakt
§ erworbenes + wachsendes Vertrauen
§ Beschreibung/ Präsentation  
 à Leistungsfähigkeit positiv-realistisch; 
 à Schwächen „eingebettet“ in Stärken; 
 à bildhaft in Betriebs-Sprachwelt

§ Nutzen für Betrieb klar und attraktiv benennen
 à entsprechend (erwartetem oder bekanntem) Bedarf des 

Betriebs
 à unterscheiden nach Betriebszielen/  persönlich für die Ar-

beitgebervertreterIn 
 à unterscheiden nach Phasen (bspw.: erstes Telefonat; per-

sönliches Akquisegespräch; Bewerbungsgespräch, etc.)
§ konstruktive Einstellung zu diesem Betrieb und zur Wirt-

schaft

§ Angebot prägnant darstellen , orientiert an Erwartungen von 
Arbeitgebern an qualitativ hochwertige Dienstleistungen

 à attraktive Schlagworte
 à klare, umfassende Beschreibung
§ persönlich-fachliche Kompetenz und berufliche Identität
 à klären und weiterentwickeln

Das wesentliche Mittel zum attrak-
tiven Transport des Anliegens und zur 
Gestaltung des Prozesses liegt in der 
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 
der FachdienstmitarbeiterIn.

Unter zahlreichen Aspekten sind hier 
besonders 
• klare Wahrnehmung und situatives 

Gespür
• hohe Authentizität
• Beherrschung diverser Gesprächs-

techniken (wie z.B. kontaktfördern-
de Einwandbehandlung; aktives Zu-
hören; zirkuläres Fragen u.a.m.)

• Kenntnis über die Wirkungen der 
non-verbalen Kommunikation und 
anderes mehr zu nennen.

In der abschließenden Bewertung des 
Workshops (Koordinatensystem) wurde 
der Verlauf (destruktiv vs. konstruktiv?) 
und der Inhalt (uninteressant und un-
nütz vs. interessant und nützlich?) von 
allen anwesenden TeilnehmerInnen im 
obersten Quadranten bewertet.

***
1 Die Nennung der genauen 

Tätigkeitsmerkmale, die den erfundenen 
Arbeitsplatz von einem regulären 
Arbeitsplatz unterschieden, würde den 
Rahmen dieses Workshopberichtes 
sprengen. Bei Interesse können sie gerne 
beim Verfasser nachgefragt werden.

2 Innenkreismethode: In der Mitte des 
Raumes werden sieben Stühle aufgestellt. 
Fünf davon werden mit interessierten 
TeilnehmerInnen und dem Moderator 
besetzt; zwei Stühle bleiben zunächst 
leer. In der folgenden Sequenz wird 
ausschließlich im Innenkreis gesprochen; 
die TeilnehmerInnen im Außenkreis 
schweigen. Der Moderator beginnt das 
Gespräch über einen Themenaspekt; 
je nach Interesse der TeilnehmerInnen 
entwickelt sich das Gespräch. Hat eine 
TeilnehmerIn des Außenkreises eine 
Frage, Ergänzung, Einwand oder einen 
neuen Themenaspekt, nimmt sie einen 
der freien Stühle im Innenkreis ein. 
Mitglieder des Innen kreises können 
jederzeit in den Außenkreis wechseln. 
So entwickelt sich i.d.R. ein flüssiges 
Gespräch, in dem zahlreiche Themen, die 
die TeilnehmerInnen bewegen, bearbeitet 
werden.

 In diesem Innenkreisgespräch habe 
ich zudem bei manchen Themen 
ein passendes Handout-Blatt an alle 
TeilnehmerInnen gereicht.

Kontakt
Jürgen Länge
Trivastr. 7, 80637 München
Fon: 089 / 15 18 93
eMail: juergenlaenge@t-online.de

à Professionelle Arbeitsplatzakquisition erfordert,
sich in die Sichtweise der Kunden (hier also des Betriebes) einzufühlen

Strategie

Zielbetriebe

Klient

Betrieb

Fachdienst
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Strukturverantwortung neu geregelt
Die Bundesagentur für Arbeit hat in 

den letzten Jahren erfolgreich ein flä-
chendeckendes und ortsnahes Netz von 
Integrationsfachdiensten aufgebaut, um 
die Chancen zur Teilhabe am Arbeits-
leben für schwerbehinderte Menschen 
zu verbessern, die zur Beschaffung und 
Erhaltung eines Arbeitsplatzes besonde-
re Unterstützung benötigen. Die Struk-
turverantwortung für die Integrations-
fachdienste geht zum 1. Januar 2005 
von der Bundesagentur für Arbeit auf 
die Integrationsämter der Länder über. 
Die bisher der Bundesagentur zum Auf-
bau und zur Förderung der Integrati-
onsfachdienste aus der Ausgleichsabga-
be des Bundes zur Verfügung gestellten 
Mittel verbleiben folgerichtig ab dem 
Jahr 2005 bei den Integrationsämtern. 
Damit wird die Finanzausstattung der 
Integrationsämter um rund 50 Mio.  
jährlich verbessert.

Stellung der 
Integrationsfachdienste gefestigt
Im Lichte der gewonnenen Erfah-

rungen sind mit dem Gesetz zur Förde-
rung der Ausbildung und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen vom 23. 
April 2004 auch die Aufgaben der Inte-
grationsfachdienste fortentwickelt wor-
den. Die Integrationsfachdienste können 
zukünftig von den Agenturen für Arbeit 
schon bei der Berufsberatung und der 
Berufsorientierung in den Schulen hin-
zugezogen werden, damit frühzeitig er-
kannt wird, ob für den zur Schulentlas-
sung anstehenden jungen Menschen be-
sondere Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um Wartezeiten zwi-
schen der Schulentlassung und der Aus-
bildung oder der Aufnahme einer Be-
schäftigung zu vermeiden. Außerdem 
sollen die Integrationsfachdienste stär-
ker als bisher als Hauptansprechpart-
ner für die Arbeitgeber zur Verfügung 
stehen und die Klärung aller Leistun-
gen und Unterstützungen zur Erlan-
gung und Sicherung eines Arbeitsplatzes 
übernehmen. Der Arbeitgeber soll mög-
lichst nur einen Ansprechpartner haben, 
der ihm umfassend weiterhilft. 

Finanzierung durch 
Rehabilitationsträger gesichert

Die Finanzierung der Integrations-
fachdienste steht künftig auf drei Säu-
len: Sie kann erfolgen durch das Inte-
grationsamt, durch die Rehabilitations-
träger und durch die Bundesagentur 
für Arbeit für die Arbeitsvermittlung 
schwerbehinderter Menschen. Die Ver-
gütung der vom Integrationsamt beauf-
tragten Leistungen scheint nicht proble-
matisch. Auch die Finanzierung durch 
die Rehabilitationsträger ist gesichert: 
Der Ausschuss „Gemeinsame Empfeh-
lungen“ der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation hat am 16. Dezem-
ber 2004 den Entwurf einer „Gemein-
samen Empfehlung nach § 113 Abs. 2 
SGB IX zur Inanspruchnahme der Inte-
grationsfachdienste durch die Rehabili-
tationsträger, zur Zusammenarbeit und 
zur Finanzierung der Kosten, die dem 
Integrationsfachdienst bei der Wahrneh-
mung der Aufgaben der Rehabilitations-
träger entstehen“ (GE Integrationsfach-
dienste) angenommen, so dass diese ab 
1. Januar 2005 angewandt werden kann. 
Vorgesehen ist eine leistungsabhängige 
Finanzierung, wobei zwischen den Be-
reichen Berufsbegleitung und Vermitt-
lung unterschieden wird. Neben mo-
natlichen Prämien sind Erfolgsprämien 
für die Vermittlung in Arbeit und Wie-
dereingliederungsprämien bei bestande-
ner Probezeit vorgesehen. Die Integrati-
onsfachdienste waren über ihre Dachor-
ganisation BAG UB an der Erarbeitung 
beteiligt.

Finanzierung der 
Arbeitsvermittlung sichergestellt

Bei der Arbeitsvermittlung ist Folgen-
des erreicht: Das Vierte Gesetz zur Än-
derung des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch und anderer Gesetze vom 19. No-
vember 2004 regelt u. a.:
• Der Vermittlungsgutschein wird bis 

31.12.2006 verlängert.
• Er ist einheitlich mit 2.000 € je er-

folgreicher Vermittlung dotiert.
• Er kann auch bei Integrationsfach-

diensten eingelöst werden.
• Für Integrationsfachdienste gilt nicht 

die Anforderung an andere Arbeits-
vermittler, dass sie ihre Tätigkeit als 
Gewerbe angemeldet haben müssen 
(Grund: Neben der Überwachung 
des Integrationsfachdienstes durch 
das Integrationsamt bedarf es keiner 
zusätzlichen gewerberechtlichen Auf-
sicht).

Dieser Finanzierungsweg ist seit Lan-
gem vorgezeichnet. In der Begründung 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Förde-
rung der Ausbildung und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen (Bundes-
tags-Drucksache 15/1783) wird ausge-
führt, dass die Bundesagentur für Ar-
beit, soweit sich ein schwerbehinderter 
Mensch zur Vermittlung an den Integra-
tionsfachdienst gewandt hat, den Gut-
schein im Erfolgsfall auszahlen werde. 
Um den notwendigen Erfolg zu errei-
chen, kann der Dienst die Beziehungen 
nutzen, die er sich in den letzten Jahren 
hat aufbauen können.

Integrationsfachdienste auf gutem Weg
Von Peter Mozet

Foto: Dr. Peter Mozet (3. v.l.) auf der Podiumsdiskussion der BAG UB Fachtagung 2004 in Leipzig 
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Daneben können die Agenturen für 
Arbeit Integrationsfachdienste als „Drit-
te“ nach § 37 SGB III mit der Vermitt-
lung oder mit Teilaufgaben der Vermitt-
lung beauftragen. In diesem Fall sind die 
Regelungen für die öffentliche Auftrags-
vergabe anzuwenden. Ein qualifizier-
ter Integrationsfachdienst dürfte keine 
Schwierigkeiten haben, sich gegen ande-
re Bewerber durchzusetzen.

Planungssicherheit gewährleistet
Ein besonderes Anliegen der Integra-

tionsfachdienste ist die Planungssicher-
heit für das Jahr 2005, insbesondere 
für den Bereich der Arbeitsvermittlung. 
Dieses Anliegen ist verständlich, weil die 
Integrationsfachdienste auch Arbeitge-
ber sind und Zweifel ihrer Beschäftig-
ten an der Sicherheit ihres Arbeitsplat-
zes wegen des Übergangs der Struktur-
verantwortung nicht aufkommen lassen 
möchten. Die Bundesagentur für Ar-
beit und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen haben sich am 15. Novem-
ber 2004 auf „Grundsätze zur Nutzung 
und Mitfinanzierung der IFD“ geeinigt, 
in denen insbesondere die vorherige Ab-
stimmung zwischen Arbeitsagentur und 
Integrationsfachdienst enthalten ist. Die 
Bundesagentur wird dann entsprechen-
de Handlungsanleitungen an die ein-
zelnen Arbeitsagenturen erlassen, und 
diese werden mit den Integrationsfach-
diensten ins Gespräch kommen. So kön-
nen die Beteiligten gemeinsam die vor-
aussichtliche Inanspruchnahme abschät-
zen.

Übergangsschwierigkeiten 
sind zu meistern

Übergangsschwierigkeiten können 
zum Jahresbeginn auftreten. Diese sind 
aber normal und mit dem guten Willen 
aller Beteiligten durchaus zu meistern. 
Hier sind auch die Länder im Rahmen 
ihrer Strukturverantwortung gefordert. 
Die Integrationsämter etwa könnten ih-
re für 2005 zu erwartenden Zahlungen 
bereits in der ersten Jahreshälfte leisten 
und damit die Zeit überbrücken, in der 
mangels Erfolg noch kein Vermittlungs-
gutschein eingelöst werden kann. Die 
Länder sollten auch erwägen, den In-
tegrationsfachdiensten am Anfang ggf. 
aus der Ausgleichsabgabe unter die Ar-
me zu greifen. Ab 2005 stehen die 50 
Mio. , die die Bundesagentur für Ar-
beit bisher aus dem Ausgleichsfonds für 
die Integrationsfachdienste erhalten hat, 
den Ländern zu. Ein angemessener Teil 
davon sollte für die neuen Aufgaben der 
Integrationsfachdienste zur Verfügung 
stehen.

***
Kontakt
Dr. Peter Mozet - Leiter des Referats 512 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen, 
Recht der Werkstätten für behinderte 
Menschen, Kampagne zur Schaffung 
zusätzlicher Arbeitsplätze für 
schwerbehinderte Menschen)
Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung
53108 Bonn
Fon: 01888 / 441-3660
Fax: 01888 / 441-2694
eMail: peter.mozet@bmgs.bund.de

BAG UB 
Fachtagung 

2005
Die BAG UB 

Fachtagung 2005 

findet statt vom 

23.11. bis 25.11.2005 

im Ringhotel Ringberg Suhl
www.ringberghotel.de

Über die Themen werden wir Sie 
so bald als möglich informieren.
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Im Rahmen eines Qualifizierungspro-
jektes der Entwicklungspartnerschaft 

„Keine Behinderung trotz Behinderun-
gen“, welches das Institut für Erwachse-
nenbildung für die Gemeinschaftsinitia-
tive EQUAL in Aurich (Niedersachsen) 
durchführt, werden Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten in Betrieben des 
allgemeinen Arbeitsmarktes zu Garten-
baufachwerkerInnen und zur Helferin in 
der Hauswirtschaft ausgebildet.

Rechtliche Grundlagen
Das Bundesinstitut für berufliche Bil-

dung (BiBB) hat bereits 1978 bundes-
einheitliche und regionale Regelungen 
zur Verbesserung der Chancengleichheit 
von Menschen mit Behinderung be-
schlossen. Nach § 48 BBiG (Berufsbil-
dungsgesetz) und § 42b HwO (Hand-
werksordnung) können Auszubildende 
mit Behinderungen in anerkannten Aus-
bildungsberufen auch abweichend von 
der Ausbildungsordnung (§§ 25 BBiG/
HwO) oder in anderen als den aner-
kannten Ausbildungsberufen ausgebil-
det werden. So gibt es derzeit nach den 
o.g. besonderen Regelungen bundes-
weit 190 Ausbildungsberufe1, regional 
gibt es an die Kammern gerichtete Emp-
fehlungen, entsprechende Regelungen 
zu erlassen. In den einzelnen Kammer-
bezirken stehen jedoch weitaus weniger 
Ausbildungsberufe nach den besonde-
ren Regelungen zur Verfügung. So sind 
es im Kammerbezirk Ostfriesland gerade 
neun Berufe:
• Bau- und MetallmalerIn
• Beikoch/Beiköchin
• FachwerkerIn im Gartenbau
• HelferIn im Gastgewerbe
• HelferIn in der Hauswirtschaft
• HolzbearbeiterIn
• MetallbearbeiterIn
• RecyclingwerkerIn
• WerkzeugmaschinenspanerIn

Die Ausbildung Jugendlicher mit 
Behinderungen wird jedoch bis heu-
te überwiegend in überbetrieblicher/
außerbetrieblicher Form durchgeführt:

Die betriebliche Ausbildung von Men-

schen mit Behinderung ist von 1992 mit 
22.000 auf 2002 mit 14.100 Auszubil-
denden deutlich zurückgegangen. Im 
gleichen Zeitraum erhöhte sich der be-
stand von Personen mit Behinderungen 
in sonstigen Reha-Einrichtungen von 
8.700 auf 24.200. 2

Jugendliche, die außerbetrieblich aus-
gebildet wurden, erhalten nach Aussa-
gen des Bundesinstituts für berufliche 
Bildung (BiBB) nur selten Übernahme- 
oder Vermittlungschancen. 

Im Sinne einer Verbesserung des 
Übergangsprozesses Schule-Beruf für 
junge Menschen mit Behinderungen 
und aus den Untersuchungen des Ins-
tituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB), die  ergaben, dass Reha-
bilitandInnen mit betrieblicher Ausbil-
dung signifikant häufiger eine Dauerar-
beitsstelle erhielten und im Vergleich ein 
höheres Nettoeinkommen hatten, als 
die AbsolventInnen der Berufsbildungs-
werke, muss u.E. die betriebliche Aus-
bildung stärker forciert werden.

Ein Erlass der Bundesanstalt von 1998 
als Ergänzung des bisherigen Lernorte-
konzeptes stellt die Nutzung vorhande-
ner wohnortnaher Ausbildungsangebote 
im dualen Ausbildungssystem (Betrieb 
und Berufsschule) mit intensiver Betei-
ligung koordinierender und unterstüt-
zender Einrichtungen (Bildungsträger) 
in den Mittelpunkt : „Eine Maßnahme 
nach § 102 Abs.1 Nr.1b kann auch ei-
ne betriebliche Ausbildung sein - ergänzt 
durch besondere Leistungen eines Bil-
dungsträgers. In diesem Fall schließt der 
Betrieb mit dem Behinderten einen Be-
rufsausbildungsvertrag unter Beachtung 
der Bestimmungen des BBiG bzw. der 
HwO über die gesamte Ausbildungs-
zeit ab. Der Arbeitgeber erhält einen Zu-
schuss gem. § 236 SGB III,..., der Be-
hinderte erhält bei Vorliegen der Voraus-
setzungen Berufsausbildungsbeihilfe“.3 

Vor diesem Hintergrund und mit den 
positiven Erfahrungen aus den betriebli-
chen Praktika während des o.g. Projekts 

entwickelten die Landwirtschaftskam-
mer Weser-Ems, die Agentur für Arbeit, 
die Berufsschule und der Bildungsträ-
ger Institut für Erwachsenenbildung ein 
Projekt der begleiteten betrieblichen 
Ausbildung für die o.g. Zielgruppe.

Planung einer 
betrieblichen Ausbildung

Durch diverse Langzeitpraktika, wel-
che die Jugendlichen innerhalb des Qua-
lifizierungsprojektes absolvierten, wurde 
das Interesse von einigen Betrieben an 
einer Ausbildung der Jugendlichen mit 
Lernschwierigkeiten deutlich. Bedingt 
durch die ländliche Region planten wir 
in Kooperation mit der Agentur für Ar-
beit, der Landwirtschaftskammer Weser-
Ems, der Berufsbildenden Schule Aurich 
eine begleitete betriebliche Ausbildung 
zur GartenbaufachwerkerIn. Im Vor-
feld wurden zahlreiche Gartenbaube-
triebe zu einer gemeinsamen Informa-
tionsveranstaltung mit allen Beteiligten 
eingeladen.

Hier wurde ihnen das Konzept der 
Ausbildung ebenso vorgestellt wie die 
besonderen Bedarfe der Zielgruppe er-
läutert.

In einem nächsten Schritt sollte die 
Agentur für Arbeit durch ihre Bera-
tungstätigkeit in den einzelnen Förder-
schulen die TeilnehmerInnenakquise 
starten und sie dem Bildungsträger be-
nennen. Aufgabe des Trägers sollte die 
Begleitung der TeilnehmerInnen, der 
Eltern und die Vorbereitung von Prak-
tika in den interessierten Betrieben sein, 
um so eine Zusammenführung der Aus-
zubildenden mit den Betrieben gezielt 
vorzubereiten.

Schwierigkeiten im Vorfeld 
Die Agentur für Arbeit konnte erst re-

lativ spät TeilnehmerInnen für die Aus-
bildung benennen, von denen die über-
wiegende Mehrheit nicht in der un-
mittelbaren Nähe zu den geeigneten 
Betrieben wohnte. Durch fehlende Ver-

Neue Wege in Arbeit für Jugendliche 
mit Lernschwierigkeiten
Von Tanja Lamp und Jörg Hass-Tjaden
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kehrsanbindungen war auch ein Errei-
chen der Betriebe nicht möglich. Zahl-
reiche interessierte Betriebe waren je-
doch nicht ausbildungsberechtigt und 
wurden von der Landwirtschaftskammer 
abgelehnt. In Folge der fehlenden Zeit 
waren auch keine Praktika mehr mög-
lich. Somit reduzierte sich die gesamte 
Maßnahme auf zwei TeilnehmerInnen, 
die im September 2004 ihre Ausbildung 
aufnahmen. 

Hinzu kommt eine Teilnehmerin, die 
in einem Seniorenheim erstmals eine be-
gleitete betriebliche Ausbildung zur Hel-
ferin in der Hauswirtschaft absolviert.

Struktur der Ausbildung
Die dreijährige Ausbildung nach § 48 

BBiG/§ 42b HwO zur Helferin in der 
Hauswirtschaft oder zur Gartenbaufach-
werkerIn erfolgt im dualen System. Ne-
ben Ausbildung im Betrieb besuchen die 
Jugendlichen die Berufsschule. Zur indi-
viduellen Unterstützung erhalten sie zu-
sätzlich zwei Wochenstunden Förderun-
terricht und zwei  Wochenstunden so-
zialpädagogische Begleitung durch den 
Bildungsträger. Die Kosten dafür über-
nimmt die Agentur für Arbeit. 

Der Arbeitgeber  zahlt an die Auszu-
bildenden einen Tariflohn und erhält für 
die Dauer der Ausbildung einen indivi-
duellen Zuschuss. Es war uns wichtig, 
dass der Arbeitgeber an den Lohnkosten 
beteiligt wird, damit die Jugendlichen 
sich im Arbeitnehmerstatus befinden 
und nicht als unentgeltliche Praktikan-
ten „mitlaufen“.

Das Engagement der Arbeitgeber be-
züglich einer positiven Gestaltung der 
Ausbildung, hat u.E. durch diese Form 
einen verbindlicheren Charakter.

Zudem trägt es erheblich zur Verbesse-
rung des Selbstwertgefühls der Auszubil-
denden und dem betriebsinternen Mitein-
ander bei, wenn sie wie ihre KollegInnen 
einen Lohn vom Arbeitgeber erhalten.

Die Aufgaben des begleitenden Sozi-
alpädagogen stellen sich wie folgt dar:
• Hilfen zur persönlichen und sozialen 

Stabilisierung
• individuelle Begleitung der Einzelnen 

in Absprache mit den Betrieben
• Krisenintervention und Familienbera-

tung
• fortlaufende Entwicklung von indivi-

duellen Förderplänen
• Begleitung während des Berufschul-

besuchs

• Beratung und Begleitung, insbeson-
dere unter den sonderpädagogischen 
Aspekten, der Mitarbeiter in den Be-
trieben

• Unterstützung bei der Führung von 
Berichtsheften

• Prüfungsvorbereitung
• Hilfe bei Lernstörungen und Prü-

fungsängsten
• Module zur Erweiterung der Schlüs-

selkompetenzen

Zu den später anstehenden Prüfungen 
ist anzumerken, dass es für die Zielgrup-
pe der jungen Menschen mit Behinde-
rungen entsprechende Nachteilsausglei-
che für Prüfungen4 gibt. Dadurch wird 
es z.B. möglich, die Prüfungsdauer in-
dividuell zu verlängern oder bei beste-
henden Leseproblemen einer vertrauten 
Person die Aufgabe des Vorlesens über-
nehmen zu lassen.

Kooperation aller Partner
Der Bildungsträger agiert als An-

sprechpartner für:
• die Jugendlichen
• die Eltern
• die Betriebe
• die Berufsschule
• die Agentur für Arbeit 
• die Landwirtschaftkammer

Durch regelmäßige Zusammenarbeit 
aller Beteiligter soll die Ausbildung be-
gleitet werden. Durch die intensive Ko-
operation mit Agentur für Arbeit, Be-
rufsschule und Landwirtschaftskammer 
konnten aus den o.g. Problemen im 
Vorfeld des Projektes für das anstehende 
Ausbildungsjahr konstruktive Lösungs-
ansätze erarbeitet werden, um für das 
Jahr 2004 einen neuen Versuch für die 
begleitete betriebliche Ausbildung zum 
GartenbaufachwerkerIn zu wagen.

In der Ausbildung zur Helferin in 
der Hauswirtschaft zeichnete sich bei 
dem Betrieb ab, dass er bestimmte Auf-
gaben nicht in dem Umfang, wie sie 
in der außerbetrieblichen Ausbildung 
wahrgenommen werden, durchführen 
kann. Dies betrifft z.B. das Erlernen von 
Grundtechniken im Kochen und Ba-
cken (wie stelle ich einen Kuchenteig 
her etc.).

Auch zeichnete sich ab, dass ein the-
oretisch orientierter Stützunterricht eine 
deutliche Überforderung der Auszubil-
denden bedeutete.

Hier wurde gemeinsam mit dem Ar-
beitgeber überlegt, dass der Stützunter-
richt in praktische Einheiten (Kochen 
eines Gerichtes mit praktischen ernäh-
rungsbedeutenden Hinweisen) in der 
Lehrküche des Bildungsträgers durch-
zuführen ist. Weiter wird die Hauswirt-
schaftsmeisterin des Betriebes zwei Wo-
chenstunden „praktischen Einzelunter-
richt“ im Betrieb erteilen, um so mehr 
auf die Auszubildende außerhalb des 
normalen Betriebsalltags eingehen zu 
können. Die damit zusätzlich anfallen-
den Kosten des Arbeitgebers sollen auf 
der geänderten Grundlage der Schwer-
behinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung (SchwbAV § 26 b) durch das Inte-
grationsamt getragen werden.

Zusammenfassend kann derzeit fest-
gehalten werden, dass zwar viele „neue“ 
Wege während einer betrieblichen Aus-
bildung zu gehen sind, aber durchaus in 
einem engen Miteinander aller Beteilig-
ter gangbar sind und sich im Interesse 
der Verbesserung der beruflichen Inte-
gration gangbar sind.

***
Fußnoten
1  S. dazu das aktuelle „Verzeichnis der 

anerkannten Ausbildungsberufe mit 
Verzeichnis der zuständigen Stellen 
vom 18.06.2002“, Bundesinstitut für 
Berufsbildung, Bonn oder Bertelsmann 
Verlag, Bielefeld

2  In: REGIonale Netzwerke zur 
beruflichen Rehabilitation (lern-) 
behinderter Jugendlicher, REGINE, 
Forschungsbericht des Instituts für 
empirische Soziologie, Universität 
Erlangen-Nürnberg, 2003, S. 22 ff

3  In: REGIonale Netzwerke zur 
beruflichen Rehabilitation (lern-) 
behinderter Jugendlicher, REGINE, 
Forschungsbericht des Instituts für 
empirische Soziologie, Universität 
Erlangen-Nürnberg, 2003, S. 42 

4  Keune, Saskia, Frohnenberg, Claudia: 
Nachteilsausgleich für behinderte 
PrüfungsteilnehmerInnen. Handbuch mit 
Fallbeispielen und Erläuterungen für die 
Prüfungspraxis. Schriftenreihe des BiBB, 
Bd. 116, 2004

Kontakt 
Tanja Lamp
Jörg Hass-Tjaden
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft 
„Keine Behinderungen trotz Behinderung“
Qualifizierungsmaßnahme Aurich
Fritz-Reuter-Str. 21, 26603 Aurich
Fon: 04941/69 82 912
eMail: ieb.aur-iz@t-online.de
Internet: www.equal-jobstart.de
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Zurzeit gibt es für Menschen mit 
starken Lernschwierigkeiten und 

anerkannter Schwerbehinderung kaum 
ein alternatives Angebot zur Ausbildung 
und Beschäftigung in der Werkstatt für 
behinderte Menschen. Vor kurzer Zeit 
äußerte sich ein Reha-Berater der Agen-
tur für Arbeit überzeugt, dass alle behin-
derten Menschen, die in der WfbM be-
schäftigt sind, richtig beraten und aus-
gewählt wurden. Somit hätten sie den 
geeigneten und optimalen Beschäfti-
gungsort gefunden. Dies könne man da-
ran erkennen, dass kaum jemand aus der 
Werkstatt heraus möchte. 

Auch Menschen mit starken Lern-
schwierigkeiten sind in der Lage, sich 
weiter zu entwickeln und zu lernen. 
Entscheidend für den Lernerfolg sind 
die Lernmotivation, die adäquate Di-
daktik und die Form der Präsentation 
der Lerninhalte. Nur unternehmensnahe 
Lernfelder können stark lernbeeinträch-
tigte Menschen darin unterstützen, ih-
ren beruflichen Platz in der allgemeinen 
Arbeitswelt und somit innerhalb der Ge-
sellschaft zu finden. 

Integrative Beschäftigung könnte für 
viele Menschen zu einem alternativen Be-
schäftigungsangebot werden, wenn die

- Beratung und Unterstützung der Un-
ternehmen langfristig und bedarfsge-
recht erfolgt

- kontinuierliche, individuelle Perso-
nalentwicklung die Einsatzmöglich-
keiten der MitarbeiterInnen erweitert

- individuelle Verhaltensauffälligkei-
ten, die zur Reibung im Unterneh-
men oder gar zur Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses führen 
könnten, konsequent angesprochen 
und bearbeitet werden

- Qualifizierung für die betrieblichen 
Tätigkeiten im und bei Bedarf auch 
außerhalb des Unternehmens erfol-
gen kann

- individuelle Lernmotivation ausrei-
chend vorhanden ist

- Bezahlung ausschließlich leistungsge-
recht erfolgt

- unbürokratische Finanzierung al-
ler flankierenden Maßnahmen, die 
zum Erhalt des Beschäftigungsver-
hältnisses erforderlich sind  gesichert 
ist. (Schulung, Assistenz, Einzelbera-
tung, etc.)

Konzept Füngeling Router e.V.  - 
Füngeling Router gGmbH

Modellprojekt 
für berufliche und soziale Integration

 von jungen Menschen mit Behinderung

Das Füngeling Router-Projekt ist an-
getreten mit dem Ziel, alternative Be-
schäftigungs- und Arbeitsangebote für 
behinderte Menschen zu schaffen, für 
die andernfalls „nur“ die Werkstatt oder 
alternativ Langzeitarbeitslosigkeit in 
Frage käme. Das Füngeling Router-Pro-
jekt ist als eingetragener Verein im Jah-
re 2004 gestartet. Der Verein ist alleini-
ger Gesellschafter der Füngeling Rou-
ter gGmbH. Die Anerkennung als In-
tegrationsunternehmen ist beantragt. 
Zu den Kernaufgaben des Integrations-
unternehmens gehören der Einsatz von 
behinderten Menschen im Rahmen der 
Erfüllung von Werkverträgen und die 
Arbeitnehmerüberlassung in Unterneh-
men des allgemeinen Arbeitsmarktes.

In Zusammenarbeit mit der Fünge-
ling Industriegruppe werden im Laufe 
der Projektphase bis zu 30 Arbeitsplätze 
für junge Menschen bei der Firma Fün-
geling entstehen. Weitere 20 bis 30 Ar-
beitsplätze entstehen in  weiteren Koo-
perationsunternehmen.

Die Unternehmensbereiche der In-
dustriegruppe Füngeling sind vielfäl-
tig: Palettenbau, Garten- und Land-
schaftspflege, Forstwirtschaft, Baustof-
fe, Waschstraße, Baustoffe und Logis-
tik. Viele Tätigkeiten im Unternehmen 
können von angelernten Menschen mit 
Handicap ausgeführt werden. Neu-
en Kooperationsunternehmen kann am 

Beispiel der Füngeling Industriegruppe 
gezeigt werden, welchen Nutzen insbe-
sondere Unternehmen von der berufli-
chen Integration behinderter Menschen 
haben können

Das Projekt Füngeling Router entwi-
ckelt zusammen mit Unternehmen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes integrative 
Beschäftigungsmöglichkeiten für jun-
ge Menschen mit Behinderung. Fünge-
ling Router berät Unternehmen und be-
hinderte Menschen. In Kooperation mit 
Partnern bei sozialen Unternehmen ver-
netzen wir Bestehendes in den Berei-
chen Bildung, Freizeit und Wohnen, 
entwickeln Modelle und setzen Impulse 
für bedarfsgerechte Angebote.

Die in den herkömmlichen WfbM Be-
schäftigten haben häufig einen sehr ho-
hen und kostenintensiven Unterstüt-
zungsbedarf. Ihre Produktivität ist 
verhältnismäßig gering. Im Gegensatz 
hierzu werden Erwerbstätige im allge-
meinen Arbeitsmarkt in der Regel nur 
beschäftigt, wenn ihre Produktivität sehr 
hoch ist und sie keiner/kaum der Un-
terstützung bedürfen. Bei schwer behin-
derten Erwerbstätigen, die im allgemei-
nen Arbeitsmarkt beschäftigt werden, 
kann gegebenenfalls durch staatliche 
Förderungen eine individuell vorliegen-
de, geringere Produktivität ausglichen 
werden.

Füngeling Router entwickelt Beschäf-
tigungsformen zwischen der herkömm-
lichen WfbM und dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Die Beschäftigungsmodule 
zielen auf die integrative Beschäftigung 
von behinderten Menschen im allgemei-
nen Arbeitsmarkt. In Abhängigkeit von  
Produktivität und individuellem Unter-
stützungsbedarf können die behinder-
ten Menschen in den verschiedenen Be-
schäftigungsmodulen tätig sein. Wichtig 
ist hierbei, dass diese Module, die den 
jeweils passenden rechtlichen Rahmen 
für die Beschäftigung bieten, offen und 
somit durchlässig sind für die positiven 
aber auch negativen Entwicklungsschrit-
te der Beschäftigten. Die individuell er-

Erst Angebotsvielfalt eröffnet 
Wunsch- und Wahlrecht
Von Michael Bader
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wartete Produktivität und die Einschät-
zung des jeweiligen Unterstützungsbe-
darfs entscheiden darüber, in welchem 
Modul des Füngeling Router-Projek-
tes geeignete Bewerber ihre Arbeit in 
Unternehmen des allgemeinen Arbeits-
marktes aufnehmen können. Ziel der 
einsetzenden Qualifizierung und Un-
terstützung ist stets die sozialversiche-
rungspflichtige Erwerbstätigkeit, auch 
wenn dieses Ziel selbstverständlich nicht 
von allen MitarbeiterInnen erreicht wer-
den kann. Der Reiz des Konzeptes des 
Füngeling Router-Projektes liegt darin, 
dass den integrativ beschäftigten Mitar-
beiterInnen in Unternehmen des allge-
meinen Arbeitsmarktes individuell pas-
sende Beschäftigungsrahmen zugestan-
den werden und diese potenziell die 
Möglichkeit haben, sich in Richtung der 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbs-
tätigkeit zu entwickeln. Insofern werden 
bestehende Förderinstrumente und Un-
terstützungssysteme verbunden und er-
gänzt durch die Beschäftigung im Rah-
men von Werk- und Arbeitnehmerüber-
lassungsverträgen der Füngeling Router 
gGmbH mit Unternehmen.    

Neben der Unterrichtung über finan-
zielle Anreize zur Beschäftigung von 
behinderten Menschen sieht das Rou-
ter-Projekt in der kontinuierlichen und 
bedarfsgerechten Begleitung und Un-
terstützung der Unternehmen seine vor-
dringliche Aufgabe.

Grundsätze für die Beschäftigung von 
behinderten Menschen außerhalb der WfbM

- Die Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt entspringt dem 
Wunsch des behinderten Menschen.

- Die Unternehmen haben einen ob-
jektiven Nutzen von der Beschäf-
tigung. Behinderte Menschen sind 
meist hoch motiviert und außeror-
dentlich zuverlässig. Die Transakti-
onskosten für das Unternehmen sind 
überschaubar. Die Kosten für das Un-
ternehmen  liegen maximal in Hö-
he dessen, was von dem behinderten 
Mensch erwirtschaftet werden kann.

- Die Beschäftigung wird flankiert von 
bedarfsgerechten Beratungsangebo-
ten und Schulungsangeboten für das 
Unternehmen und den behinderten 
Menschen. 

- Enge Kooperation mit den zuständi-
gen PartnerInnen der IFD.

Beschäftigungsmodule

Modul A - virtuelle WfbM / 
ausgelagerte Werkstattplätze

Behinderte Menschen, die nicht den 
engen Betreuungsrahmen der her-
kömmlichen Werkstatt für behinder-
te Menschen (WfbM) benötigen, kön-
nen auch bei geringer Produktivität im 
Unternehmen des allgemeinen Arbeits-
marktes beschäftigt werden. Dies wird 
möglich, wenn sich die behinderten 
Menschen die Tätigkeit in einem Unter-
nehmen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes wünschen und gleichzeitig ein Un-
ternehmen gefunden wird, für das die-
ses Beschäftigungsverhältnis nützlich 
ist. Die Beschäftigten sind zunächst weit 
davon entfernt einen im jeweiligen Be-
reich geltenden Mindestlohn zu erwirt-
schaften. 

In der Einarbeitungsphase ist die Un-
terstützung intensiver und erfolgt bei 
Bedarf durch Arbeitsassistenten. Beglei-
tet werden diese Beschäftigungsverhält-
nisse von wöchentlichen, zweiwöchent-
lichen oder monatlichen Schulungen, 
deren Ziel es ist, die persönliche, fach-
liche und soziale Kompetenz des Be-
schäftigten zu verbessern. Darüber hi-
naus dienen diese Fortbildungen dem 
Aufbau und der Verbesserung von trag-
fähigen sozialen Beziehungsnetzen in 
den Bereichen Freizeit, Wohnen, Part-
nerschaft usw.

Die Beschäftigten in diesem Modul 
behalten wie bei ausgelagerten Werk-
stattplätzen den sozialversicherungs-
rechtlichen Status der WfbM-Mitarbei-
terInnen. Sie erhalten wie in der WfbM 
einen Mindestlohn, der erhöht wird bis 
zur Höhe des Betrags, den das Unter-
nehmen an die virtuellen WfbM für die 
geleistete Arbeit zahlt.  

Die virtuelle WfbM ist konzipiert als 
Dienstleistungsangebot für behinderte 
Menschen und Unternehmen des allge-
meinen Arbeitsmarktes. Es soll den be-
hinderten Menschen im Bezug auf sei-
nen Beschäftigungsort größere Wahl-
möglichkeiten einräumen. 

Für die Kostenträger entfallen ho-
he Investitions- und Betriebskosten,  
da die virtuelle WfbM über keine ei-
gene Betriebsfläche verfügt. Die Be-
treuungs- und Anleitungskosten sind 
gemäß dem Personenkreis auf Dauer 
niedriger, da die Betriebe einen Teil 
dieser Aufgaben übernehmen. Die Ak-
quise von Produktionsaufträgen (wie 
in der herkömmliche WfbM) wird 
ersetzt durch die Akquise möglichst 
wohnortnaher Unternehmen, die be-
reit sind, einem behinderten Men-
schen gemäß seiner Fähigkeiten und 
Neigungen eine dauerhafte Beschäf-
tigungsperspektive zu eröffnen. Die 
Netto-Lohnkosten werden im günsti-
gen Fall komplett von den Unterneh-
men übernommen.
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Da die in diesem Modul Beschäftigten 
auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, 
d.h. auf Dauer nicht in der Lage sind auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr als 
drei Stunden erwerbstätig zu sein, be-
streiten sie analog zu den Beschäftig-
ten in der herkömmlichen WfbM meist 
ihren Lebensunterhalt aus ihrem Lohn 
und den Leistungen der Grundsiche-
rung (SGB XII).

Modul B – Zuverdienst im Rahmen 
von AÜ / Werkverträgen

Die behinderten Menschen in diesem 
Modul sind produktiver und benötigen 
weniger Unterstützung. Für ihre beruf-
liche Integration benötigt diese Grup-
pe flankierende Lernangebote und ei-
ne kontinuierliche Fachanleitung. Der 
von diesem Personenkreis erwirtschaf-
tete Lohn bzw. die Leistungsfähigkeit 
ist jedoch so niedrig, dass die Bezah-
lung bei der Beschäftigung in Unterneh-
men des allgemeinen Arbeitsmarktes un-
ter den dort jeweils geltenden tariflichen 
oder ortsüblichen Mindestlöhnen liegen 
würde. Daher können/wollen Unter-
nehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
diese Menschen nicht selbst beschäfti-
gen. Diese MitarbeiterInnen werden zur 
Erfüllung von Werkverträgen die Fün-
geling Router gGmbH mit Unterneh-
men vereinbart hat oder im Rahmen der 
gemeinnützigen, integrativen Arbeit-
nehmerüberlassung des Integrationsun-
ternehmens Füngeling Router gGmbH 
eingestellt und im jeweiligen Unterneh-
men eingesetzt. Bei der Arbeitnehme-
rüberlassung vereinbart die Füngeling 
Router gGmbH mit den Unternehmen 
für die entliehenen MitarbeiterInnen ei-
nen Stunden bzw. Monatsverechnungs-
satz. Im Bedarfsfall erhält die Füngeling 
Router gGmbH als Integrationsunter-
nehmen Betreuungs- und Minderleis-
tungszuschüsse. Flankierend bietet Fün-
geling Router diesen MitarbeiterInnen 
und dem Unternehmen bedarfsgerechte 
Unterstützungsangebote, um die dau-
erhafte Beschäftigung zu sichern und 
möglichst den Übergang in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis mit dem Unter-
nehmen zu lancieren.

Die in diesem Modul Beschäftigten 
sind nicht auf Dauer voll erwerbsgemin-
dert und erhalten daher zum Lohn, falls 
dieser zu gering ist, aufstockend Sozial-
leistungen. (SGB III)

Beschäftigung
im Integrationsunternehmen
• Praktika /Arbeitserprobung
• Betriebliche Qualifzierung (Quali-TM) 
• Probearbeitsverhältnis
• Arbeitsverhältnis 
• AU (Arbeitnehmerüberlassung) 
• Werkverträge
• Virtuelle WfbM/Kooperation WfbM 

-soziale Unternehmen (ausgelagerte 
WfbM-Plätze)

Modul C – Beschäftigung im Rahmen 
von Werkverträgen der Füngeling Router 

Die Füngeling Router gGmbH 
schließt mit Kooperationsunterneh-
men langfristige Werkverträge ab. Un-
ter der betrieblichen Anleitung eines 
handwerklich ausgebildeten Mitarbei-
ters des Projektes werden behinderte 
Menschen zur Erfüllung dieser Werk-
verträge eingesetzt. Der Lohn für die-
sen Personenkreis entspricht dem, was 
sie erwirtschaften können. Die Pro-
duktivität der Beschäftigten dieses Mo-
duls ist so hoch, dass sie meist aus die-
sem Lohn ihren Lebensunterhalt be-
streiten können. Behinderte Men-
schen, die in diesem Modul eingesetzt 
werden, können ihre Leistungsfähig-
keit noch steigern. Wenn diese optimal 
entwickelt ist und zugleich eine hohe 
Selbständigkeit und „betriebstaugli-
che“, kommunikative Kompetenz ent-
wickelt wurde, können diese im Rah-
men der integrativen Arbeitnehmer-
überlassung bei Partnerunternehmen 
eingesetzt werden.

Modul D – Beschäftigung im Bereich 
der Arbeitnehmerüberlassung

Sehr selbständige und leistungsfähige 
behinderte Menschen werden im Rah-
men der Arbeitnehmerüberlassung der 
Füngeling Router gGmbH bei Unter-
nehmen eingesetzt. Ziel der integra-
tiven Arbeitnehmerüberlassung bleibt 
die dauerhafte Beschäftigung unmittel-
bar im Unternehmen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes. Die Arbeitnehmerüber-
lassung erfolgt unbefristet, wobei die 
Übernahme durch die Partnerunterneh-
men gewünscht ist. Die Arbeitnehmerü-
berlassung ermöglicht es den Unterneh-
men zunächst ohne zu hohe Verpflich-
tung behinderte Menschen in ihrem 
Unternehmen zu erproben. 

Auch im Falle der Übernahme durch 
Unternehmen bestehen die Beratungs-
angebote der Füngeling Router gGmbH 
für die Unternehmen weiter. Diese wer-
den im Rahmen von Beratungshonora-
ren verrechnet. 

Praktika und Qualifizierungen
Füngeling Router bietet in ihren un-

terschiedlichen Modulen die Möglich-
keit zur betrieblichen Arbeiterprobung, 
zu Praktika und zu betrieblichen Qualif-
zierungsmaßnahmen.

Beratungsspektrum 
Das Füngeling Router-Projekt berät 

und begleitet Unternehmen, die behin-
derte Menschen beruflich integrieren 
wollen. Es berät die Vorgesetzten und 
KollegInnen von behinderten Men-
schen. Es besteht eine enge Kooperation 
mit den Integrationsfachdiensten. 

Beratung
• Beratung von Unternehmen
• Betriebssozialarbeit für Unterneh-

men 
• Persönliches Management

• Impulse für Freizeitangebote 
• Wohnen-Vermittlung an Träger 
• Unterstützung sozialer Netzwerke 
• Bildungsangebote

Darüber hinaus werden junge behin-
derte Menschen in ihren betrieblichen 
und persönlichen Belangen im Rahmen 
von  Einzel- und Gruppengesprächen 
beraten und unterstützt. Bei Bedarf fin-
den auch Gespräche mit den engen Be-
zugspersonen der Beschäftigten statt.

Bestehende Angebote in den Berei-
chen Freizeit, Wohnen und Bildung 
werden vernetzt und gegebenenfalls 
werden in Kooperation mit Partnern 
aus dem Sozialbereich Impulse für er-
gänzende, bedarfsgerechte Angebot ge-
geben. Im Bereich der Freizeitangebo-
te initiierte das Füngeling Router-Pro-
jekt z.B. in Kooperation mit der Caritas 
Köln, der Lebenshilfe Köln und ihren 
Kontakt-, Koordinierungs- und Bera-
tungsstellen für Menschen mit geistiger 
Behinderung (KoKoBe) sowie der Mül-
heimer Selbsthilfe e.V. im rechtsrheini-
schen Köln ein erstes offenes Freizeit- 
und Begegnungsangebot für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten ab 16 Jahre. Ei-
nige Mitarbeiter der Füngeling Router 
gGmbH gehören zu den regelmäßigen 
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Gästen dieses Angebotes.

Das Füngeling Router bietet seinen 
Kooperationsunternehmen betriebliche 
Sozialarbeit für behinderte und nicht 
behinderte Beschäftigte. 

Füngeling Router unterstützt auf-
grund persönlicher Kontakte die 
Zentralwohlfahrtstelle der Juden in 
Deutschland (Spitzenverband der deut-
schen Wohlfahrtspflege) bei dem Auf-
bau neuer Angebote für die behinderten 
Mitglieder der jüdischen Gemeinden. 

Schulungsspektrum
Um den betrieblichen und lebensprak-

tischen Anforderungen gerecht zu wer-
den, müssen Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten darin unterstützt werden, sich 
unterschiedliche Lernfelder zu erschlie-
ßen. Um in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes bestehen zu können, 
müssen sowohl fachliche Fähigkeiten 
wie auch Schlüsselqualifikationen erwor-
ben, trainiert und gefestigt werden. Ziel 
ist in hohem Maße die Schulung des 
Wahrnehmungsvermögen, der Anpas-
sungsfähigkeit und der Flexibilität.

Die individuelle fachliche Anleitung 
und Schulung muss sich an den kon-
kreten Erfordernissen des jeweiligen 
Arbeitsplatzes ausrichten. Im geeigne-

ten Bereich platziert, sollte vor Ort so-
wie ergänzend in anderen Schul- und 
Lehrräumen für die jeweiligen Tätigkei-
ten qualifiziert werden. Dies setzt vo-
raus, dass die Anlerntätigkeiten in ih-
re Teile zerlegt, die Lernanforderungen 
für kleine Arbeitsschritte festgelegt und 
die individuell erforderlichen Qualifizie-
rungsprozesse eingeleitet werden. Bei 
Veränderungen des Arbeits- oder Ein-
satzfeldes müssen flexibel Anpassungs-
fortbildungen greifen können.

Die Hamburger Arbeitsassistenz1 hat 
mit ihrer Seminarreihe „kukuk – Kom-
munikation und Konfliktbewältigung 
und Kooperation“ zentrale Themen-
bereiche des Arbeitslebens aufgegrif-
fen und einen methodisch-didaktischen 
Weg beschrieben, wie Menschen mit 
Lernschwierigkeiten Schlüsselqualifi-
kationen erwerben und trainieren kön-
nen.2 Es sind übergeordnete Kompe-
tenzen wie Teamfähigkeit, Flexibilität, 
Verantwortungsbewusstsein, Kooperati-
ons- und Konfliktfähigkeit, die darüber 
entscheiden, ob Menschen mit Lern-
schwierigkeiten eine dauerhafte Beschäf-
tigung in Unternehmen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes finden können.

Menschen mit Lernschwierigkeiten 
benötigen, um in Unternehmen be-
stehen zu können, dauerhaft adäqua-

te Beratungs- und 
Lernangebote, die 
gleichzeitig die be-
hinderungsbeding-
ten Einschränkun-
gen wie auch die 
betrieblichen Erfor-
dernisse berücksich-
tigen. Daher setzt 
sich das Füngeling 
Router Projekt da-
für ein, für die eige-
nen MitarbeiterIn-
nen und Mitarbei-
terInnen in ande-
ren Unternehmen 
adäquate Fort- und 
Weiterbildungsan-
gebote zu schaffen.

***
Fußnoten
1  Hamburger 
Arbeitsassistenz, 
Schulterblatt 36, 
20357 Hamburger; 
www.hamburger-
arbeitsassistenz.de
2  Siehe auch den 

Beitrag zu KUKUK in dieser impulse-
Ausgabe auf Seite 35.

Kontakt:
Füngeling Router e.V. / gGmbH
Dr. Michael Bader
Lupusstr. 22, 50670 Köln
Telefon: 0221-2943-555
Fax: 0221-2943-559
Mobil: 0163-8680851
eMail: michael.bader@projekt-router.de

Literaturtipp:

Arbeitslosigkeit und Integrationschancen 
schwerbehinderter Menschen.

Schröder, Helmut; Steinwede, Jacob 
Kurzbeschreibung:

Auf der Grundlage mehrerer Teilun-
tersuchungen werden Hintergründe und 
Ursachen der Arbeitsmarktprobleme Be-
hinderter untersucht. Im Zentrum steht 
eine Befragung von arbeitslosen schwer-
behinderten Menschen aus dem Bestand 
der Bundesagentur für Arbeit und sol-
chen, die wieder in das Erwerbsleben 
eingemündet sind. Der Vergleich zwi-
schen beiden Gruppierungen lässt Fak-
toren erkennen, die den Vermittlungs- 
und Wiedereingliederungsprozess ver-
zögern, wenn nicht sogar verhindern. 
Parallel zu der Erhebung bei den Betrof-
fenen wurde eine repräsentative Stich-
probe von beschäftigungspflichtigen 
Unternehmen über die Beschäftigung 
von schwerbehinderten Mitarbeitern be-
fragt. Im Fokus standen die Möglichkei-
ten, Hindernisse und Voraussetzungen 
für die Beschäftigung dieser Zielgruppe. 
Ergänzt wird die Perspektive der beiden 
Arbeitsmarktseiten durch die Erfahrun-
gen von Arbeitsagenturen, Integrations-
ämtern, Integrationsfachdiensten sowie 
Berufsbildungs- und Berufsförderungs-
werken. Im Ergebnis stellt die Studie re-
alistische Einschätzungen der Arbeits-
marktlage schwerbehinderter Menschen 
zur Verfügung, legt eine Bewertung der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente vor 
und gibt Hinweise auf mögliche Verbes-
serungen der Eingliederungsbemühun-
gen.“ (Autorenreferat, IAB-Doku) 

Arbeitslosigkeit und Integrationschancen 
schwerbehinderter Menschen. Schröder, 
Helmut; Steinwede, Jacob  (2004): 
Nürnberg: 195 S.  Reihe / Serie: Beiträge 
zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
Nr. 285.  Preis: 12,50 

Diesen Artikel können Sie online bestellen 
unter http://www.iab.de/asp/internet/
dbdokShow.asp?pkyDoku=k040728f03Präsentation: „10 Jahre BAG UB“ auf der Fachtagung 2004 in Leipzig
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Die Fortbildungsakademie der Wirt-
schaft (FAW) ist eine 1986 durch das 
Institut der deutschen Wirtschaft in 
Köln gegründete gemeinnützige Bil-
dungseinrichtung.

Bundesweit unterbreitet die FAW 
gGmbH als Bildungsträger der Wirt-
schaft  den unterschiedlichsten Ziel-
gruppen ein wohnortnahes und praxiso-
rientiertes Angebot.

Vor allem im Bereich der beruflichen 
Rehabilitation und Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben setzt die FAW ih-
re Kompetenz erfolgreich an. Über die 
Hälfte der Projekte richtet sich an Men-
schen mit Behinderung, von Behinde-
rung bedrohte Menschen und Rehabi-
litanden.

Mit der Novellierung des Schwerbe-
hindertengesetzes sind auch die Inte-
grationsfachdienste flächendeckend ein-
geführt worden. Der IFD der Akademie 
Plauen, eine von zurzeit 29 Akademien, 
arbeitet gemeinsam mit dem Psychoso-
zialen Dienst (PSD) seit 2000 unter ei-
nem Dach.

Im Rahmen des Workshops stellte der 
IFD/PSD der FAW gGmbH Akademie 
Plauen anhand des Beispiels einer Teil-
nehmerin auf, wie sich die Arbeit vor 
Ort darstellt. Besonderes Augenmerk  
wurde hierbei auf die unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen von vermitteln-
der und begleitender Arbeit gelegt so-
wie den notwendigen Informationsfluss.

Es handelte sich um folgenden Fall:

Frau M. ist zum Zeitpunkt der Teil-
nahme im IFD 33 Jahre alt, gelernte 
Köchin mit mehrjähriger Berufserfah-
rung auf diesem Gebiet. Sie ist seit zwei 
Jahren arbeitssuchend. Der Teilneh-
merin wurde aufgrund einer diagnosti-
zierten Schizophrenie ein GdB von 60 
% zuerkannt. Schizophrene Störungen 
sind im Allgemeinen durch grundlegen-

de und charakteristische Störungen von 
Denken und Wahrnehmung sowie inad-
äquater oder verflachter Affektivität ge-
kennzeichnet. Der vorherrschende the-
rapeutische Ansatz basiert auf der Medi-
kation von Psychopharmaka, die in der 
Regel deutliche Nebenwirkungen nach 
sich ziehen. Bei Frau M. spiegeln sich 
diese durch erhöhte Müdigkeit, gene-
relle Verlangsamung und Unruhe wider. 
Sie kann entsprechend des Krankheits-
bildes nur ein bestimmtes Ausmaß an 
Stress ertragen, ein regelmäßiger Schlaf-
Wach-Rhythmus ist besonders wichtig 
für Frau M. Für die berufliche Wieder-
eingliederung sind aufgrund dieser Di-
agnose Nacht- und Montagetätigkeiten 
zu vermeiden.

Entsprechend der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erfolgte mit der Teilneh-
merin durch Einzelgespräche die Erar-
beitung beruflicher Perspektiven. Dabei 
wurden gemeinsam mit der Teilnehme-
rin Informationen über mögliche Be-
rufsbilder gesammelt und die persönli-
chen Voraussetzungen (und Ziele) von 
Frau M. dem möglichen Arbeitsplatz/
Berufsbild gegenübergestellt und abge-
glichen.

Die gesammelten beruflichen Einsatz-
möglichkeiten wurden nach Prioritäten 
geordnet, um danach zielgerichtet eine 
Arbeitstelle zu eruieren.

Im Vorfeld der Akquisetätigkeit stellte 
sich für die Fachkraft die Frage, mit wel-
chen Argumenten der Arbeitgeber zu ei-
ner Einstellung eines schwerbehinderten 
Menschen zu motivieren ist. D. h.: Wie 
kann die Fachkraft des IFD die Fähig-
keiten der Teilnehmerin erfolgverspre-
chend darstellen?

Im konkreten Fall konnte durch
- die positive Beurteilung von Frau M. 

durch die Fachkraft (langjährige Be-
rufserfahrung, motiviert, mobil, fach-
lich kompetent),

- dem Wissen um die positive Einstel-

lung der Arbeitgeberin gegenüber 
schwerbehinderten Menschen und

- durch Unterstützung des Leistungs-
trägers (finanzieller Anreiz)

zunächst eine betriebliche Trainings-
maßnahme in einer Kindertagesstätte als 
Küchenhilfe respektive Reinigungskraft 
vereinbart werden.

Im Ergebnis der Trainingsmaßnahme 
erhielt Frau M. das Angebot für ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis.

Bereits im Auswertungsgespräch mit 
Frau M., der Arbeitgeberin und der 
Fachkraft des IFD wurde auf die grund-
sätzliche Möglichkeit der perspektivi-
schen Betreuung durch den Psychosozia-
len Dienst hingewiesen.

Dies empfand die Arbeitgeberin als 
sehr positiv. Aufgrund des Krankheits-
bildes der zukünftigen Arbeitnehme-
rin wusste sie, an wen sie sich wenden 
konnte und es vermittelte ihr das Ge-
fühl der Sicherheit und des „Nicht-Al-
lein-Gelassen-Seins“ in möglichen Kri-
sensituationen.

Im Verlauf der Nachbetreuungszeit 
durch die Fachkraft des IFD zeichneten 
sich jedoch erste Probleme ab. Erhöh-
te Nervosität und Reizbarkeit bereits in 
den späten Vormittagsstunden führten 
zu einem Nachlassen der Konzentration, 
einer deutlich verlangsamten Arbeitswei-
se und resultierend zu einer Leistungs-
minderung von Frau M. Häufige Krank-
heitstage waren die Folge.

Die Fachkraft des IFD informierte da-
raufhin vorsorglich den Psychosozialen 
Dienst, weil auch Tendenzen der Ar-
beitgeberin erkennbar waren, das Ar-
beitsverhältnis aufzulösen. Gemeinsame 
Gespräche und die ständige Präsenz bei-
der Dienste bei der Arbeitgeberin konn-
ten im Ergebnis einer Kündigung entge-
genwirken. Dabei war es hilfreich, dass 
Begleitung und Vermittlung gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten suchten, sowohl 
für Frau M. (Stabilisierung) als auch für 
die Arbeitgeberin (z. B. Umgang mit 
der Behinderung, Reaktionen in Krisen-
situationen).

Derzeit befindet sich dir Arbeitneh-
merin in der stufenweisen Wiederein-
gliederung und wird durch die Fachkraft 
des PSD weiter individuell betreut. Mit 
der Arbeitgeberin, die ebenfalls durch 
den PSD begleitet wird, werden präven-
tive Strategien zur Krisenvermeidung 

Integrationsfachdienst und 
die Schnittstelle Arbeitsmarkt
Die Zusammenarbeit von Vermittlung und 
Begleitung mit dem Arbeitgeber
Von Björn Hagen, Nadine Bauer und Ulrike Chille 
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entwickelt. Ziel hierbei ist es, Konflikte 
effektiv und schnell zu beheben und Lö-
sungsansätze zu besprechen. In einem 
ersten Schritt erfolgt durch die Fachkraft 
des PSD gegenwärtig eine begleitende 
Arbeitsplatzbeobachtung, um Defizi-
te bei der Klientin erkennen zu können 
und diese im Laufe der psychosozialen 
Betreuung zur Sicherung des Arbeits-
verhältnisses gezielt abzubauen.

Bei dem hier geschilderten Beispiel 
wurde deutlich, dass verschiedene Auf-
traggeber und Aufträge die Arbeit bei-
der Dienste in Plauen nicht nur diffe-
rente Herangehensweisen, sondern auch 
unterschiedliche Mitarbeitertypen erfor-
dern. Unter dem Schwerpunkt der Ver-
mittlung schwerbehinderter Menschen 
in ein Arbeitsverhältnis verkörpert die 
Fachkraft des IFD eher die Rolle des 
„Verkäufers“.

Die Mitarbeiterin des begleitenden 
Dienstes tritt eher in der „Helferrolle“ 
auf – im Fokus stehen hier die Erhaltung 
und Sicherung des Arbeitsverhältnisses.

Trotz dieser Unterschiede waren und 
sind der gemeinsame Wille und die ge-
genseitige Akzeptanz Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Arbeit in Plauen.

Der sich anschließendende Austausch 
der Workshop-TeilnehmerInnen, die 
vorrangig aus Integrationsfachdiensten, 
begleitenden Diensten und von Reha-
trägern kamen, wurde genutzt, um eige-
ne Erfahrungen darzustellen.

Es zeigte sich, dass sich die auf den 
Arbeitgeber bezogene Zusammenarbeit 
beider Dienste positiv entwickelte, be-
sonders dort, wo beide Dienste bereits 
unter einem Dach arbeiten und ihre un-
terschiedliche Fachkompetenz gemein-
sam an den Arbeitgeber weitergegeben.

Zu den zukünftigen gemäß dem § 
110 (7) SGB IX neuen Aufgaben zählt 
auch, dass der IFD verstärkt für die Ar-
beitgeber zur Verfügung steht. Unter 
diesem Aspekt wurde die Frage disku-
tiert, wie die Bereiche Vermittlung und 
Begleitung voneinander profitieren bzw. 
welche Synergieeffekte sich ergeben und 
wie sich der Nutzen für den Arbeitgeber 

darstellt. Hier nur einige 
Aspekte, die Gegenstand 
der Diskussion waren:

Trotz der mehrjährigen 
Existenz der Integrations-
fachdienste und der be-
gleitenden Psychosozialen 
Dienste in enger Nachbar-
schaft hat sich dennoch ge-
zeigt, dass es nach wie vor 
in vielen Bereichen Ge-
sprächsbedarf gibt. Gleich-
zeitig wurde deutlich, dass 
die begleitende und die 
vermittelnde Arbeit im 
großem Maße voneinan-
der profitieren können; 
beide „Rollen“ sind in der 
täglichen Arbeit wichtig.

Wir würden uns wün-
schen, auch unter der neuen Struktur-
verantwortung die vielen positiven Er-
fahrungen fortzuführen, auszubauen 
und damit die Dienstleistungen des In-
tegrationsfachdienstes (vermittelnd und 
begleitend) sowohl für schwerbehinder-
te Menschen als auch für die Arbeitge-
ber langfristig sichern zu können.

***

Kontakt:
Nadine Bauer
Fortbildungsakademie der Wirtschaft 
(FAW) gGmbH 
Straßberger Straße 27-29, 08527 Plauen
Fon: 03741/2099-0
Fax: 03741/2099-5
eMail: akademie@faw-plauen.de 
Internet: www.faw.de

IFD PSD

Arbeitsagentur IntegrationsamtAuftraggeber

Erhaltung des
Arbeitsverhältnisses

Klientenmotivation

Finanzierungs- 
systeme ohne Prämie 

mit Erfolgs-/ 
Vermittlungsprämie

Zuweisung 

Integration in 
Arbeit

eigenständig

Konsens:
- Wille der Zusammenarbeit 
- Akzeptanz der Unterschiede 
- Teamberatung, Supervision 

Arbeitsmarktbezug

Mitarbeitertyp „Helfertyp“„Verkäufertyp“

AG AG

Argumentation 
- finanzieller Anreiz 
- positive Erfahrungen mit 
  (schwer)behinderten 
  Menschen 
- „Gewissensappell“ 
- Fürsorgepflicht 

Argumentation 
- langfristige Hilfe 
- Unterstützungs- 
  leistungen 
- Vermittlung von 
  Kompetenzen 
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Ein Projekt stellt sich vor
Seit August 2004 gibt es im Land 

Brandenburg das Projekt „Netzwerk für 
Integrationsassistenz“. Das Projekt wird 
finanziert durch die „Aktion Mensch“. 

Träger des  Projektes und Initiator ist 
die in Berlin ansässige ISB gGmbH, die 
auch Träger der IFD V in diesem Ar-
beitsamtsbereich ist. Kooperationspart-
ner sind u.a. die IFD in Brandenburg 
(Projekt wird in der zweiten Phase auf 
das Land Brandenburg ausgedehnt), die 
Behindertenbeauftragte der Landkrei-
se, die Hamburger Arbeitsassistenz und 
die BAG UB. Das Projekt wird wissen-
schaftlich begleitet durch die Kowa (Ko-
operationsstelle Wissenschaft und Ar-
beitswelt der Europa Universität Viadri-
na Frankfurt/ Oder).

Die Integrationsberater des IFD V 
machten die Erfahrung, dass schwer 
behinderte Menschen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf auf dem ersten 
Arbeitsmarkt vermittelbar sind, wenn 
der besondere Bedarf an arbeitsbeglei-
tender Unterstützung geleistet wird und 
Angebote wie z.B. Arbeitsassistenz und 
Job Coaching genutzt werden können. 
Erfahrungen zeigten, dass besonders 
schwer behinderte Berufsanfänger nur 
durch Job Coaching eine Chance hat-
ten eine Arbeit auf dem ersten Arbeits-
markt aufzunehmen und auch länger-
fristig auszuführen. 

Aber die Nachfrage war größer als 
das Angebot, das der IFD bereithalten 
konnte.

Daraus entstand die Projektidee.

Aus der Arbeit des Projektteams
Unser Ziel ist es, einen Pool von Inte-

grationsassistenten (Job Coach und Ar-
beitsassistenten) aufzubauen und diese 
bei Bedarf einzusetzen – vorrangig für 
Klienten des IFD.

Aber auf Grund der Personalentwick-
lung des IFD (bis Dezember waren 13 
Integrationsberater in unserer Region 
tätig, jetzt noch vier) stellten wir (als 

Projektteam) unser Angebot den Kos-
tenträgern vor und bemühen uns um 
Aufträge bei den Berufsgenossenschaf-
ten und dem zuständigen Integrations-
amt.

Schwerpunkte der ersten Monate:
• ein Netzwerk von Integrationsassis-

tenten aufzubauen, d.h. geeignete In-
tegrationsassistenten auszusuchen, sie 
zu schulen und einzusetzen

• mit Kostenträgern Finanzierungsmo-
delle zu recherchieren, zu finden und 
zu erproben

• den Bedarf von Integrationsassistenz 
(Job Coaching und Arbeitsassistenz) 
für Klienten des IFD und Versicherte 
von anderen Kostenträgern herauszu-
filtern und passgenaue Angebote zu 
entwickeln

• Job Coaching und Arbeitsassistenz zu 
leisten 

• Erfahrungen auszuwerten und für 
andere nutzbar zu machen.

Im Sinne des Projektes ist Integrati-
onsassistenz
• ein Oberbegriff für verschiedene am-

bulante Angebote, die immer im di-
rekten Zusammenhang mit einem Ar-
beitsplatz stehen

• ein Unterstützungsangebot zum Er-
langen oder Erhalt eines Arbeitsplat-
zes

• personelle Unterstützung wie Job 
Coaching und Arbeitsassistenz

Wir bieten an
• Bedarfsdiagnostik
 D.h.: Gespräche mit dem am Integra-

tionsprozess Beteiligten
- Erheben von Fähigkeits- und An-

forderungsprofil am konkreten Ar-
beitsplatz

- Ermitteln des individuellen Unter-
stützungsbedarfes

• Job Coaching: zeitlich begrenztes 
unterstütztes Lernen
- Strukturieren von Arbeitsgängen
- Training von Arbeitstätigkeiten
- Unterstützung bei veränderten Ar-

beitsanforderungen
- Betriebsintegriertes Lernen
- Soziales Training

• Arbeitsassistenz: regelmäßig anfallende 
dauerhafte Unterstützungsleistung für 
einen schwer behinderten Menschen

 Unterstützungsleistungen am kon-
kreten Arbeitsplatz, d.h. Handrei-
chungen, Vorlesen und Wegetraining  
für Blinde, Dolmetscherdienste für 
Gehörlose

• Soziale Betreuung
Bei Bedarf kann der Integrationsassis-

tent in Abstimmung mit dem Kostenträ-

Projekt „Netzwerk für Integrationsassistenz 
Brandenburg“
Von Christine Giga
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ger  zusätzliche Leistungen, wie z.B. im 
sozialen Umfeld unterstützen, Familie 
und Therapeuten einbeziehen, leisten.

Erste Erfahrungen
Im August nahmen wir als Projekt-

team die Arbeit auf. Es ist uns gelungen, 
interessierte Integrationsassistenten zu 
gewinnen. Wichtig war uns dabei, dass 
sie einen praktischen Beruf erlernt und 
ausgeübt haben und über sozialpädago-
gische Erfahrungen bzw. eine zusätz-
liche Qualifikation verfügen. So haben 
sie folgende Berufe: Gartenbauingeni-
eur, Ergotherapeut, Erzieher, Heiler-
ziehungspfleger, Ingenieur für Elastver-
arbeitung, Programmierer und Sozial-
arbeiter.

In einer ersten Schulungsphase be-
schäftigten wir uns mit Themen wie z.B. 
Behinderungsarten und Fördermöglich-
keiten, Diagnostik, Job Coaching und 
Arbeitsassistenz. Praktiker der Hambur-
ger Arbeitsassistenz und aus Westfalen 
Lippe stellte ihre Arbeitsweise und Er-
fahrungen vor. 

Derzeit werden zwei Versicherte von 
Berufsgenossenschaften am Arbeitsplatz 
unterstützt:
• Der Job Coach trainiert einen Um-

schüler am Arbeitsplatz. Der Kli-
ent konnte nach einem Unfall nicht 
mehr in seinem alten Beruf arbeiten. 
Die BG bezahlte eine IRU (inner-
betriebliche Reha-Umschulung), die 
durch den IFD organisiert und be-
gleitet wurde. Die Defizite und Pro-
bleme am Arbeitsplatz machten den 
Einsatz eines Job Coach notwendig, 
der vom unserem Projekt NIAB ein-

gesetzt wurde. Der Job Coach er-
arbeitet mit ihm eine Tagesstruktur 
und unterstützt ihn bei seinen Arbei-
ten in der Firma.

 Lernmethoden waren u.a. Arbeit mit 
einer Lernkartei (Arbeitsgänge, die 
immer wiederkehren, wurden struk-
turiert beschrieben), Arbeit mit der 
Vier-Stufen-Methode (vormachen, 
nachmachen, kontrollieren, üben), 
das Spiegeln von Fehlern und regel-
mäßige reflektierende Gespräche.

• Für einen schwer behinderten jungen 
Mann, der seit einem Jahr als Bürokraft 
in einer Firma arbeitet, wurde ein An-
trag auf Job Coaching vom Integrations-
amt genehmigt. Er hat große Schwierig-
keiten seine Arbeitsaufgaben zu erfassen 
und selbständig umzusetzen.

Nächste Schritte 
Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird in 

den kommenden Monaten intensiver 
gestaltet. Wir werden über erste Erfah-
rungen in der Presse berichten, Behin-
dertenverbände, Behindertenbeauftrag-
te der Landkreise einbeziehen, Inte-
grationsämter und Arbeitsagenturen zu 
konkreten Fällen ansprechen.

Durch die veränderten Bedingungen 
für die IFD ab 2005 werden durch das 
Bedienen der Zielgruppen (z.B. Ab-
gänger von Sonderschulen und Men-
schen mit Lern bzw. geistiger Behinde-
rung) der Bedarf an Integrationsassis-
tenz steigen. 

Im September werden wir mit den IF-
Ds Brandenburg und Partnern einen 
Workshop durchführen und über Er-
fahrungen, Bedarfe und Probleme dis-
kutieren. Dabei möchten wir das Kon-
zept „Unterstützte Beschäftigung“, wel-
ches Grundlage unserer Arbeit ist, wei-
tertragen.

Gern berichten wir in einer der nächs-
ten Ausgabe der „Impulse“ über unsere 
Erfahrungen.

***
Kontakt:
Christine Giga, Projektkoordinatorin
Ellen Diekow, Projektassistententin
Projekt NIAB
Eisenbahnstr.9
15517 Fürstenwalde
Fon: 03361/711097
eMail: niab@isb-berlin.de
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Betriebsärzte sind für die Beschäftig-
ten der Arzt im Betrieb; sie kennen 

die Zusammenhänge zwischen Arbeit 
und Gesundheit am besten. Ihre Kern-
kompetenz liegt in der Vorbeugung, Er-
kennung, Behandlung und Begutach-
tung arbeitsbedingter Erkrankungen, 
in der Verhütung arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren, in der Gesundheits-
beratung und in der berufsfördern-den 
Rehabilitation. Damit erfüllen sie einen 
wesentlichen Teil des präventiven Auf-
trags in unserem medizinischen Versor-
gungssystem.

Arbeitsmedizinische Prävention geht 
über die Vermeidung von „Versiche-
rungsfällen“ hinaus. Zentrale Aufgabe 
sind die Analyse von Anforderungen so-
wie die Beurteilung von Gesundheitsri-
siken und die Ableitung angemessener, 
wirksamer Präventionsmaßnahmen. Der 
Erfolg arbeitsmedizinischer Prävention 
hängt letztlich davon ab, wie gut der Be-
triebsarzt in betriebliche Entscheidungs-
prozesse eingebunden ist und wie gut 
die aktive Beteiligung der Beschäftigten 
bei der Umsetzung im Betrieb sowohl 
bei individualpräventiven Maßnahmen 
als auch bei der Gestaltung und Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen gelingt. 
Durch ihre Tätigkeit können Betriebs-
ärzte einen wichtigen Beitrag zu einer 
partnerschaftlichen Unter-nehmenskul-
tur leisten und Betriebe bei der Ent-
wicklung eines betrieblichen Gesund-
heits- und Arbeitsschutzmanagements 
unterstützen.

Im Laufe des Erwerbslebens kön-
nen sich vielfältige Gesundheitsstörun-
gen einstellen. Die Veränderung der Al-
tersstruktur in den Betrieben wie in der 
Gesellschaft geht einher mit einer Zu-
nahme von chronischen Erkrankungen 
insbesondere des Rückens, der Gelen-
ke, des Herz-Kreislaussystems und des 
Stoffwechsels. Zusätzlich führt ein ra-
santer Wandel der Arbeitswelt mit ei-
ner Zunahme psychischer Belastungen 
und geistiger Anforderungen bei vie-

len, insbesondere älteren Menschen zu 
anhaltenden psychischen Fehlbelastun-
gen, Stress und psychischen Erkrankun-
gen. Die Folgen sind verminderte Leis-
tungsfähigkeit und erhöhte Fehlzeiten, 
was für alle Beteiligten zu existentiellen 
Problemen führen kann. Betriebsärzte 
unterstützen die Unternehmen bei einer 
wirksamen Prävention, damit das Risiko 
einer Erwerbsunfähigkeit, einer krank-
heitsbedingten Auflösung des Arbeits-
verhältnisses oder anderer wirtschaftli-
cher Probleme seltener wird, indem sie

• Gefährdungsbeurteilungen durch-
führen, betriebliche Risiko-Schwer-
punkte identifizieren und Lösungs-
vorschläge erarbeiten, wie durch Prä-
vention zukünftiger Rehabilitations-
bedarf verringert werden kann;

• bei Bedarf ambulante oder stationä-
re Rehabilitationsmaßnahmen ein-
leiten und die Beschäftigten von der 
Antragsstellung über die Kontaktpfle-
ge mit der Rehabilitationseinrichtung 
bis zur betrieblichen Wiedereinglie-
derung begleiten;

• den Betrieb bei der Weiterbeschäfti-
gung von wiederholt oder chronisch 
kranken Beschäftigten unterstützen, 
z.B. durch Initiierung eines Wieder-
eingliederungsplans  für eine stufen-
weise Wiedereingliederung;

• bei der Gestaltung von altersgerech-
ten Arbeitsverhältnissen beraten.

An der Schnittstelle zwischen Betrieb 
und Belegschaft verbinden Betriebsärz-
te Kenntnisse über Arbeitsplätze mit ih-
ren konkreten Anforderungen und orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen im 
Betrieb mit den Kenntnissen über den 
Gesundheitszustand, die Fähigkeiten 
und gesundheitlichen Einschränkungen 
der einzelnen Beschäftigten. Diese be-
sondere Mittlerrolle erlaubt es ihnen, 
frühzeitig betrieblichen oder individu-
ellen Rehabilitationsbedarf zu erkennen 
und Maßnahmen zum Nutzen von Be-
trieb und Beschäftigten einzuleiten. Das 
macht sie zu einem effizienten Partner in 

der Rehabilitation. Dabei verstehen sich 
Betriebsärzte als Initiatoren und Mode-
ratoren eines interdisziplinären Ansatzes 
sowohl auf betrieblicher Ebene als auch 
im Gesundheitssystem insgesamt, insbe-
sondere auch auf dem Feld der Rehabi-
litation und binden andere Fachgebiete 
zur Problemanalyse und –lösung ein.

Wiedereingliederung von 
leistungsgewandelten Beschäftigten in 
kleinen und mittleren Unternehmen
Die stufenweise Wiedereingliederung 

dient dazu, arbeitsunfähige Beschäf-
tigte nach länger andauernder, schwe-
rer Krankheit im Rahmen eines ärztlich 
überwachten, interdisziplinär erstell-
ten Stufenplans schrittweise an die vol-
le Arbeitsbelastung am bisherigen Ar-
beitsplatz heranzuführen und so den 
Übergang zur vollen Berufstätigkeit zu 
erleichtern. Die stufenweise Wieder-
eingliederung eines arbeitsunfähigen 
Beschäftigten erfolgt freiwillig und be-
darf der Zustimmung des Versicherten 
und des Arbeitgebers, sie lebt von der 
Motivation der Beteiligten. 

In der am 01.3.2004 in Kraft getre-
tenen Gemeinsamen Empfehlung zur 
Verbesserung der gegenseitigen Infor-
mation und Kooperation aller beteilig-
ten Akteure nach § 13, Abs. 2 Nr. 8 und 
9 SGB IX kommt dem Betriebsarzt ei-
ne besondere Rolle bei der Vorbereitung 
und dem Management der betrieblichen 
Wiedereingliederung zu (§ 4 (2)). Aber 
auch ohne expliziten gesetzlichen Auf-
trag haben Betriebsärzte diese Aufgabe 
in der Vergangenheit erfolgreich wahr-
genommen. Im Folgenden werden die 
Erfahrungen mit dem betriebsärztli-
chen Wiedereingliederungsmanagement 
im Zeitraum von 1984 bis 2003 in ei-
ner Erdölraffinerie an der schleswig-hol-
steinischen Westküste mit gegenwär-
tig rund 570 Beschäftigten dargestellt. 
In diesem Zeitraum sind 61 Mitarbei-
ter stufenweise wiedereingegliedert wor-

Frühzeitige Bedarfserkennung von 
Teilhabeleistungen als betriebsärztliche 
Aufgabe
Von Detlef Glomm
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den, davon 58 erfolgreich. Im Novem-
ber 2004 läuft gerade die 65. Wieder-
eingliederung, die in den nächsten Ta-
gen ebenfalls zu einem erfolgreichen 
Abschluss kommen wird. Die wieder-
eingegliederten Beschäftigten sind ent-
weder noch im Betrieb tätig oder wegen 
Erreichens ihrer gesetzlichen Altersgren-
ze in die Rente gegangen.

Das Krankheitsspektrum war viel-
schichtig und umfasste sowohl Erkran-
kungen der Wirbelsäule und Gelenke, 
koronare Herzkrankheiten einschließ-
lich Herzinfarkte, Bypass-Operationen, 
Herzklappenersatz und Herzschrittma-
cher-Implantationen als auch Schlag-
anfälle, Krankheiten der Lunge (Lun-
gentuberkulose), oder der Nieren (Glo-
merulonephritis) als auch Krebserkran-
kungen oder psychische Erkrankungen. 
Nicht erfasst sind Beschäftigte mit Such-
terkrankungen, die nach erfolgreich ab-
geschlossener Entwöhnungsbehandlung 
in der Regel sofort voll wiedereingeglie-
dert wurden (siehe Tabelle 1).

Die Wiedereingliederung erfolg-
te überwiegend am alten Arbeitsplatz. 
Häufig waren vor Wiedereingliederung 
technische Maßnahmen wie z.B. die Be-
schaffung technischer Hilfen für die Las-
tenhandhabung und –transport, spezi-
elle persönliche Schutzausrüstung wie 
orthopädische Schutzschuhe oder ei-
ne Modifikation der Arbeitsinhalte oder 
der 

Arbeitsorganisation wie z.B. der Auf-
enthalt in Bereichen mit starken elektri-
schen Feldern erforderlich. Bei schwieri-
gen und aufwendigen Gestaltungsmaß-
nahmen wurde in der Regel die Haupt-
fürsorgestelle bzw. das Integrationsamt 
hinzugezogen, in einem Fall erfolgte 
bei der Wiedereingliederung eines psy-
chisch Kranken eine Arbeitsplatzbeglei-
tung durch den Integrationsfachdienst 
„Die Brücke“.

einige Fallbeispiele:

• Mitarbeiter im Magazin/
Wareneingang

Tätigkeit: transportieren, auspacken, 
kontrollieren, registrieren und einlagern 
von Verbrauchsmaterial, Werkzeugen, 
Schrauben, Rohrverbindungen etc.

Jahrgang: 1937
Erkrankungsdatum: Januar 1995
Erkrankung: Hirninfarkt mit Halbsei-

tenlähmung links bei Bluthochdruck
Verbliebene Funktionseinschränkung: 

Einschränkung der Greiffunktion und 
der groben Kraft links; GdB 70

Wiedereingliederung September 
1995: vier Wochen mit vier Stunden 
täglich, vier Wochen mit vier  Stunden 
täglich

technische Maßnahmen: komplette 
Neugestaltung des Wareneingangs, Be-
schaffung großrädriger Transporttische 
zur Ablage, Transport und Bearbeitung 
der Sendungen; Beschaffung einer mo-
bilen Hebehilfe für sperrige oder schwe-
re Teile;

In den Ruhestand gegangen 2001 mit 
63 1⁄2 Jahren.

• Schichtmeister im Kraftwerk
Tätigkeit: Organisations-, Leitungs- 

und Überwachungsaufgaben in der 
Messwarte, Betriebsrundgänge, Anlei-
tung und Unterstützung bei der Besei-
tigung von Störungen

Jahrgang: 1946
Erkrankungsdatum: Oktober 1992
Erkrankung: Herzrhythmusstörun-

gen mit Verlust des Bewusstseins, Herz-
schrittmacher

-Implantation;
Wiedereingliederung Januar 1993: 

zwei Wochen drei Stunden täglich, zwei 
Wochen fünf Stunden täglich

technische Maßnahmen: Durchfüh-
rung von Messungen der elektrischen 
Feldstärken im Kraftwerk sowie Kenn-
zeichnung derjenigen Bereiche, in de-
nen eine Störung der Funktion des im-
plantierten Schrittmachers möglich ist. 
Diese Bereiche darf der Schichtmeister 
nicht betreten.

Mitarbeiter ist noch als Schichtmeis-
ter tätig.

• Anlagenwart im Tanklager
Tätigkeit: Kontrolle der Tankanlagen, 

Probennahme, Schiffsbeladungen; vie-
le Tätigkeiten mit erhöhter Absturzge-
fährdung

Jahrgang: 1956
Erkrankungsdatum: August 1989
Erkrankung: schwere Schädel-Hirn-

Verletzung mit Verlust eines Auges mit 
Restlähmungen im linken Hand-Arm-
System und Krampfanfällen als Unfall-
folgen

Wiedereingliederung im August 
1990: sechs Wochen mit vier Stunden 
täglich, sechs Wochen mit sechs Stun-

den täglich;
organisatorische Maßnahmen: Einar-

beitung und Einsatz als Messwart; In-
stallation einer Alarm- und Notrufschal-
tung in der Messwarte (Alleinarbeits-
platz); Sichtkontakt zum Schichtmeis-
ter-Büro

seit 1990 als Messwart tätig; jährliche 
Beratung und Untersuchung durch Be-
triebsarzt seit erfolgter Wiedereinglie-
derung

Während der Wiedereingliederungs-
phasen erfolgte vor jeder neuen Belas-
tungsstufe die Beratung durch den Be-
triebsarzt, ggf. zusätzlich der Einsatz 
technischer Untersuchungen wie z.B. 
24-Stunden-EKG mit begleitender Tä-
tigkeitsdokumentation, Lungenfunkti-
onsprüfungen oder Erstellung von Blut-
zucker-Tagesprofilen  und Arbeitsplatz-
begehungen. Auch nach abgeschlosse-
ner Wiedereingliederung werden diese 
Mitarbeiter regelmäßig, in der Regel 
halbjährlich betriebsärztlich beraten und 
können sich bei Problemen jederzeit an 
den Betriebssanitäter oder Betriebsarzt 
wenden.

Nahezu alle 65 Wiedereingliederungs-
maßnahmen erfolgten auf Initiative des 
Betriebsarztes, wenige auf Anregung des 
behandelnden Hausarztes, jedoch mit 
nicht abgestimmten Eingliederungsplan 
und wenig realistischem Zeitplan, kei-
ne auf Anregung der Träger der Reha-
bilitation, der Reha-Kliniken oder des 
MDK´s.

Wesentlicher Bestandteil des Konzepts 
ist die frühzeitige Kontaktaufnahme mit 
dem erkrankten Mitarbeiter spätestens 
sechs Wochen nach Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit, um möglichst frühzeitig auf 
betrieblicher Ebene Maßnahmen planen 
und einleiten und Einfluss auf noch er-
forderliche Reha- und Trainingsmaß-
nahmen nehmen zu können- eine Re-
gelung, die das SGB IX in § 84 Abs. 2 
seit Mai 2004 zur einer Pflichtaufgabe 
des Unternehmers gemacht hat.  Die 
Akzeptanz dieses freiwilligen Beratung-
sangebots an die betroffenen Beschäftig-
ten liegt in den letzten Jahren bei 100 %, 
weil der Nutzen für alle Beteiligten klar 
auf der Hand liegt: Für den betroffenen 
Beschäftigten der Erhalt des Arbeitsplat-
zes und seines sozialen Umfeldes sowie 
eine ärztlich begleitete schrittweise Wie-
dereingliederung, die sicherstellt, dass es 
nicht zu Überforderungen und Rückfäl-
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len kommt; für den Betrieb die rasche 
Wiederherstellung der Beschäftigungs-
fähigkeit langjähriger, erfahrener Mitar-
beiter. So haben wir mit der Wiederein-
gliederung von Mitarbeitern nach Herz-
infarkt bereits nach durchschnittlich 3 1⁄2 
Monaten mit der stufenweisen Wieder-
eingliederung begonnen und alle nach 7 
Monaten erfolgreich abgeschlossen, oh-
ne dass es auch nur in einem einzigen 
Fall zu einem Rückfall gekommen wäre.

In gleicher Weise und mit nahezu dem 
gleichem Erfolg verfahren wir seit etwa 
zehn  Jahren auch bei einer Anzahl klei-
nerer Betriebe mit 50 bis 150 Beschäf-
tigten, im Einzelfall auch in Handwerks-
betrieben. Nicht zu bestreiten ist, dass 
der Betriebsarzt umso seltener von Be-
schäftigten mit Behinderungen, drohen-
den Behinderungen oder langer, schwe-
rer Krankheit erfährt, je kleiner der Be-
trieb ist. Dafür gibt es eine Reihe von 
Ursachen:

• seltene Kontakte wegen minimaler 
betriebsärztlicher Einsatzzeit

• schlechte Erreichbarkeit des Betriebs-
arztes mit ständig wechselnden Ein-
satzorten

• häufiger Wechsel des Betriebsarztes 
(Verschleiß infolge demotivierender 
Rahmenbedingungen)

• mangelhafte Information des Unter-
nehmers über Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben

• trotz „Gemeinsamer Servicestellen“ 
weiterhin häufig Mängel und Verzö-
gerungen z.B. bei der Klärung der 
Zuständigkeit und die fehlende Ein-
bindung des Betriebsarztes trotz ent-
sprechender neuer gesetzlicher Re-
geln

• massive Informationsdefizite zwi-
schen Hausärzten und Betriebsärzten 
auch bei Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben oder arbeitsbedingten 
Erkrankungen

Ein Hoffnungsschimmer besteht, weil 
die neue Unfallverhütungsvorschrift 
BGV A2 „Betriebsärzte und Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit“ für die betriebs-
ärztliche Betreuung von Kleinbetrieben 
Beratungsanlässe definiert hat, bei de-
nen der Unternehmer sich der Unter-
stützung eines Betriebsarztes bedienen 
muss. Dazu gehören u.A.:

• für den Arbeitsplatz relevante Such-
terkrankungen

• Fragen des Arbeitsplatzwechsels Be-
hinderter sowie (Wieder-)Eingliede-
rung von Rehabilitanden

• Häufung gesundheitlicher Probleme

Solange jedoch nicht geklärt ist, wer 
den Aufwand für derartige Beratungs-
leistungen zu tragen hat, der Unterneh-
mer oder ein Träger der Rehabilitation, 
und die Umsetzung bei der Inanspruch-
nahme anlässlich der festgelegten Bera-
tungsanlässe kontrolliert wird, wird sich 
auf diesem Gebiet wahrscheinlich auch 
zukünftig nicht viel bewegen

Auf der Grundlage der genannten Ziel-
setzungen und des spezifischen Zugangs 

zur Arbeitswelt könnte die Arbeitsmedi-
zin mit ihren Erfahrungen, ihrer Fach-
kompetenz und ihren heute bereits vor-
handenen Strukturen und Vernetzun-
gen ein geeigneter Kristallisationskern 
für ein zukunftsfähiges, integriertes Ge-
sundheitssystem mit (primär-, sekun-
där- und tertiär-) präventiven Schwer-
punkt sein.

***
Kontakt: 
Detlev Glomm
Facharzt für Arbeitsmedizin
leitender Arzt  des Zentrums Meldorf der
B.A.D. Gesundheitsvorsorge und 
Sicherheitstechnik GmbH,
Vizepräsident des Verbandes Deutscher 
Betriebs- und Werksärzte e.V.

REHAB 2005
13. Internationale Fachmesse für Rehabilitation, Pflege und Integration

28. – 30. April 2005 • Messe Karlsruhe
Die REHAB 2005, 13. Internationale 

Fachmesse für Rehabilitation, Pflege und 
Integration findet vom 28. - 30. April 
2005 erstmalig im neu erbauten, moder-
nen Messegelände in Karlsruhe statt. Sie 
ist weltweit eine der größten Fachmes-
sen für:
•  Internationale Hersteller von Hilfsmit-

teln 
•  Sanitäts- und Reha-Fachhandel 
•  Personen, die beruflich im Bereich der 

Rehabilitation, Therapie, Medizin und 
Pflege tätig sind 

•  Betroffene, deren Angehörige und Be-
treuer 

• Berufs- und Behindertenverbände u.v.m.

Die REHAB 2005 ist der Branchen-
treff im süddeutschen Raum und angren-
zenden europäischen Ländern. Bewährte 
Marktführer und kleine innovative New-
comer präsentieren interessante Hilfsmit-
tel und Dienstleistungen aus den Berei-
chen:
• Alltagshilfen    • Aus- und Fortbildung  
• Arbeitsplatz    • Auto und Verkehr 
• Bauen,Wohnen und Pflegen     • Beratung und Service  
• Einrichtungen    • Fachliteratur 
• Rollstühle    • Hörhilfen 
• Geh- und Mobilitätshilfen     • Kommunikation 
• Orthopädische Hilfsmittel  • Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte
• Medizinische Versorgung    • Reisen, Sport und Spiel u.v.m. 
• Therapie und Rehabilitation

Weitere Informationen unter: www.rehab-messe.de
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Von Christian Rexrodt

Betriebliches 
Eingliederungsmanagement

Die Diskussion um die Umsetzung 
des neuen § 84 (Prävention) des Sozi-
algesetzbuches IX, so wie er im Früh-
jahr 2004 in Kraft getreten ist, ist der-
zeit in vollem Gange. Mit dem § 84 
(2) sind Arbeitgeber seit Mai 2004 ver-
pflichtet, zu klären, welche Maßnahmen 
geeignet sind, eine Arbeitsunfähigkeit 
von Beschäftigten zu überwinden und 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeu-
gen. Dies gilt bei allen Beschäftigten, 
deren Arbeitsunfähigkeit sich innerhalb 
eines Jahres insgesamt auf mehr als sechs 
Wochen beläuft. Die Maßnahmen, die 
in diesem Zusammenhang vom Arbeit-
geber einzuleiten sind, werden im Sinne 
eines Ausgliederungsverhinderungsma-
nagements unter dem Begriff betrieb-
liches Eingliederungsmanagement zu-
sammengefasst.

Prämie oder Bonus für Arbeitgeber
Der Gesetzgeber gibt den Trägern der 

Rehabilitation (Rehaträger) und den Inte-
grationsämtern die interessante Möglich-
keit, Unternehmen, die ein solches be-
triebliches Eingliederungsmanagement 
einführen, eine Prämie zu zahlen oder 
diese durch einen Bonus zu fördern. 

Zur Höhe dieser Prämie oder des Bo-
nusses gibt es vom Gesetzgeber keine 
Vorschriften oder Empfehlungen. Auch 
die inhaltliche Ausgestaltung eines be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
oder Kriterien, die zur Zahlung einer 
Prämie oder der Einräumung eines Bo-
nusses notwendiger und hinreichender 
Weise vom Unternehmer nachgewie-
sen werden müssen, werden nicht the-
matisiert. Die Festlegung dieser Kriteri-
en obliegt demnach den zahlenden In-
stitutionen.

Besondere Zielgruppen 
Während für schwerbehinderte Be-

schäftigte in größeren Unternehmen 
derzeit bereits interessante Modelle1 
eines betrieblichen Eingliederungsma-
nagements und entsprechender Qua-
litätsstandards existieren, sind Model-
le für kleine und kleinste Unterneh-
men2 nur vereinzelt vorzufinden. Klei-
ne und kleinste Unternehmen werden 
aufgrund Ihrer speziellen strukturel-
len Besonderheiten selten ohne exter-
ne Unterstützung in der Lage sein, ih-
ren gesetzlichen Verpflichtungen nach-
zukommen und ein betriebliches Ein-
gliederungsmanagement einzuführen. 
Aufgrund mangelnder zeitlicher, per-
soneller und fachlicher Ressourcen be-
darf es zumindest während der Imp-
lementierungsphase geeigneter, exter-
ner Dienstleister, die ihrerseits wieder-
um an gewisse Standards gebunden 
sein müssen. Es soll die Wirksamkeit 
beschäftigungssichernder Maßnahmen 
nachweisbar und langfristig sicherge-
stellt werden.

Gänzlich fehlt auch ein qualitätsge-
sichertes Konzept, welches von Behin-
derung und chronischer Krankheit be-
drohte Menschen in den Genuss von 
betrieblichen Maßnahmen kommen 
lässt, die in der Lage sind, die Gesund-
heit der Beschäftigten langfristig zu si-
chern. 

Qualitätsstandards erforderlich
Es bedarf entsprechender Qualitäts-

standards, die ein betriebliches Einglie-
derungsmanagement als solches kenn-
zeichnen und anhand derer die Reha-
träger und Integrationsämter in die La-
ge versetzt werden, über die Zahlung 
einer Prämie oder die Gewährung eines 
Bonusses zu entscheiden. Dieser  Bedarf 
an Qualitätsstandards für dienstleistende 

Institutionen als auch an Qualitätsmerk-
malen für kleine Unternehmen, die eine 
entsprechende Dienstleistung zur Siche-
rung der Beschäftigungsfähigkeit ihrer 
Beschäftigten in Anspruch genommen 
haben, wird von Vertretern im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz tätiger Institu-
tionen, Organisationen und Verbände 
ebenso unterstrichen, wie von zahlrei-
chen Unternehmen.

Neues Forschungsprojekt 
Die MundA GmbH, Gesellschaft für 

Mensch und Arbeit mbH in Essen, hat 
jetzt die Aufgabe übernommen, mit 
dem Projekt EuVinA - Eingliederung 
und Verbleib in Arbeit - im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit und 
Soziale Sicherung (BMGS) ein Zertifi-
kat für Dienstleister und ein Prädikat für 
kleine Unternehmen zu entwickeln. Da-
bei wird auf die Ergebnisse des erfolg-
reichen Vorläuferprojekts Jupp Schmitz 
lässt nach!3 aufgebaut.4

Vorarbeiten durch das Projekt 
Jupp Schmitz lässt nach!

Das Dienstleistungskonzept Jupp 
Schmitz lässt nach!  bietet Unter-
nehmen Leistungen zum Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit in Form eines 
individuellen und niederschwellig ange-
siedelten Case-Managements5 an. Die-
ses Konzept, ebenfalls im Auftrag des 
BMGS entwickelt, ist präventiv (Ver-
meidung von gesundheitlichen Beein-
trächtigungen) und zugleich rehabilita-
tiv (Wiederherstellung der Gesundheit) 
ausgerichtet und fokussiert explizit auf 
Beschäftigte in kleinen Unternehmen. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf mög-
lichst frühzeitigem Handeln, bevor es 
überhaupt zu einer längeren Arbeitsun-
fähigkeit kommt. 

Vom nachlassenden Jupp Schmitz, seinem 
Chef und den Vorteilen, die beide dank 
EuVinA demnächst haben werden
Qualitätssicherung bei der Beratung kleiner Unternehmen
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Gehandelt wird oftmals erst, 
wenn es zu spät ist

Das sachgerechte Kümmern um einen 
ausreichenden Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Aspekte des gesunden 
Arbeitens stehen weit hinten auf der Pri-
oritätenliste betriebswirtschaftlicher Be-
strebungen zur Beschäftigungssicherung 
in kleinen Unternehmen. Auch wenn 
bereits schwerbehinderte Menschen be-
schäftigt werden, sind die Arbeitgeber 
oftmals nicht oder nur lückenhaft dar-
über informiert, durch wen und in wel-
chem Umfang sie geeignete Betreuung 
und Hilfe bei aufkommenden gesund-
heitlichen Problemen am Arbeitsplatz 
erfahren können. Diese Kontakte su-
chen sie zumeist erst in einer als kritisch 
für das einzelne Beschäftigungsverhält-
nis zu bewertenden Situation, nämlich 
dann, wenn ihr spezielles Problem und 
der damit verbundene Leidensdruck be-
reits eine Dimension angenommen hat, 
bei der die Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses als letzter Ausweg schon im 
Raum steht. Das Case-Management 
Jupp Schmitz lässt nach! umfasst die vier 
nachfolgend dargestellten Elemente.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Verbreitung eines neuen Ange-

bots an Gesundheitsdienstleistungen für 
die Zielgruppe kleiner Unternehmen be-
darf geeigneter Verbreitungswege. Die 
KMU vertretende Organisationen wie 
IHK, HWK, Kreishandwerkerschaften, 
Innungen und regionale Wirtschaftsver-
bände sowie für die Beratung schwerbe-
hinderter Menschen zuständige Stellen 
wie Integrationsämter und nach SGB IX 
eingerichtete Servicestellen – um nur ei-
nige zu nennen – sind hierbei geeignete 
Ansprechpartner und unterstützen Jupp 
Schmitz lässt nach! durch entsprechende 
Veröffentlichungen in ihren Fachorga-
nen und Empfehlungen. Klassische Wer-
bung über Flyer, Anzeigen in der regio-
nalen Tagespresse u. v. m. stellen weite-
re Komponenten zur Erhöhung des Be-
kanntheitsgrades dar.

Aktive Kontaktaufnahme und Fallakquise
Der meist genutzte Verfahrensweg, 

der für Präventions- und Rehabilitati-
onsberatung zuständigen Institutionen, 
abzuwarten, bis ein Unternehmen sich 
mit einem Hilfeersuchen an sie wendet, 
wird bewusst verlassen. Gezielte telefo-
nische und direkte Einzelansprache, also 

eine offensive Zugehensweise auf KMU 
wird gewählt, um den Beratungsbedarf 
der Unternehmen zu ermitteln. 

Beratung, Intervention, Veränderung
Eine sachgerechte Beratung und In-

tervention vor Ort in den KMU umfasst 
sowohl Gespräche mit Unternehmens-
führung und Beschäftigten über deren 
allgemeine Lebenssituation und die La-
ge vor Ort und der daraus evtl. bereits 
resultierenden Gesundheitsproblematik 
als auch die Durchführung von Arbeits- 
und Tätigkeitsanalysen zur Ermittlung 
von Gestaltungspotenzialen zur Ver-
besserung der angetroffenen Situation. 
Hier gilt es zum einen auf technischer 
Ebene hinsichtlich geeigneter Arbeits-
hilfen zu beraten, zum anderen finan-
zielle Fördermöglichkeiten für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber zu ermitteln 
und bei der Beschaffung und dem Aus-
füllen von Anträgen behilflich zu sein 
sowie weitere zur Sicherung der Beschäf-
tigungsfähigkeit erforderliche Maßnah-
men zu ergreifen. Dabei werden nicht 
nur für schwerbehinderte Menschen 
deutliche Verbesserungen an ihren Ar-
beitsplätzen in den Betrieben erreicht. 
Zudem werden die beratenen Unter-
nehmen für präventives Denken begeis-
tert. Es zeigt sich, dass sich mancher Be-
trieb eine fundierte Beratung und kon-
sequente Hilfe bei individuellen gesund-
heitlichen Problemen der Mitarbeiter in 
idealtypischer Weise gewünscht hat.6

Erfolgskontrolle, Nachhaltigkeit
Im Rahmen von Jupp Schmitz lässt 

nach! ist es selbstverständlich, durch en-
gen Kontakt zu den Unternehmen den 
Fortgang der Veränderungen an einzel-
nen Arbeitsplätzen, die durch die Bera-
tungsarbeit initiiert werden, zu beglei-
ten um so eventuell bestehende Schwie-
rigkeiten auszuräumen aber auch die 
erfolgreiche Umsetzung von Verände-

rungsmaßnahmen am Ende dieses Pro-
zesses schließlich dokumentieren zu 
können. Oft lässt sich aufgrund des Di-
alogs mit den Beschäftigten, die bei ar-
beitserleichternden Veränderungen im 
Betrieb mit einbezogen werden, eine 
nachhaltige Sensibilisierung für gesund-
heitsbewusstes Verhalten, nicht nur am 
Arbeitsplatz bemerken.7 Der Betrieb 
wird im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe 
in die Lage versetzt, demnächst selbst-
ständig rechtzeitig auf sich anbahnende 
Probleme reagieren zu können. 

EuVinA - 
Eingliederung und Verbleib in Arbeit

Die Entwicklung eines Zertifikats für 
Dienstleister und eines Prädikats für 
kleine Unternehmen und damit verbun-
den die Festlegung entsprechender Zer-
tifizierungskriterien geht über die Ent-
wicklung eines Handlungsleitfadens für 
Dienstleister und an einem betrieblichen 
Eingliederungsmanagement interessier-
ter Unternehmen hinaus8. Es gilt viel-
mehr, Fachberatern und Dienstleistern 
im Bereich Arbeit und Gesundheit die 
Anforderungen an ein generalistisch an-
gelegtes Verfahren von Präventions- und 
Rehabilitationsdienstleistungen zur Be-
schäftigungssicherung in kleinen Unter-
nehmen mit Focus auf behinderte, von 
Behinderung und chronischer Erkran-
kung bedrohte Menschen zu vermitteln.

Das Ziel muss erreichbar sein
Für kleine Unternehmen, die zu-

künftig ein qualifiziertes betriebliches 
Eingliederungsmanagement betreiben 
bzw. ihre derzeit betriebenen Aktivitä-
ten überprüfen lassen wollen, sind zur 
Erlangung eines Prädikats Bewertungs-
kriterien erforderlich, die die besonde-
ren Belange dieser Unternehmen ent-
sprechend berücksichtigen. Der Weg 
zum Prädikat darf nicht so beschwerlich 
sein, dass das Ziel für den Unternehmer 
in unerreichbare Ferne rückt und guter 
Wille und positive Ansätze im Keim  er-
stickt werden.

Akzeptanz durch 
die Träger ist erforderlich

Es ist Aufgabe des Projekts EuVi-
nA, bei der Entwicklung ein Zertifikats 
für Dienstleister und eines Prädikats für 



impulse 33, März 200530

Jahrestagung 2005 - Qualitätssicherung in Unternehmen

impulse 33, März 2005 31

Jahrestagung 2005 - Qualitätssicherung in Unternehmen

kleine Unternehmen von Anfang an si-
cherzustellen, dass Prädikat und Zer-
tifikat eine breite Akzeptanz durch die 
Träger der Rehabilitation und die Inte-
grationsämter erfahren. Schließlich sind 
sie es, die aufgrund eines EuVinA-Prädi-
kats eine Prämie zahlen oder einen Bo-
nus gewähren können. Um die Akzep-
tanz des Prädikats und des Zertifikats zu 
erreichen, wird ein Projektbeirat9 instal-
liert, der an der Ausgestaltung der Krite-
rien aktiv beteiligt wird.

Die Kostenproblematik - 
wer zahlt?

Grundlegend zu diskutieren ist die 
Frage, wer die Kosten für einen EuVi-
nA-Dienstleister übernimmt, der ent-
sprechende Beratungs- und Interven-
tionsleistungen in einem kleinen Un-
ternehmen erbringt. Modellprojekte 
wie Jupp Schmitz lässt nach! oder das 
CMB10 zeigen, dass derzeit die Bereit-
schaft, diese Kosten zu tragen, von nie-
mandem in zukunftsweisender Form 
aufgebracht wird. 

Aber wer soll die Kosten übernehmen? 
Werden Unternehmer allein aufgrund 
ihres Antriebs, gesetzlichen Vorgaben zu 
genügen, diese Kosten übernehmen? Die 
gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedi-
zinische Regelbetreuung oder auch die 
sicherheitstechnische Betreuung finden 
in kleinen Unternehmen bislang nur sel-
ten statt. Reicht der vermeintliche „ge-
setzliche Druck“ zur Einführung eines 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments in Kombination mit der Aussicht 
auf eine Prämie aus? Der Umstand, dass 
die Erfüllung gesetzlicher Bestimmun-
gen, die in einem Rechtsstaat eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit sein sollte, mit 
Prämien belohnt werden soll, zeigt diese 
Problematik auf bemerkenswerte Weise 
auf. Ist es nicht aber auch ein grundsätz-
liches eigenes Interesse der Gesellschaft, 
ihren Beschäftigten möglichst frühzeitig 
jegliche notwendige Unterstützung zu-
kommen zu lassen, um Folgekosten im 
Gesundheitswesen so gering wie möglich 
zu halten? Ist es demnach gar nicht die 
Aufgabe der Unternehmer, diese Dienst-
leistung zu finanzieren, sondern die der 
Sozialversicherungsträger? Sind wir be-
reit an langfristige Erfolge zu glauben 
und sollte nicht jeder seinen Anteil da-
hinein investieren?

Ähnlich stellt sich die Frage nach der 
Finanzierung der erforderlichen Maß-

nahmen, die zur Beschäftigungssiche-
rung notwendig sind. Liegt bei einem 
Beschäftigten eine Schwerbehinderung 
vor, so ist die Zuständigkeit des Integra-
tionsamtes für Maßnahmen zur Teilhabe 
klar geregelt. Hier ist erfahrungsgemäß 
kaum mit Problemen zu rechnen. Wie 
aber sieht es aus, wenn keine Schwer-
behinderung vorliegt? Wer übernimmt 
dann die Investitionen für die notwen-
digen Maßnahmen? Es beginnt ein Tau-
ziehen, leider immer noch auf Kosten 
der Betroffenen. 

Im Rahmen des Projekts EuVinA wer-
den Methoden erarbeitet, wie das Inte-
resse kleiner Unternehmen am Erwerb 
eines EuVinA-Prädikats sichergestellt 

werden kann. Daraus ergibt sich sicher-
lich auch eine Lösung für die ebenfalls 
zu klärende Fragestellung, welches In-
teresse ein potenzieller EuVinA-Dienst-
leister haben kann, ein EuVinA-Zerti-
fikat zu erwerben. Wobei hier Anreize, 
sich durch einen bundesweit anerkann-
ten Qualitätsstandard im Markt eine he-
rausragende Stellung zu verschaffen, das 
Interesse wecken können.

Vorteile für den Chef 
von Jupp Schmitz 

Die Vorteile, die ein EuVinA Prädi-
kat mit sich bringt, liegen auf der Hand. 
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Gesündere und langfristig leistungsfähi-
ge Beschäftigte sowie gesundheitsförder-
lich gestaltete Arbeitsbedingungen sind 
ein betriebswirtschaftlicher Vorteil für 
die Unternehmen gegenüber ihrer Kon-
kurrenz. Viele werden auch das EuVinA 
Prädikat als solches werbewirksam einset-
zen, um ihr Bestreben nach umfassender 
Qualität zu zeigen und soziales Engage-
ment nachzuweisen. Nicht zuletzt dienen 
das Prädikat und das damit erlangte Wis-
sen um die Möglichkeiten eines betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements auch 
der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

Vorteile für Jupp Schmitz
Die Vorteile für die Betroffenen sel-

ber sind ebenso deutlich. Die Maßnah-
men dienen dazu, bei aufkommen Pro-
blemen möglichst frühzeitig geeignete 
Lösungen herbeizuführen, die die Ge-
sundheit der Beschäftigten langfristig zu 
sichern in der Lage sind. Es kommt erst 
gar nicht zu einer Chronifizierung der 
Leiden oder gar zu einer Behinderung.

Vorteile für die Kostenträger
Die Vorteile für die Rehaträger sind 

mehrfach in Modellrechnungen aufge-
zeigt worden. Es ist einfach nachzuvoll-
ziehen, welche Kosten bereits eingespart 

werden können, wenn es mit Hilfe geeig-
neter Maßnahmen gelingt, Beschäftigte 
nur ein oder zwei Jahre länger „im Job“ 
zu halten. Da bedarf es eigentlich kei-
ner umfassenden Modellrechnungen, um 
das nachzuweisen. Dem Umstand, dass 
sich diese Investitionen langfristig rech-
nen, wird auch kaum widersprochen. Die 
Schwierigkeit ist, dass es sich dabei um 
langfristige Investitionen handelt, deren 
Effizienz sich möglicherweise erst nach 
Jahren oder Jahrzehnten zeigt.

Aktive Mitarbeit gewünscht
Das Projekt EuVinA hat im Okto-

ber 2004 begonnen und ist auf zwei-
einhalb Jahre terminiert. Die MundA 
GmbH ist jederzeit offen für Anregun-
gen und sachdienliche Diskussionen, die 
dazu beitragen, den präventiven Gedan-
ken des SBG IX, der mit dem § 84 ver-
folgt wird, ein Stück weit in die Praxis 
zu transportieren.

Abschließend gibt die folgende Gra-
fik einen zusammenfassenden Überblick 
über die Aufgaben, die im Rahmen von 
EuVinA anstehen und verdeutlicht die 
Struktur des Projektziels.

***
Literatur
Weiterführende Literatur zum Thema 

Case-Management, Eingliederungsm
anagement  und Ausgliederungsverhi

nderungsmanagement
 wäre in großer Zahl zu 
nennen. Ich möchte hier 
aber ausdrücklich auf 
die Abschlussberichte 
der Projekte CMB und 
Jupp Schmitz lässt nach! 
verweisen, die sehr 
praxisnah Erfahrungen in 
diesem Bereich schildern 
und ihrerseits auf 
entsprechende Literatur 
verweisen. Beide Berichte 
sind über das BMGS, 
Referat 513, Rochusstr. 
1, 53123 Bonn, http://
www.bmgs.bund.de, zu 
beziehen.

Fußnoten
1 Als Beispiel zu 
nennen wäre hier das 
vom Hauptverband 
der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften 
(HVBG) in Kooperation 
mit dem Institut für 
Qualitätssicherung 
in Prävention und 
Rehabilitation (IQPR)  
angebotene Disability 
Management. 

2 Hier sind insbesondere Unternehmen bis 20 
Beschäftigte gemeint

3 Offizieller Titel: Entwicklung einer 
branchenunabhängigen Präventions- und 
Rehabilitationsberatung für kleine und 
mittlere Unternehmen. MundA GmbH, 
2000 – 2004. Gefördert durch das BMGS.

4 Die MundA GmbH versteht sich als Gesu
ndheitsdienstleister. Sie bearbeitet neben 
Aufträgen aus der Wirtschaft seit vielen 
Jahren Forschungsaufträge des BMGS.

5 Unter Case-Management kann eine 
individuelle Prozessplanung und Betreuung 
durch eine Fachberaterin (Case-Managerin) 
verstanden werden, bei der keine 
standardisierte Vorgehensweise, sondern auf 
die speziellen Bedürfnisse einer einzelnen 
Person abgestimmte Verfahrensabläufe 
zur Wiederherstellung und Sicherung 
der Teilhabe an der Gesellschaft und 
am Arbeitsleben erforderlich sind. Kurz 
auf Deutsch in etwa Fallsteuerung. Ein 
Case-Manager kann auch als Kümmerer 
bezeichnet werden.

6 Ergebnis der Pilotberatungen im Rahmen 
von Jupp Schmitz lässt nach!

7 Hierzu bietet die MundA GmbH den 
Unternehmen bereits seit einigen Jahren 
ein modular aufgebautes, bereits in KMU 
angewandtes und teilweise begeistert 
aufgenommenes Schulungskonzept 
zum gesunden Arbeiten an, dass im 
Rahmen von einprägsamen, teilweise auf 
spielerische Weise vermittelter Inhalte 
auch die außerbetriebliche Lebenswelt der 
Beschäftigten mit einbezieht.

8 Es hat sich anhand der unterschiedlichen 
Anforderungen an Beratungs- und Int
erventionsdienstleistungen im Rahmen 
der Pilotberatungen zu Jupp Schmitz 
lässt nach! gezeigt, dass routinemäßig 
abzuarbeitende Handlungsleitfäden zu kurz 
greifen. Es hat sich vielmehr herausgestellt, 
dass das vertrauensvolle Gespräch eines 
mit technischem Sachverstand wie 
pädagogischem Geschick arbeitenden 
Beratungsteams im engen Kontakt zu 
den Unternehmen und leistungsbeeint
rächtigten Beschäftigten nach Lage des 
Falles vereinbarte Hilfestellungen situativ 
anzubieten hat. Die Palette derartiger 
Aspekte und Einflüsse ist mitunter sehr 
spezifisch, so dass die Anwendung eines 
starren Handlungsleitfadens unzweckmäßig 
wäre.

9 Teilnehmer sind Vertreter der Rehaträger, 
der Integrationsämter, des Ministeriums und 
Vertreter der Beschäftigten.

10 CMB - Case Management zur Erhaltung 
von Beschäftigungsverhältnissen
 behinderter Menschen, Brader, Faßmann, 
Steger, Wübbeke, Institut für empirische 
Sozialforschung, Nürnberg, 2004

Kontakt:
Dr. Christian Rexrodt
MundA – Gesellschaft für Mensch und 
Arbeit mbH
Kruppstr. 82-100
45145 Essen
Fon: 0201/24557-7
Fax: 0201/24557-60
Internet: www.munda.dePräsentation: „10 Jahre BAG UB“ auf der Fachtagung 2004 in Leipzig
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„Das persönliche Budget ist die Bewil-
ligung einer Sozialleistung in Form ei-
ner Geldleistung. Menschen mit Behin-
derungen können diese Geldleistung er-
halten, um ihren Unterstützungsbedarf 
zu decken. Die für die Bedarfsdeckung 
erforderlichen Sach- und Dienstleistun-
gen werden selbstständig ausgesucht 
und eigenverantwortlich eingekauft“ 
(Projektbericht, 2004). 

So wird das persönliche Budget im 
Projektbericht zum niedersächsischen 
Modellversuch beschrieben. Die be-
kannten Modelle (Hamburg, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Nieder-
sachsen) haben gemeinsam, dass sie ihre 
rechtliche Grundlage im neunten Sozi-
algesetzbuch (Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen) finden. 
Den genannten Projekten ist darüber 
hinaus gemeinsam, dass sie das persön-
liche Budget außerhalb stationärer Ein-
richtungen erproben. Nur in den Bo-
delschwinghschen Anstalten Bethel wird 
versucht, das persönliche Budget auch in 
einer stationären Einrichtung zu erpro-
ben (Wacker, 2004). Geht der Nieder-
sächsische Modellversuch, was auch für 
die anderen Modellversuche gilt, noch 
auf die Bestimmungen des SGB IX zu-
rück, so wurde in der Zwischenzeit mit 
dem Gesetz zur Einordnung des Sozial-
hilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 
27. September 2003 und dem damit 
verbundenen Änderungen in weiteren 
Gesetzen die Grundlage dafür geschaf-
fen, dass das Persönliche Budget als trä-
gerübergreifendes Budget genutzt wer-
den kann. Die Rahmenbedingungen da-
zu hat Thielicke in der Ausgabe 32 die-
ser Zeitschrift vorgestellt. 

Im Folgenden will ich der Frage nach-
gehen, ob das persönliche Budget dazu 
beitragen kann, die Autonomie von Men-
schen mit Behinderungen zu stärken. 

Vergegenwärtigen wir uns noch ein-
mal die Situation vor der Einführung 
des persönlichen Budgets, die übrigens 
auch heute noch regelhaft anzutreffen 

ist. Das sozialpolitische Dreieck (Nut-
zer, Leistungserbringer und Kostenträ-
ger) hat es in der Vergangenheit so gut 
wie nie wirklich gegeben. In der Praxis 
war es vielmehr immer so, dass der Leis-
tungserbringer, also zum Beispiel der 
Träger eines Heimes, mit dem Kosten-
träger eine Vereinbarung abgeschlossen 
hat, in der geregelt wurde, wie und in 
welchem Umfang Leistungen für behin-
derte Menschen erbracht werden und 
welche Kosten dem Leistungserbrin-
ger dafür erstattet werden. An diesen 
Verhandlungen waren die behinderten 
Menschen in der Regel nicht beteiligt. 

Beim persönlichen Budget sollte es 
jetzt zu einer Verschiebung der Rollen 
kommen. Wenn der Kostenträger den 
Budgetnehmer ernst nimmt und mit 
diesem eine Zielvereinbarung schließt, 
dann ist der bisherige Leistungser-
bringer nicht nur entbehrlich, sondern 
er dürfte nicht selten auch hinderlich 
sein. Das Prinzip des persönlichen Bud-
gets soll es ja gerade sein, dass die not-
wendige Hilfe verein-
bart wird. Aussagen wie 
„Petra sollte aber vor-
her noch…“ oder „Pe-
ter muss aber unbe-
dingt noch lernen, dass 
…“ werden dann ersetzt 
durch Aussagen wie „ich 
strebe an, in den nächs-
ten Monaten zu schaf-
fen, dass…“. Damit dies 
klappen kann, muss wei-
testgehende Waffen-
gleichheit zwischen den 
Verhandlungspartnern 
herrschen oder zumin-
dest angestrebt wer-
den. Zu den Verhand-
lungspartnern gehören 
dann nicht mehr die 
Leistungserbringer, die 
kommen evtl. erst spä-
ter wieder als Anbie-
ter von Leistungen ins 
Spiel. In Niedersachsen 

sind z. B. die Bereiche, die als Grund-
lage der Verhandlung über die Höhe 
des Budgets besprochen werden und 
auf deren Grundlage dann die Verein-
barung geschlossen wird, im Internet 
veröffentlicht (www.behindertenbeauf
tragter-niedersachsen.de). Und natür-
lich kann die zukünftige Budgetnehme-
rin oder der Budgetnehmer zu den Ver-
handlungen Personen seines Vertrauens 
mitnehmen.

Ist die Höhe des persönlichen Bud-
gets vereinbart, entscheidet die Budget-
nehmerin / der Budgetnehmer selbst, 
wann er sich die notwendigen Dienst-
leistungen zur Unterstützung bei wem 
zu welchem Preis einkauft. Da dies aber 
häufig bisher nicht zur Lebensrealität 
von Menschen mit Behinderung gehör-
te, muss der Umgang mit dieser Auto-
nomie noch erlernt werden. Dies soll-
te Aufgabe der sog. Budgetassistenz 
sein. Aber hier beginnt ein Problem vi-
rulent zu werden: Es gibt sie häufig ein-
fach nicht.

Das persönliche Budget ist die größte Chance 
aller Zeiten die Autonomie von Menschen mit 
Behinderung auszuweiten, wenn …
Von Detlev Jähnert

Präsentation: „10 Jahre BAG UB“ auf der Fachtagung 2004 in Leipzig
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So wird z.B. im niedersächsischen 
Projektbericht die Aufgabe der Budge-
tassistenz wie folgt beschrieben: „Auf-
gabe der Budgetassistenz ist eine unab-
hängige Beratung und Information über 
Möglichkeiten und Grenzen eines per-
sönlichen Budgets, über das Maß der 
möglichen Eigenverantwortung sowie 
den Umfang der Wahlmöglichkeiten. 
Die Budgetassistenz soll vorrangig im 
Rahmen des Peer-Counseling (Betrof-
fene beraten Betroffene) erfolgen Die 
Budgetassistentin/der Budgetassistent 
muss unabhängig von regionalem Leis-
tungs- und Kostenträgern sein“ (Pro-
jektbericht 2004). Zur Finanzierung 
wird allerdings lediglich festgestellt: „Ei-
ne etwaige Finanzierung der Budgetas-
sistenz erfolgt nicht zusätzlich zu den 
Leistungen nach BSHG“ (Projektbe-
richt 2004).

Für das Gelingen des Projektes „per-
sönliches Budget“ ist es erforderlich, 
unabhängig von dem Bereich, für den 
es gewährt werden soll, eine Bewegung 
zu initiieren, die es sich zum Ziel setzt, 
unabhängige Budgetassistenz bei Bedarf 
anzubieten. Während in Rheinland-Pfalz 
zumindest während des Modellversuchs 
noch eine unabhängige Budgetassistenz 
finanziert wurde, ist dies in anderen 
Bundesländern nicht vorgesehen. 

Es bedarf keiner prophetischen Fähig-
keiten, voraus sagen zu können, dass al-
le Berichte der jeweiligen wissenschaftli-
chen Begleitungen genau das Fehlen der 
Budgetassistenz feststellen werden. Und 
das kann auch nicht anders sein. Gera-
de die BAG UB und die Bewegung um 
Unterstützte Beschäftigung haben im-
mer auf die Notwendigkeit des Einsat-
zes von Job-Coaches hingewiesen. Und 
zumindest In einem Punkt sind sie mit 
Budgetassistentinnen und –assistenten 
vergleichbar. Ohne Job-Coaches gäbe 
es wesentlich weniger Menschen mit Be-
hinderung, die den Zugang zum allge-
meinen Arbeitsmarkt geschafft haben. 
Ohne Budgetassistenz werden nur weni-
ge Menschen mit Behinderung den Zu-
gang zum persönlichen Budget finden. 

Hier sind – ich weiß, wieder einmal 
– die Interessenvertretungen behinder-
ter Menschen gefordert. Und da Bud-
getassistenz nach meiner Überzeu-
gung tatsächlich am besten nach dem 
Peer–Counseling-Prinzip funktioniert, 
in erster Linie die Interessenvertretung 

Selbstbestimmt Le-
ben ISL, die um das 
Weibernetzwerk he-
rum organisierten 
Frauengruppen und 
natürlich auch Peo-
ple First. Aber auch 
die großen Behinder-
tenorganisationen, 
wie z.B. die Lebens-
hilfe oder die Sozial-
verbände sind gefor-
dert. 

So, und jetzt hö-
re ich sie wieder, die 
berechtigte Frage: 
Und wer bezahlt das 
alles? Auch hier ein 
Vorschlag: Budgetas-
sistenz in laufenden 
Budgets wird aus den 
Budgetmitteln be-
zahlt. Und die Be-
ratung vor der Bud-
getbewilligung? Hier 
sollten die Organisationen sich zusam-
mensetzen und gemeinsam nach Wegen 
suchen. Diesen Prozess finanziell zu be-
gleiten, wäre, wie ich finde, eine prima 
Aufgabe für die Aktion Mensch. 

Wenn es gelingt, eine unabhängige 
Budgetassistenz im ganzen Bundgebiet 
aufzubauen, dann bin ich der Ansicht, 
dass das persönliche Budget eine größte 
Chance zu mehr Autonomie behinder-
ter Menschen beinhaltet, die diesen je-
mals in diesem Land geboten wurde. 

Natürlich birgt das persönliche Bud-
get auch Gefahren. Die sind, wie in die-
sem Land ja üblich, hinreichend publi-
ziert worden. Sie sind auch vorhanden, 
aber sie sollten uns nicht daran hindern, 
das persönliche Budget zu nutzen. Der 
Behindertenbeauftragte des Landes Nie-
dersachsen hat das im Zusammenhang 
mit den niedersächsischen Modellver-
such so ausgedrückt: „Zum Schluss eine 
Anmerkung an die vielen Bedenkenträ-
ger, die sich bereits im Vorfeld des Mo-
dellversuches gemeldet haben. Natürlich 
wird der Modellversuch nicht unter opti-
malen Bedingungen stattfinden. … Aber 
wer daraus negative Kritik ableitet, ver-
kennt die Geschichte der Behinderten-
politik in Deutschland. Wir hätten heute 
nicht ein einziges Wohnheim, wenn sich 
die Benkenträger mit ihren Argumen-
ten bei der Schaffung der ersten Wohn-

heime durchgesetzt hätten. Wir hätten 
heute keine einzige Werkstatt für behin-
derte Menschen, und den  bisher unzu-
reichend ausgebauten ambulanten Be-
reich gäbe es auch nicht, wenn wir jedes 
Mal auf die optimalen Bedingen gewar-
tet hätten“ (Projektbericht 2004).

Ich will abschließend ergänzen, ver-
suchen wir lieber gemeinsam, das Opti-
male beim persönlichen Budget im Sin-
ne der behinderten Menschen zu errei-
chen. 

***

Literatur:
Niedersächsische Ministerium für Soziales, 

Frauen, Familie und Gesundheit 
(Hrg.): Persönliches Budget . Projekt: 
Einrichtung eines „Modellvorhabens 
zur Einführung persönlicher Budgets 
für Menschen mit Behinderungen“. 
Eigenverlag: Hannover 2004 (auch im 
Internet unter: www.behindertenbeauftra
gter-niedersachsen.de) 

Thielicke; Angelika: Das persönliche Budget, 
in: impulse 32/2004, S. 20-21

Wacker, Elisabeth: Persönliches Budget 
im Heim? Erfahrungen auf dem 
Weg vom Pauschaltourismus zur 
Individualreise. Vortrag, Fachtagung 
Trägerübergreifendes Budget, Münster 
3.-4. Juni 2004

Kontakt:
Detlev Jähnert
deklja@arcor.de

Präsentation: „10 Jahre BAG UB“ auf der Fachtagung 2004 in Leipzig



impulse 33, März 200534

Infos und Meinungen - IFD

impulse 33, März 2005 35

Infos und Meinungen - kukuk

Das gibt es eigentlich viel zu we-
nig, Mitarbeiter des Integrations-

fachdienstes bekommen Beifall von Ar-
beitgebern für das, was sie sagen und 
machen. Die regionalen Medien be-
richten ausführlich über Aktivitäten des 
Integrationsfachdienstes und neben ei-
nem schönen Erlebnis am Abend wer-
den noch wichtige Kontakte für eine zu-
künftig erfolgreiche und arbeitgeberori-
entierte IFD-Arbeit geknüpft. Wenn sie 
der Meinung sind, der Autor dieses Arti-
kels trägt etwas dick auf, dann lassen sie 
sich überzeugen, Nachahmung empfoh-
len und gewünscht.

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit, möglichst ar-

beitgeberorientierte Öffentlichkeitsar-
beit, soll den Sinn haben, den Begriff 
„Integrationsfachdienst“ und das gro-
be Themenspektrum in der Medienwelt 
zu transportieren. Mit Kulturarbeit er-
reicht man wesentlich mehr Menschen 
als mit kompetenten Fachaufsätzen in 
der regionalen Tagespresse, die sowieso 
kaum gelesen werden. Wird allerdings 
ein Konzert mit einem behinderten Mu-
siker veranstaltet, ist Vorankündigung 
und Vorberichterstattung obligatorisch, 
zur Veranstaltung selbst kommen viel 
mehr Menschen als zum Fachvortrag in 
der Volkshochschule und eine Nachbe-
richterstattung bringt sie wieder in die 
Medien und kann ihre fachlichen Inhal-
te (Dienstleistungsangebot der Integra-
tionsfachdienste) medienwirksam aufar-
beiten. 

In Zusammenarbeit mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, den zuständigen Integrations-
ämtern und verschiedenen IFD-Stand-
orten wurden in Bayern mehrere Kon-
zerte mit dem behinderten Saxophonis-
ten Klaus Kreuzeder nach einem sehr 
akquiseorientierten Konzept durchge-
führt. Und was zwischen Passau und 
Hof möglich ist, wird auch im übrigen 
Bundesgebiet funktionieren, doch ent-
scheiden sie selbst.

Klaus Kreuzeder, der aufgrund seiner 
persönlichen Erfahrung und Ausstrah-
lung es immer wieder schafft, Menschen 

und Zuhörer nicht nur musikalisch in 
seinen Bann zu ziehen, sondern auch 
als Galionsfigur bayerischer Behinder-
tenpolitik zu überzeugen, ist bereit und 
vor allem in der Lage nicht nur als Mu-
siker aufzutreten, sondern auch Inhal-
te der beruflichen Teilhabe so in seine 
Moderationen einfließen zu lassen, dass 
es nicht aufgesetzt wirkt und der Kon-
zertcharakter der Veranstaltung nicht 
verlassen wird.

Zu Recht stellen sie die Frage, was ein 
behinderter Saxophonist, der noch nie 
versicherungspflichtig tätig war sondern 
schon immer als freiberuflicher Künst-
ler unterwegs ist, mit Integrationsfach-
diensten am Hut hat:

Mit ihm können Integrationsfach-
dienste 
– Leistungsfähigkeit behinderter Men-

schen dokumentieren
– einen behinderten Menschen präsen-

tieren, der immer gut ankommt
– Publikum und vor allem Arbeitge-

bern ein echtes Highlight präsentie-
ren

– Medien überzeugen.

Wenn es zu wenig Möglichkeiten 
der informellen Akquise von Arbeits-
plätzen für behinderte Menschen gibt, 
dann muss man solche Möglichkeiten 
schaffen. Dazu sind Kulturveranstal-
tungen ideal. Grundsätzlich stellt sich 
jedoch die Frage, wie möglichst vie-
le Arbeitgeber zu der Konzertveranstal-
tung zu bekommen sind. Dabei hat sich 
ein Verfahren bewert, bei dem der Inte-
grationsfachdienst vor der Planung der 
Veranstaltung einen Firmenpartner als 
Co-Veranstalter zu gewinnen versucht. 
Diesen Firmenpartner, der möglichst 
über eine große Kundenkartei oder Ko-
operationspartnerkartei mit Firmen aus 
der näheren Umgebung verfügt, wird 
aufgefordert, nach seiner Anschriften-
liste zur Veranstaltung möglichst Arbeit-
gebervertreter und Personalentscheider 
einzuladen. Der Firma ist natürlich klar 
zu machen, welchen Benefiz sie bzw. ih-
re Kunden davon haben, nicht zuletzt 
wegen der Beteiligung an den Gesamt-
kosten, und es muss dringend darauf ge-
achtet werden, dass die Firma die Kon-

taktadressen der Arbeitgeber dem Inte-
grationsfachdienst zur Verfügung stellt. 
Dies ist besonders wichtig für die Aufar-
beitung nach dem Konzert.

Konzertveranstaltung
Natürlich muss für das Konzert ei-

ne geeignete Location gefunden wer-
den. Wir möchten Arbeitgeber auf ei-
nem qualitativ hochwertigen Niveau 
ansprechen. Soziale Einrichtungen sind 
als Konzerthalle oftmals nicht geeig-
net. Wenn es keine Konzerträumlich-
keit gibt, dann ist der Rathaussaal der 
städtischen Sporthalle vorzuziehen. Vor 
Konzertbeginn kann das Foyer für Ge-
spräche, Sekt und Häppchen und vor al-
lem Informationsstand und Infomateri-
alien genutzt werden. Irgendwann neh-
men alle ihre Gäste Platz und erwarten 
das kommende Geschehen auf der Büh-
ne. Nutzen sie jetzt die Gelegenheit ein 
paar Worte über den Integrationsfach-
dienst und den heutigen Abend zu ver-
lieren, wenn der Bürgermeister ein paar 
Grußworte spricht, dann unterstreicht 
er die Seriosität der Veranstaltung und 
gibt ihnen eine nicht zu unterschätzen-
de Referenz.

Wenn Herr Kreuzeder mit seinem 
Saxophon beginnt zu musizieren, ge-
hört die Halle ihm, und er wird persön-
lich und musikalisch zu überzeugen wis-
sen. Da er schon oftmals für Integrati-
onsfachdienste tätig war, ist er gebrieft 
bzw. lässt sich gerne von ihnen Anre-
gungen für seine Moderationen zwi-
schen den Titeln geben. Eine Konzert-
pause muss stattfinden, aus vielen ver-
schiedenen Gründen, vor allem aber 
auch deshalb, um den IFD-Mitarbei-
tern die Möglichkeit zu geben, anwe-
sende Firmenvertreter direkt anzuspre-
chen. Auch nach Ende des Konzertes ist 
es notwendig, geneigte Gäste noch zum 
Verweilen anzuhalten, es sollte noch ein 
Getränk gereicht werden, beim CD-Ver-
kauf muss genug Informationsmaterial 
über den Integrationsfachdienst liegen. 
Sparen sie nicht mit Visitenkarten und 
besonders wichtig zum Ende des Kon-
zertes, bedanken sie sich auf der Büh-
ne beim Publikum, bei Klaus Kreuzeder 
und stellen sie heraus, dass der Integra-

Applaus für Integrationsfachdienste
Von Reimar Neumann
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tionsfachdienst diese außergewöhnliche 
Veranstaltung auf die Bühne gebracht 
hat. Dafür wird der Integrationsfach-
dienst bejubelt werden. Hier werden af-
fektiv Einstellungen verändert. Wenn sie 
es nicht glauben, probieren sie es aus. 

Hilfestellung
handicap-event-management hat meh-

rere Veranstaltungen nach diesem Kon-
zept durchgeführt. Wer vor dem orga-
nisatorischen Aufwand zurückschreckt, 
kann sich auch von der Agentur die 

gesamte Veranstaltung planen lassen. 
Grundsätzlich gibt es natürlich verschie-
dene Finanzierungsmöglichkeiten und 
das Thema Plakatwerbung bis GEMA-
Gebühren, Veranstaltungsversicherung 
und Sponsorenkontakte, Medienarbeit 
und Gagengeheimnis, wirft mehr Fra-
gen auf als sie vielleicht glauben, bewäl-
tigen zu können. Wir bieten dazu auch 
einen Workshop an, der von Anfang bis 
Ende, also Vorbereitung bis Dokumen-
tation und Nachbereitung sämtliche 
Themen und Fragestellungen bearbeitet 
und am Ende des Workshops haben sie 

und ihre Mitarbeiter ein komplettes Ver-
anstaltungskonzept mit Checkliste und 
Arbeitsaufträgen. Bei Umsetzung und 
Finanzierung sind wir behilflich, melden 
sie sich einfach bei uns.

***
Kontakt
Reimar Neumann
handicap-event-management
Sedanstr. 17, 95028 Hof
Fon: 0 92 81 / 97 20 – 271
Fax: 0 92 81 / 97 20 – 250
eMail: neumann@integra-hof.de
Internet: www.hanidcap-event-
management.de

»kukuk«
Ein von der Hamburger Arbeitsassistenz entwickeltes Seminarangebot für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Thema Schlüsselqualifikationen 
Von Andrea Klüssendorf, Nine Löbel und Marlies Thätner

Die heutige Arbeitswelt stellt im-
mer höhere Anforderungen an 

die einzelne ArbeitnehmerIn. Verschie-
dene Faktoren des Strukturwandels auf 
dem Arbeitsmarkt bringen Veränderun-
gen mit sich, die vor allem die Bedeu-
tung von Schlüsselqualifikationen im 
Arbeitsalltag immer mehr hervortreten 
lassen. Dies gilt auch für Tätigkeitsfel-
der mit geringerem Qualifikationsni-
veau, also auch für Bereiche, die in der 
Regel für Menschen mit Lernschwierig-
keiten in Frage kommen. Hier setzt das 
aktuell entwickelte Bildungsangebot der 
Hamburger Arbeitsassistenz, Integrati-
onsfachdienst für Menschen mit Behin-
derung, an.

»kukuk«
In der Arbeitsweise der Hamburger 

Arbeitsassistenz ist die Qualifizierung 
am Arbeitsplatz das Kernelement in der 
beruflichen Eingliederung von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten. Dies be-
zieht selbstverständlich auch die Quali-
fizierung von Schlüsselqualifikationen 
mit ein. Diesbezügliche Anforderungen 
– wie beispielsweise Arbeitsaufträge ent-
gegen nehmen, Absprachen mit Kolle-
gInnen und Vorgesetzten treffen, Rück-
meldungen und Kritik von KollegInnen 
und Vorgesetzten, aber auch Pausen-
situationen – werden durch Anregun-
gen und Hinweise begleitet und in Re-
flexionsgesprächen ausgewertet. Ziel ist 

immer, die jeweiligen Handlungswei-
sen zu betrachten und bei Bedarf alter-
native Handlungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln und nachfolgend zu erproben. 
Darüber hinaus richten sich die Bemü-
hungen der Hamburger Arbeitsassistenz 
zumeist auch darauf, innerbetriebliche 
Bedingungen zu modifizieren sowie be-
triebliche KollegInnen bzw. Vorgesetzte 
zu unterstützen.

Eine in den letzten Jahren gewonnene 
Erkenntnis ist, dass es über die beschrie-
bene Form der betrieblichen Unterstüt-
zung hinaus für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten von Nutzen wäre, sich 
aus ihrem Alltag heraus zu begeben, um 
in einer Lerngruppe genau die Schwie-
rigkeiten zu bearbeiten, die in konkreten 
Arbeitssituationen auftreten. Es bedurf-
te also einer Unterstützungsform, die 
die Arbeitsbegleitung vor Ort in idealer 
Weise ergänzt.

Innerhalb der zurückliegenden zwei-
einhalb Jahre hat die Hamburger Ar-
beitsassistenz daher die flankieren-
de Seminarreihe »kukuk« konzipiert, 
ein Bildungsangebot für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten zum Thema Schlüs-
selqualifikationen:

Die Seminarreihe besteht aus einzel-
nen Bausteinen, die im Rahmen beruf-
lich-betrieblicher Bildungsmaßnahmen 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
flexibel einsetzbar sind. Die »kukuk«-
TeilnehmerInnen haben die Möglich-
keit, Fragen und Erfahrungen zu reflek-
tieren, die in direktem Zusammenhang 
mit ihrer Arbeitstätigkeit stehen, um auf 
diese Weise angemessene Verhaltensal-
ternativen zu erproben und zu erlernen. 
Wesentlich ist der Austausch innerhalb 
einer Gruppe von Menschen in ähnli-
cher Situation, der gegenseitige Anre-
gung und Ermutigung ermöglicht. Die 
Themen, die in den Seminaren behan-
delt werden, sind in folgendem Über-
blick im Einzelnen dargestellt:

Kommunikation
• Gespräche – Bedeutung und Unter-

schiede
• Körpersprache – Funktion und Wir-

kung
• Typische Gesprächssituationen am 

Arbeitsplatz:
• Absprachen mit KollegInnen, Pau-

sensituationen,
• KundInnenkontakt

Konfliktbewältigung
• Konflikte – Auslöser und Konsequen-

zen
• Strategien zur Konfliktbewältigung
• Typische Problemsituationen am Ar-

beitsplatz:
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• Missstimmungen im Team, Kritik, 
Grenzüberschreitungen

Kooperation
• Ein Team – Bedeutung und Funkti-

on
• Typische Spannungsfelder in der 

Teamarbeit:
• Regeln der Zusammenarbeit, Arbeits-

teilung,
• Eigeninitiative, Erwartungen von 

KollegInnen,
• Gefälligkeiten und Grenzen

»kukuk« ist in der Projektphase von 
November 2001 bis Ende April 2004 
von der Hamburger Arbeitsassistenz 
entwickelt und mehrmals erfolgreich 
erprobt worden. Dies konnte in der 
Hauptsache durch die Impulsförderung 
der Aktion Mensch zustande kommen. 
Einen großen Anteil am Gelingen ha-
ben nicht zuletzt die TeilnehmerInnen 
der Seminarreihe, von denen anhand ei-
nes Fallbeispiels im Folgenden berichtet 
werden soll.

Fallbeispiel
Dominik Bekiel, heute 24 Jahre alt, 

hat vor einiger Zeit über den Weg des 
Ambulanten Arbeitstrainings einen un-
befristeten Arbeitsvertrag im Lager- und 
Kommissionierbereich eines Outdoor-
Ausrüsters erhalten. Während der ca. 
eineinhalbjährigen Arbeitstrainingspha-
se, in der er Praktika in verschiedenen 
Betrieben absolvierte, standen immer 
wieder Qualifizierungsziele im Bereich 
von Schlüsselqualifikationen im Vorder-
grund. Insbesondere ging es für Herrn 
Bekiel darum, sich selbst positiver zu se-
hen, mit Kritik angemessener umgehen 
zu können und zu lernen, Unterstüt-
zung zu organisieren, wo nötig. Auch 
an der Verfeinerung seiner kommunika-
tiven Fähigkeiten und am Umgang mit 
Stimmungen und Affekten wollte Herr 
Bekiel arbeiten. Aus der Rückschau sagt 
er über sich selbst: „Ich war mehr so ein 
Mensch, der etwas aufgedrehter war. Ich 
musste es lernen, teilweise etwas ’runter-
zuschalten.“ Aus diesem Grund nahm 
Herr Bekiel an der Seminarreihe »ku-
kuk«, die während der Projektphase be-
gleitend zum Ambulanten Arbeitstrai-
ning angeboten wurde, teil.

Die Bereiche, in denen eine positive 
Entwicklung stattgefunden hat, werden 
heutzutage sowohl von Herrn Bekiel 

als auch vom Vorgesetzten in den we-
sentlichen Aspekten übereinstimmend 
beschrieben und sollen im Folgenden 
schlagwortartig genannt werden:

• bessere allgemeine Arbeitshaltung
• mehr Sorgfalt
• gestiegenes Interesse an der Arbeit
• verbessertes Kommunikationsverhal-

ten
• höhere Konzentrationsfähigkeit, da-

durch gesunkene Fehlerquote
• kooperativere Problemlösungsstrate-

gien
• mehr (angemessene) Eigeninitiative
• differenzierterer Umgang mit Kritik, 

dadurch sachbezogenere Haltung in 
der Arbeit

• gewachsenes Verantwortungsbewusst-
sein, dadurch Ausweitung der Ent-
scheidungsbereiche

Die Beurteilungen gehen, wie man 
vielleicht erstaunt zur Kenntnis neh-
men könnte, in beachtlichem Maße 
über die Inhalte hinaus, die in den »ku-
kuk«-Seminaren direkt zum Thema ge-
macht werden. Die enge Verknüpfung 
der Kompetenzen, die unter Schlüssel-
qualifikationen subsumiert werden, be-
deutet hier offenbar auch eine Chance. 
Man darf vermuten, dass die durch das 
Seminar angeschobene, stärkere Sensibi-
lisierung für einen Bereich, wie z.B. der 
Kommunikationsfähigkeit, die Entwick-
lung weiterer Kompetenzen nach sich 
zieht. Dazu beigetragen hat vermutlich 
der konzeptionelle Grundsatz in der Se-
minararbeit, dass Lernprozesse so ange-
bahnt werden, dass den TeilnehmerIn-
nen Sinnzusammenhänge deutlich wer-
den können. Beispielsweise wurde einer 
Teilnehmerin, die gelernt hatte, sich zur 
Pause abzumelden, ebenfalls bewusst, 
dass sie der Vorgesetzten eine Rückmel-
dung über eine verräumte Lieferung zu 
machen hätte, was von der Vorgesetzten 
wiederum – aus unserer Sicht zu Recht – 
als wachsendes Verantwortungsbewusst-
sein gedeutet wurde.

Auswertung
Nach Abschluss der Projektphase ist 

festzustellen, dass wir mit der Entwick-
lung eines Unterstützungsangebots 
zum Thema Schlüsselqualifikationen für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten ei-
nem deutlichen Bedarf begegnen konn-
ten. Das Angebot wird sowohl von den 
TeilnehmerInnen, deren Unterstützer-

kreis sowie dem jeweiligen betrieblichen 
Umfeld begrüßt und positiv bewer-
tet. Dies betrifft sowohl die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung, den Aufbau und 
die methodische Gestaltung als auch 
die entwickelten Materialien. Die Semi-
narreihe ist daher ein fester Bestandteil 
in der Palette der einzelnen Qualifizie-
rungselemente im Rahmen der berufs-
orientierenden Maßnahmen der Ham-
burger Arbeitsassistenz geworden. Wei-
tere, ggf. modifizierte Zuschnitte des 
Bildungsangebots sind denkbar, daher 
sind die »kukuk«-Seminare von der in-
haltlichen sowie von der methodischen 
Konzeption her grundsätzlich auch ge-
eignet für:

• TeilnehmerInnen beruflicher Orien-
tierungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen, z.B. der BBW, BFW, der 
Förderlehrgänge u.a.

• SchülerInnen in den Abgangsklassen 
von Sonderschulen für Geistig- bzw. 
Lernbehinderte oder Integrations-
klassen

• MitarbeiterInnen der WfbM im 
Übergang auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt

• ArbeitnehmerInnen mit Lernschwie-
rigkeiten mit diesbezüglichem Fort-
bildungsbedarf, auch nach ggf. mehr-
jähriger beruflicher Tätigkeit

Die zur Seminarreihe entstandene 
Veröffentlichung richtet sich hauptsäch-
lich an pädagogisches Fachpersonal im 
Bereich der beruflichen Rehabilitation 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
Sie enthält vier Broschüren mit der Dar-
stellung theoretischer Grundlagen und 
einer detaillierten Beschreibung der me-
thodischen Angebote. Die speziell für 
den Personenkreis der Menschen mit 
Lernschwierigkeiten entwickelten, gra-
phisch gestalteten Seminarmaterialien 
liegen in kopierfähiger Form bei. Dar-
über hinaus bietet die Hamburger Ar-
beitsassistenz Fortbildungen für Multip-
likatorInnen der »kukuk«-Seminare an.

***

Kontakt 
Ansprechpartnerinnen: Andrea Klüssendorf, 
Nine Löbel, Marlies Thätner
Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH
Schulterblatt 36, 20357 Hamburg
Fon: 040 / 431339-0
Fax: 040 / 431339-22
kukuk@hamburger-arbeitsassistenz.de
info@hamburger-arbeitsassistenz.de
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In der Zeit vom 01.07.2004 bis zum 
30.06.2006 realisiert der Verein 

MOBILE – Selbstbestimmtes Leben 
Behinderter e.V. das Projekt „Selbst-
bestimmt Leben mit Persönlicher As-
sistenz – Schwerpunkt Arbeitsassis-
tenz (SGB IX)“, gefördert vom Minis-
terium für Gesundheit, Soziales, Frau-
en und Familie des Landes NRW. Der 
Verein, dessen Ursprung in der Poli-
tischen Selbsthilfe behinderter Men-
schen liegt, gründete sich 1983 mit 
dem Ziel, Initiativen zur Emanzipati-
on und Integration behinderter Men-
schen anzuregen und zu fördern. MO-
BILE – Selbstbestimmtes Leben Be-
hinderter e.V. führt seitdem Projek-
te durch, die behinderten Menschen 
in allen Lebensbereichen ein selbst-
bestimmtes und eigenverantwortliches 
Leben ermöglichen. 

Der Projekttitel „Selbstbestimmt 
Leben mit Persönlicher Assistenz – 
Schwerpunkt Arbeitsassistenz (SGB 
IX)“ verbindet zwei wichtige Rechte, für 
deren Umsetzung die Politische Behin-
dertenselbsthilfe seit Beginn ihres Beste-
hens eintritt: das Recht auf die Verwirk-
lichung einer selbstbestimmten Lebens-
führung in allen Lebensbereichen und 
das Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben. 
Dem Modell der Persönlichen Assistenz 
kommt in beiden Fällen eine zentrale 
Schlüsselrolle zu. Aus dem Wissen um 
Möglichkeiten aber auch um Schwierig-
keiten, die mit der Realisierung Persön-
licher Assistenz verbunden sind, erprob-
te MOBILE – Selbstbestimmtes Leben 
Behinderter e.V. bereits in dem Zeit-
raum vom 01.01.2002 – 31.07.2003 er-
folgreich das Vorgängerprojekt „Selbst-
bestimmt Leben mit Persönlicher Assis-
tenz“. Ging es bei den hier angebotenen 
Schulungen und Unterstützungsange-
boten vor allem um Persönliche Assis-
tenz in den Lebensbereichen Wohnen 
und Freizeit, setzen wir nun mit dem 
aktuellen Projekt einen neuen Schwer-
punkt auf den Lebensbereich Arbeit. 
Die beruflichen Eingliederungschan-
cen behinderter Menschen können mit 
dem Rechtsanspruch auf Arbeitsassis-
tenz deutlich verbessert werden, darin 

liegt ein großes Potential. Nach unserer 
Erfahrung gibt es aber nach wie vor vie-
le finanzielle und rechtliche Unklarhei-
ten, was die konkrete Umsetzung von 
Arbeitsassistenz anbelangt. Diese be-
treffen schwerbehinderte Arbeitnehme-
rInnen mit Assistenzbedarf, Arbeitsas-
sistentInnen und ArbeitgeberInnen glei-
chermaßen. 

Zielsetzung des Projektes ist es daher, 
die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Arbeitsassistenz im Sinne der Betroffe-
nen zu fördern und so zu begleiten, dass 
zwei wichtige, Lebensqualität sichernde 
Aspekte realisiert werden: die Möglich-
keit eines selbstbestimmten Lebens und 
die Möglichkeit zur Teilhabe am Ar-
beitsleben.

In dem folgenden Beitrag möch-
ten wir zunächst anhand eines konkre-
ten Praxisfalles beschreiben, wie sich die 
Situation eines schwerbehinderten Ar-
beitnehmers mit Rechtsanspruch auf 
Arbeitsassistenz nach SGB IX gestaltet 
hat. Die Angebote des Projekts „Selbst-
bestimmt Leben mit Persönlicher As-
sistenz – Schwerpunkt Arbeitsassistenz 
(SGB IX)“ sowie deren Zielsetzung, 
Fragestellungen der Arbeitsassistenz als 
Bestandteil des Gesamtkonzepts Persön-
licher Assistenz zu beantworten, legen 
wir abschließend dar. 

Persönliche Assistenz am 
Arbeitsplatz – ein Praxisfall 

Der 35-jährige Diplom-Kaufmann 
Marc K. ist aufgrund seiner körperlichen 
Beeinträchtigung auf Hilfe am Arbeits-
platz angewiesen. Bei seinem täglichen 
Arbeitspensum fallen Handreichungen 
an, die er wegen seiner Beeinträchtigung 
nicht selbst ausführen kann. Das beginnt 
schon beim Betreten des Büros mit der 
Vorbereitung auf den Arbeitstag: Ganz 
normale Tätigkeiten wie das Einschalten 
des Computers und anderer Geräte wie 
Drucker, Monitor oder das Aufsetzen 
des Telefonheadsets werden von einer 
Persönlichen AssistentIn übernommen, 
die Herr K. im Rahmen seines Rechtsan-

spruchs auf Arbeitsassistenz beschäftigt. 
„Jedes Papier, jeder Stift müssen Herrn 
K. in die Hand gegeben werden, Akten 
und Formulare müssen ihm vorgelegt 
werden und Materialien müssen ihm aus 
Schränken und Regalen in die Hände 
gereicht werden…“, Zitat aus dem An-
tragsformular für die Arbeitsassistenz.

Mit dem Abschluss des Studiums der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
das Herr K. mit Unterstützung von Stu-
dienassistentInnen erfolgreich absolviert 
hat, beginnt die Suche nach einer ge-
eigneten Arbeitsstelle. Nach intensiven 
Bemühungen findet Herr K. eine Stelle 
im öffentlichen Dienst. Ein wesentliches 
Kriterium der Einstellung ist, dass Herr 
K. eine Lösung für die Abdeckung sei-
nes Hilfebedarfs am Arbeitsplatz schafft. 
Sinngemäß wiedergegeben bekommt er 
zu hören: „Die Kolleginnen und Kolle-
gen haben selbst genug Arbeit und kön-
nen keinesfalls helfen. Wenn sie Hilfe nö-
tig haben, organisieren sie diese.“  So 
wird zunächst mit der ArbeitgeberIn und 
der Schwerbehindertenvertretung über-
legt, wie er eine Arbeitsassistenz und de-
ren Finanzierung organisieren kann. 

Dann wird festgestellt, wie sich der 
Hilfebedarf von Herrn K. konkret ge-
staltet. So umfasst sein Aufgabenge-
biet - neben der täglichen Bürotätig-
keit - ebenfalls die Schulung von Mitar-
beiterInnen und Auszubildenden inner-
halb von Praxis-Seminaren. Dabei wird 
Herrn K. klar, dass der Hilfebedarf auf-
grund der Unterschiedlichkeit der Auf-
gaben hoch sein wird. Mit der Feststel-
lung der Höhe des Hilfebedarfs muss 
er jetzt einen Antrag auf Arbeitsassis-
tenz stellen. Nach einiger Recherchear-
beit stellt er diesen Antrag bei der für 
ihn zuständigen Behörde, der Zentra-
len Arbeitsvermittlung für Schwerbehin-
derte Akademiker (ZAV) in Bonn. Die-
se reicht den Antrag an den zuständi-
gen Kostenträger, das Integrationsamt 
beim Landschaftsverband Westfalen Lip-
pe, weiter. Mit einer VertreterIn des In-
tegrationsamtes wird bei einem Ortster-
min mit der ArbeitgeberIn und der Ar-
beitnehmerInnenvertretung und Herrn 

Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz
Vom Rechtsanspruch zur praktischen Umsetzung
Von Alexandra Franz, Marc Keineke und Christiane Rischer 
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K. der Umfang der benötigten Hilfen 
festgestellt und ein persönliches Bud-
get festgelegt. Damit kann er diesen ho-
hen Hilfebedarf an seinem Arbeitsplatz 
abdecken.   

Um nun die Persönliche Assistenz im 
Rahmen des Arbeitgebermodells zu or-
ganisieren, muss Herr K. Arbeitgeber 
werden. Die dazu notwendigen Schrit-
te erarbeitet er selbst. Zunächst muss die 
Frage beantwortet werden: „Was gehört 
alles zur Eigenschaft eines selbstständi-
gen Arbeitgebers?“ Eine grobe Anlei-
tung in Form von Literatur wird ihm 
durch die Schwerbehindertenvertretung 
zur Verfügung gestellt. Zur Gründung 
des eigenen Betriebes muss Herr K. he-
rausfinden, wo und wie er eine Betriebs-
nummer erhält. 

Durch die Gründung seines Betriebes 
ergeben sich die folgenden Fragen:
a) Wie schließe ich einen Arbeitsvertrag?
b) In welcher Form werden die Persön-

lichen AssistentInnen entlohnt?
c) Welche Sozialversicherungen müssen 

abgeschlossen werden?
d) Welche sonstigen Versicherungen für 

die Persönlichen AssistentInnen sind 
notwendig?

Da es nur wenig Informationen dies-
bezüglich gibt, hat sich Herr K. bei den 
entsprechenden Stellen - wie z.B. dem 
Arbeitsamt und dem Sozialversiche-
rer - direkt erkundigt, was einen ernor-
men organisatorischen Aufwand bedeu-
tet. Häufig kommt es vor, dass die an-
gesprochenen Stellen über die Form der 
Arbeitsassistenz nicht informiert sind. 
Das führt dazu, dass bis zur endgülti-
gen Regelung aller bürokratischen Fra-
gen viel Zeit verloren geht. 

Nachdem alle bürokratischen Hür-
den genommen sind, die Arbeitsverträ-
ge unterschrieben und eine Arbeitsassis-
tentIn eingestellt ist, ist es Herrn K. nun 
möglich, selbstständig Seminare zu pla-
nen und durchzuführen. Die Bedienung 
von Overheadprojektoren für eine Semi-
narveranstaltung und das Anschreiben 
an Flipchart oder Whiteboards stellt nun 
kein Problem mehr dar. Die Arbeitsassis-
tentIn ist für Herrn K. so unverzichtbar 
wie für einen Koch der Topf. Mit ihrer 
Hilfe ist es möglich, die täglich anfallende 
Büroarbeit und die außergewöhnlichen 
Tücken des Arbeitslebens zu meistern.

Dieses Beispiel aus der Praxis zeigt, 

welche Probleme schwerbehinderte Ar-
beitnehmerIn mit Rechtsanspruch auf 
Arbeitsassistenz nach SGB IX haben 
können, wenn eine Vorbereitung auf 
diese Situation fehlt. Insbesondere die 
Beantragung von Arbeitsassistenz und 
die Einstellung von ArbeitsassistentIn-
nen fällt dem einzelnen Betroffenen 
häufig schwer, da die beteiligten Insti-
tutionen oftmals nur schwerfällig reagie-
ren. Eine externe, qualifizierte Unter-
stützung durch selbst Betroffene hätte 
auch für Herrn K. hilfreich sein können. 
So hätten sich viele Wege verkürzen las-
sen und einige Fehler wären vermieden 
worden.

Informieren, schulen, beraten -
das Projekt

Den meisten Betroffenen ist der 
Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz 
nach SGB IX nicht bekannt. Dabei er-
möglicht dieses Konzept vielen Men-
schen mit Beeinträchtigung die Ausü-
bung eines Berufes außerhalb der Werk-
statt bzw. erspart ihnen den vorzeitigen 
Ruhestand.

Um schwerbehinderte Arbeitnehme-
rInnen bei der konkreten Umsetzung 
von Arbeitsassistenz zu unterstützen, 
hat MOBILE – Selbstbestimmtes Leben 
Behinderter e.V. das Projekt „Selbst-
bestimmt Leben mit Persönlicher As-
sistenz – Schwerpunkt Arbeitsassistenz 
(SGB IX)“ ins Leben gerufen. Es  rich-
tet sich vor allem an schwerbehinderte 
ArbeitnehmerInnen, daneben aber auch 
an potenzielle ArbeitsassistentInnen so-
wie ArbeitgeberInnen, Vertrauensperso-
nen der schwerbehinderten Menschen 
und Kostenträger. 

Das Angebot umfasst drei Schwerpunkte: 
1. individuelle Information, Beratung 

und Unterstützung zu gesetzlichen 
Möglichkeiten und deren Verwirkli-
chung,

2. modularisierte Gruppenschulungen 
zur Organisation von Arbeitsassistenz,

 3. gezielte Öffentlichkeitsarbeit, das 
Aufzeigen von Problemen sowie die 
Entwicklung und Umsetzung von 
Lösungsansätzen. 

Am 05.11.2004 wurde das vom  Mi-
nisterium  finanzierte Projekt in den 
Räumen des Unterstützungszentrums 
von MOBILE – Selbstbestimmtes Le-
ben Behinderter e.V. feierlich eröffnet. 
Seit November 2004 finden  Informa-
tionsveranstaltungen zum Projekt statt. 
In 2005 beginnt das Schulungs- und 
Einzelberatungsangebot. 

Der Verein bietet ein modularisier-
tes Schulungsangebot für interessierte 
schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen 
an. Diese sind weitestgehend kosten-
frei. Das Besondere an dem Schulung-
sangebot ist, dass die Module auch un-
abhängig voneinander besucht werden 
können. Auf diese Weise kann jede inte-
ressierte Person genau an den Veranstal-
tungen teilnehmen, die ihren individuel-
len Informationsbedarf deckt. Folgende 
Module stehen zur Auswahl:

MODUL I: Arbeitsassistenz - 
Ist das was für mich?

Dieses Modul behandelt im Schwer-
punkt Aspekte des leistungsrechtlichen 
Umfelds der Arbeitsassistenz. Es dient 
insbesondere zur Vorbereitung schwer-
behinderter Menschen auf die Antrags-
stellung von Arbeitsassistenz und die 
hiermit verbundenen Kontakte mit Leis-
tungsträgern und Behörden. Neben einer 
grundsätzlichen Einführung in das The-
ma Persönliche Assistenz werden recht-
liche Grundlagen behandelt und Aspekte 
zur Betriebsverwaltung erläutert. 

MODUL II: Realisierung des 
Arbeitgebermodells

Neben allgemeinen Zuständigkeitsfra-
gen werden in diesem Modul alle Aspek-
te der Personal-, Anleitungs-, Organisa-
tions- und Finanzkompetenz vermittelt. 
Praktische Themen wie z.B. „Suche ge-
eigneter Persönlicher AssistentInnen“ 
oder „Dienstplangestaltung“ werden 

Schulungsangebote 
Frühjahr

Schulungsangebote 
Herbst

Modul I: Arbeitsassistenz –
Ist das was für mich?

12. – 13. März 2005 10. – 11. September 2005

Modul II: Realisierung des 
Arbeitgebermodells

09. –10. April 2005 24. – 25. September 2005

Modul III: Arbeitsalltag 
mit Persönlicher Assistenz

23. – 24. April 2005 08. – 09. September 2005
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ebenso angesprochen wie grundlegen-
de Positionsbestimmungen (z.B. „Ex-
pertIn-Sein in eigener Sache“).

MODUL III: Arbeitsalltag mit 
Persönlicher Assistenz

Dieses Modul gibt Gelegenheit über 
das Miteinander zwischen der schwer-
behinderten ArbeitnehmerIn, der Per-
sönlichen AssistentIn, den KollegIn-
nen sowie der ArbeitgeberIn zu re-
flektieren. Konfliktpotentiale und Kon-
fliktlösungsmöglichkeiten sind genauso 
Thema wie das Entstehen von Freund-
schaft zwischen AssistenznehmerIn und 
Persönlicher AssistentIn.

Die aktuellen Termine  für 2005 fin-
den Sie auf S. 38 u.l. (Veranstaltungsort: 
Dortmund):

Das Angebot der individuellen Be-
ratung richtet sich an alle Schulungs-
teilnehmerInnen aber auch an externe 
Menschen und Institutionen, die mit 
dem Thema Arbeitsassistenz in Berüh-
rung kommen.  

Das Projekt bietet darüber hinaus 
auch Informationsveranstaltungen für 
alle Interessierten, u.a. MultiplikatorIn-
nen aus der Behindertenselbsthilfe, den 
Berufsbildungswerken, Gewerkschaften, 
Integrationsfachdiensten, Agenturen für 
Arbeit, zum Themenbereich Arbeitsas-
sistenz an. Im Verlauf der Veranstaltung 
wird ein Überblick über folgende Punk-
te gegeben:
• Das Modell der Persönlichen Assistenz 

– Arbeitsassistenz als Teil des Gesamt-
konzepts Persönlicher Assistenz

• Arbeitsassistenz im SGB IX – Rechts-
anspruch und Antragsverfahren

• Fragen der Zuständigkeit und Wei-
sungsbefugnis im Dreiecksverhältnis 
ArbeitgeberIn – schwerbehinderte 
ArbeitnehmerIn – ArbeitsassistentIn

• Weiterführende, vertiefende Bera-
tungs-  und Schulungsangebote 

Eine individuell gewünschte Schwer-
punktsetzung kann berücksichtigt werden. 

Kontakt:
Alexandra Franz, Marc Keineke, Christiane 
Rischer
MOBILE – Selbstbestimmtes Leben 
Behinderter e .V. - Unterstützungszentrum 
für ältere und behinderte Menschen
Roseggerstraße 36, 44137 Dortmund
Fon: 0231/ 91283-75, Fax.:-77
eMail: uz@mobile-dortmund.de

Veranstaltungshinweis - Kongress

Wir gehören dazu! 
Teilhabe von Menschen mit schweren Behinderungen 

als Herausforderung für Praxis, Wissenschaft und Politik 

vom 22.09.05 bis 24.09.05 im Maritim Kongresshotel Magdeburg

Das Anliegen 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe verfolgt mit dem Kongress „Wir gehören da-

zu!“ das Anliegen, sich besonders für die Rechte von Menschen mit schweren Be-
hinderungen einzusetzen. Sie sollen an den aktuellen Entwicklungen in der Hilfe 
für Menschen mit Behinderung – Normalisierung, Integration, Selbstbestimmung 
und Teilhabe – gleichberechtigt beteiligt sein. 

Im Mittelpunkt stehen erwachsene Menschen 
• mit einer geistigen Behinderung und sehr hohem Hilfebedarf in alltäglichen 

Lebens bereichen, 
• die ihre Wünsche und Bedürfnisse überwiegend nicht sprachlich äußern, 
• die ihre Befindlichkeit über spezifische Verhaltensweisen mitteilen, 
• die wegen eines erheblichen zusätzlichen physisch, psychisch oder organisch 

bedingten Hilfebedarfs spezielle pädagogische, pflegerische und therapeuti-
sche Unterstützung benötigen. 

Mit dem Kongress wollen wir Impulse für notwendige Entwicklungen in Ge-
sellschaft und Politik, in der Praxis der Behindertenhilfe und im Verband setzen. 
Es gilt, die Lebensqualität von Menschen mit hohem Hilfebedarf sicher zu stellen. 
Entwicklungen, die diesem Ziel entgegenstehen, müssen erkannt und abgewendet 
werden. 

Die Themen 
Erwachsene Menschen mit schweren Behinderungen haben besondere Bedürfnis-

se. In Magdeburg werden gezielt für diesen Personenkreis aktuelle Praxisentwick-
lungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und weitere fachliche sowie politische Anlie-
gen in Vortragsveranstaltungen und Workshops bearbeitet, die folgende Themen-
felder umfassen:

• Lebensrecht und ethische Grundannahmen 
• Fachliche Fragen der Alltagsgestaltung 
• Innovative Handlungsansätze 
• Aus-, Weiter- und Fortbildungsaspekte 
• Strukturfragen aus Sozialpolitik und Recht 
• Fragestellungen aus dem familiären Zusammenleben 
• Medizinische, therapeutische und pflegerische Fragen 

Der Teilnehmerkreis 
Eingeladen zum Kongress sind insbesondere Fachleute (interdisziplinär) aus der 

Praxis der Förderung und Betreuung von Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf; 
Eltern und Angehörige; Vertreter aus Aus-, Weiter- und Fortbildungsstrukturen; 
Vertreter aus Wissenschaft und Forschung; Entscheidungsträger aus Politik, Verwal-
tung und Finanzierungsverantwortung.  / Als Referent(inn)en sind 50 Fachleute 
aus Wissenschaft und Praxis, Verbänden und Politik angefragt. 

Anmeldung                                Veranstalter 

Das detaillierte Programm schicken wir 
Ihnen gerne auf Anfrage ab März 2005 zu. 
Sie können es per eMail Christina.Fleck
@Lebenshilfe.de bestellen. Anmeldung 
ist erst nach Erscheinen des Kongresspro-
gramms möglich; dort finden Sie auch die 
endgültigen Teilnahmebedingungen. 

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung e.V. 
Raiffeisenstr, 18, 35043 Marburg
Fon: 06421 / 491-0
Fax: -06421 / 491-167
eMail: Bundesvereinigung@Lebenshilfe.de
Internet: www.Lebenshilfe.de 
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Antrag auf Mitgliedschaft  

      - Adressaufkleber -Antrag auf Mitgliedschaft 
in der BAG UB

r Wir sind eine juristische Person und möchten  
      die BAG UB als Fördermitglied unterstützen  

    ab 1.000,- €  /  Unser Betrag ist _________,- € 

Mitgliedschaft als juristische Person
Wir möchten als juristische Person Mitglied der BAG UB  werden:

r Wir sind eine juristische Person ohne eigenen Fachdienst
Wir fallen in folgende Kategorie ....
r Organisation groß (> 0,5 Mio.€ Umsatz) 500,- €
r Organisation regulär 350,- €
r ermäßigt 150,- €
Die Ermäßigung ist notwendig, weil
_____________________________________________

r Wir sind eine juristische Person mit Fachdienst
     Unser(e) (Integrations-) Fachdienst(e) hat/haben  
     ___ IntegrationsberaterInnenstellen (Vollzeitäquivalent)

r 1 IntegrationsberaterInstelle 250,- €
r 2-3 IntegrationsberaterInnenstellen   350,- €
r 4-5  IntegrationsberaterInnenstellen 500,- €
r 6-10  IntegrationsberaterInnenstellen 600,- €
r 11-15 IntegrationsberaterInnenstellen 700,- €
r 16- 20 IntegrationsberaterInnenstellen 800,- €
r 21- 25 IntegrationsberaterInnenstellen 900,- €
___ Stellen jede weitere 5 Stellen   100,- €
r Höchstbeitrag (über 50 Stellen) 1.500,- €

Name: _______________________________________________

Vorname: _____________________________________________

Organisation: _________________________________________

Straße: _______________________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________________

Fon: _________________________________________________

Fax: _________________________________________________

eMail: ________________________________________________

Internet:_______________________________________________

Mitgliedschaft als natürliche Person

Ich möchte als Person Mitglied in der BAG UB werden:
r persönliches Mitglied     60,- €
r ermäßigt       30,- €
r Ja, ich möchte die BAG UB als Fördermitglied 
     unterstützen: ab 250,- € Mein Betrag ist ___________ €

Die BAG UB ist als gemeinnützig anerkannt. 
Mitgliedsbeiträge können wie Spenden 

von der Steuer abgesetzt werden.

 IFD-Träger:____________________________________________

______________________________________________________

IFD-Zweigstellen: _______________________________________

IFD-eMail: _____________________________________________

IFD-Internet: ___________________________________________

FachdienstmitarbeiterInnen: ______________________________

______________________________________________________

Landes-Arbeitsamt: _____________________________________

Bezirks-Arbeitsamt: _____________________________________

Integrationsamt: _______________________________________

r Der Jahresbeitrag soll jetzt und zu Beginn jedes darauffolgenden Jahres  von meinem/unserem Konto von der BAG UB abgebucht werden.

Kto.Nr. _________________________BLZ _____________________  Bank ____________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift __________________________________________________________________________________________

Die linke Spalte bitte immer ausfüllen! Nur von Integrationsfachdiensten auszufüllen!!!
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